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 Editorial

Seit Jahrtausenden hat sich die Ärzteschaft – wie kein anderer 
Berufszweig – immer wieder um eine standesgemäße Berufsethik 
bemüht. Die Ärzte haben stets ihren Beruf nicht nur als Herausfor-
derung für ein rein naturwissenschaftlich ausgerichtetes Wissen 
und Können angesehen, sondern sie haben ihr ärztliches Tun dar-
über hinaus auch immer unter den Aspekt der sittlich-ethischen 
Verantwortung für den Patienten in seiner Person gestellt. Auch 
in der heutigen Zeit sind es vor allem Ärzte, die sich bemühen, 
ihre berufliche Arbeit an ethischen Gesichtspunkten zu orientie-
ren. In der medizinischen Literatur findet man – im Vergleich mit 
anderen Berufsgruppen – einen erstaunlich hohen Anteil, der sich 
mit ethischen Fragen auseinandersetzt. Repräsentativ für diese 
traditionelle Berufsauffassung kann der sog. Hippokratische Eid 
bzw. die hippokratische Ethik gelten. Der antike Text ist als Ge-
löbnisformel kaum noch in Verwendung und im Wortlaut den 
meisten Ärzten nicht präsent. Wohl aber besitzt er eine gewisse 
innerliche Aktualität im ärztlichen Bewusstsein. Angesichts des 
Fortschritts in der Medizin fragen sich immer mehr Ärzte, ob sie 
denn wirklich alles tun dürfen, was sie medizinisch können und 
wo die Grenzen des ethisch Verantwortbaren zu ziehen sind. Ein 
Ausdruck für dieses Dilemma ist z. B. die Etablierung von Ethik-
kommissionen auf allen Ebenen des Gesundheitswesens. Die 
zeitlose Aktualität der hippokratischen Ethik zeigt sich auch da-
rin, dass ihre Grundsätze, bewusst oder unbewusst, viele Dekla-
rationen ärztlicher Verhaltensnormen beeinflusst haben, wie z. 
B. die Deklarationen von Genf, Helsinki und Oslo, aber auch das 
Österreichische Ärztegesetz oder das Österreichische Krankenan-
stalten- und Arzneimittelgesetz. Konstanten ärztlicher Ethik seit 
den Tagen der Antike sind die grundsätzliche Hilfsbereitschaft, 
das Primum non nocere, der Schutz des menschlichen Lebens, die 
Achtung des Patienten aufgrund seiner menschlichen Würde und 
die Treue zur eigenen Schule, um nur die wichtigsten zu nennen 
- mit all den daraus resultierenden Konsequenzen. Solche Grund-
sätze und Haltungen haben ein großes normatives Gewicht, da-
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mit in akuten und konkreten Entscheidungskonflikten nicht erst 
alle Gegebenheiten, Umstände und Möglichkeiten jeweils neu 
durchdacht werden müssen und – insbesondere der junge Arzt, 
die junge Ärztin – schnell Sicherheit im Handeln gewinnen kann. 
Denn es ist gefährlich allzu vieles der Beschränktheit und Willkür 
des einzelnen zu überlassen, ohne das durch Jahrhunderte durch-
dachte und bewährte gemeinsame Fundament ärztlicher Ethik 
vermittelt bekommen zu haben.

Das Anliegen dieser und einer weiteren Ausgabe von Imago 
Hominis ist es, diese Fundamente ärztlicher Ethik wieder bewusst 
zu machen. Können und Machbarkeit nehmen den Arzt in der 
heutigen Zeit mitunter so in Anspruch, dass die Reflexion über 
den Sinn des ärztlichen Handelns, über medizinische Wertprin-
zipien und über das Wesen des Menschen und seiner Krankheit 
leicht in den Hintergrund gedrängt werden. Dann aber kann es 
leicht passieren, dass die primäre Zweckbestimmung ärztlichen 
Handelns und des Gesundheitswesens überhaupt, nämlich der 
Dienst am Kranken, aus den Augen verloren wird und ökonomi-
sches Denken, Eitelkeiten, Karrieresucht, Bequemlichkeit usw. 
vor die Interessen des Patienten gestellt werden, wie dies heute 
schon vielfach der Fall ist. Dann freilich wird die Krankenver-
sorgung zu einem Profitunternehmen, bei dem der Patient nur 
mehr als Kunde betrachtet und die medizinische Behandlung als 
Ware gehandelt wird. Eine solche Entwicklung hätte sich dann 
allerdings zentrifugal vom Kerngedanken einer karitativen Sorge 
um unsere kranken Mitmenschen verabschiedet und würde das 
traditionelle Selbstverständnis des Arztes als Helfer in der exis-
tenziellen Not seiner Mitmenschen verraten. Dies umso mehr, als 
viele Werte, die über Jahrhunderte hinweg als unantastbar gegol-
ten haben, heute ins Wanken geraten sind, wie z. B. der uneinge-
schränkte Schutz des Lebens, Kollegialität unter den Ärzten, das 
unerschütterliche Vertrauen des Patienten in die Integrität seines 
Arztes (siehe Patientenanwalt, Schadenersatzansprüche, Patien-
tenverfügungen usw.). Gabriela Schmidt-Wyklicky beschäftigt 
sich in ihrem Beitrag mit der historischen Entwicklung des hip-
pokratischen Eides und des Corpus Hippocraticum und deren 
Einfluss auf spätere ärztliche Gelöbnisse bis in die Gegenwart. 
Dietrich von Engelhardt analysiert in seinem Beitrag den hippo-
kratischen Aphorismus „Die Kunst ist lang, das Leben kurz, der 
günstige Augenblick ist flüchtig, die Erfahrung trügerisch, die 
Entscheidung schwierig“. Er zeigt dabei auf, dass diese Einsich-
ten zeitlose und so auch für das moderne Selbstverständnis des 
Arztes zentrale Fragen berühren. Axel W. Bauer schreibt über das 
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Rollenverständnis des Arztes im Laufe der Geschichte und ver-
weist auf dessen Abhängigkeit und Rücksichtnahme vom jewei-
ligen Zeitgeist. Jan Stejskal setzt das Corpus Hippocraticum in 
Zusammenhang mit aktuellen Fragen der Palliativmedizin und 
fragt, ob die hippokratische Medizin eine Orientierungshilfe für 
oft schwierige Entscheidungen zwischen kurativer und palliati-
ver Medizin am Krankenbett liefern kann.

Eine permanente Herausforderung, die natürlich in erster Li-
nie die Patienten, aber auch den Arzt auf Grund der Natur seines 
Berufes im Umgang mit dem Kranken trifft, ist das unerklärliche 
und das undurchschaubare Schicksal, das über den Menschen 
hereinbricht, wenn er plötzlich krank wird und dem er verständ-
nislos gegenüber steht. Wie rätselhaft der Menschheit von Ur-
zeiten an das Zusammenspiel von genetischer Determiniertheit, 
Vorsehung, zufälliger Verkettung unglücklicher Umstände, Um-
welteinflüssen, sozialer Verhältnisse und Eigenverantwortung 
immer gewesen ist und wie eindringlich sich der Mensch seit 
der Antike mit seinem unausweichlichen Schicksal beschäftigt 
hat, zeigt Markus Enders in seinem Beitrag über das Verständnis 
von Schicksal in der antiken Welt und dessen Bedeutung für das 
Machbarkeitsdenken unserer Zeit.

J. Bonelli
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„Ärztinnen und Ärzten ist es verboten, Patien-
ten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine 
Hilfe zur Selbsttötung leisten.“ So lautet die Neu-
formulierung des §16 (Beistand für Sterbende“) 
der Deutschen Musterberufsordnung, die Anfang 
Juni 2011 vom Deutschen Ärztetag – der jährlichen 
Hauptversammlung der Deutschen Bundesärzte-
kammer – mit großer Mehrheit angenommen wur-
de. Dem Beschluss war eine über Monate kontro-
vers geführte öffentliche Debatte vorangegangen, 
die der scheidende Bundesärztekammerpräsident 
Jörg-Dietrich Hoppe ausgelöst hatte. Im Februar 
2011 hatte Hoppe für eine Aufweichung des ärztli-
chen Berufsethos plädiert, indem er meinte, dass 
Beihilfe zum Suizid zwar „keine ärztliche Aufgabe“ 
sei, die Gewissensentscheidung im Einzelfall aber 
jedem Arzt selbst überlassen sein sollte. Knapp 
vor dem Deutschen Ärztetag in Kiel ruderte der 
Vorstand der Deutschen Bundesärztekammer in 
letzter Sekunde zurück – wohl aufgrund der Pro-
teste aus den eigenen Reihen. Eine knappe und 
klare Neuformulierung wurde vorgelegt, die mit 
deutlicher Mehrheit von den obersten Medizinern 
in Kiel angenommen wurde. Fortan wird in ihrer 
Berufsordnung nicht nur stehen, dass es verboten 
ist, Patienten auf deren Verlangen zu töten. Es folgt 
auch der unmissverständliche Zusatz, dass Medizi-
ner „keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“ dürfen. 
Federführend war dabei der neugewählte Bundes-
ärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery.

Strafrechtlich ist Beihilfe zum Suizid in 
Deutschland – im Gegensatz zu Österreich – nicht 
verboten, womöglich wird es daher für die Kam-
mer nicht einfach, zuwider handelnde Kollegen zu 
sanktionieren. Die Debatte wird also weitergehen, 
meinen Beobachter: Die Musterberufsordnung 
muss jetzt in jedem Bundesland in die rechtsver-

bindlichen Landesberufsordnungen umgesetzt 
werden. Anders als es in der öffentlichen Debatte 
dargestellt wird, sei auch damit nur ein Rahmen 
vorgegeben, schreibt Oliver Tolmein in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (12.06.2011). Denn „was 
geschieht, wenn tatsächlich bekannt wird, dass ein 
Arzt Beihilfe zum Suizid geleistet hat, wird durch 
die Berufsordnungen nicht vorgegeben“. In weniger 
wichtigen Fällen entscheide der Kammervorstand, 
ansonsten werden Berufsgerichte tätig, die ein wei-
tes Spektrum von Sanktionsmöglichkeiten haben, 
„darunter so harmlose wie die Verwarnung“.

Die der Kehrtwende vorangegangen Debatte 
darf aber dennoch als Lehrstück betrachtet werden.

Am 18. Februar 2011 hatte die deutsche Bundes-
ärztekammer bekannt gegeben, dass „eine Mitwir-
kung des Arztes bei der Selbsttötung keine ärztli-
che Aufgabe“ sei. Damit sollte die seit 2004 gültige 
Formulierung ersetzt werden. Diese lautete: „Die 
Mitwirkung bei der Selbsttötung widerspricht 
dem ärztlichen Ethos und kann strafbar sein“ 
– eine Formulierung, die für die heikle Materie des 
Lebensendes sensibilisieren sollte und Ärzten die 
Vielschichtigkeit ihres Tuns eindringlich bewusst 
machen. Der scheidende Präsident der Deutschen 
Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, sprach 
hingegen von einem „Widerspruch“ zwischen 
Strafrecht und ärztlichem Berufsethos, den man 
nun „auflösen“ sollte.

Hinter der neuen, radikalen Umformulierung 
stand eine schon seit Mitte 2010 anhaltende Diskus-
sion, die sich einerseits an Urteilen des Deutschen 
Bundesgerichtshofs (BGH) in Fällen von strittigen 
Kompetenzüberschreitungen im Rahmen der End-
of-Life-Care, und andererseits am Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Patientenverfügung entzündet hatte.

Die Unverbindlichkeit der neuen Formel war 

Friedrich Kummer
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bemerkenswert. Hoppe wand sich in den darauf-
folgenden Monaten durch die Interviews mit der 
deutschen Presse: Es sei weiterhin wichtig darauf 
hinzuweisen, dass die Mitwirkung des Arztes beim 
Suizid dem ärztlichen Ethos widerspreche; er selbst 
strebe ja keineswegs eine Liberalisierung der Posi-
tion der Bundesärztekammer in dieser schwierigen 
Frage an; außerdem solle jeder Arzt nach seinem 
Gewissen entscheiden, und er, Hoppe, würde aber 
natürlich selbst keine Suizidbeihilfe leisten.

Ende 2010 hatte die Bundesärztekammer im 
Zuge einer Allenbachstudie erhoben, dass 62% der 
befragten Ärzte die ärztliche Hilfestellung beim 
Suizid ablehnen gegenüber 30% Befürwortern. Die-
ses Umfrageergebnis wurde – wie üblich – von Be-
fürwortern („… über ein Drittel der Ärzte sieht im 
assistierten Suizid kein ethisches Problem!“) und 
Gegnern („massive Mehrheit der Ärzte gegen Beihil-
fe zum Suizid“) als Erfolg gewertet. Noch gewichti-
ger war aber der Beschluss der Landesärztekammer 
von Hessen und jener von Westfalen-Lippe, in dem 
sie ihre Zustimmung zu der geplanten Änderung 
verweigerten. In Österreich liegt die Sache anders 
– und einfacher: Hier ist jegliche Mitwirkung am 
Selbstmord strafrechtlich pönalisiert (§78 StGB), 
sodass schon allein auf dieser Basis kein Spielraum 
für eine Umdeutung des ärztlichen Ethos besteht.

Es gibt so manche Fortschritte, die in Wahrheit 
Rückschritte sind: Es beginnt mit der „Sterbehilfe“ 
als Recht auf Autonomie, dann ertönte der Ruf nach 
Euthanasie für jene, die ohnehin schon ein „men-
schenunwürdiges“ Leben führen und wo Ärzte „aus 
Mitleid“ inzwischen auch ungefragt töten. Länder 
wie Holland und Belgien haben vorgezeigt, dass das 
alles offenbar lupenrein ist, weil ja auch entspre-
chende Gesetze geschaffen wurden, die die Tötung 
auf Verlangen (auch der Angehörigen?) legalisieren.

Vor Monaten bereits hatten die beiden Profes-
soren, der Mediziner Christoph Student (Leiter des 
Deutschen Instituts für Palliative Care) und der 
Jurist Thomas Klie (bis 2008 Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie) 
festgehalten, dass menschenunwürdige Pflegesitu-

ationen den Ruf nach dem Giftbecher provozieren, 
während durch eine differenzierte Schmerzthera-
pie mit Ausbau der Palliativmedizin eine nachhal-
tigere Besserung der Lage zu erreichen sei.

Die Palliativmedizin spielt hier wohl eine wich-
tige Rolle. Sie bietet die besten Konzepte für den 
Ausweg aus dem Suizid-Dilemma an. Tatsächlich 
sind die dort tätigen Ärzte dem menschenfreundli-
chen Paternalismus der verantwortlichen Obsorge 
verpflichtet, die sehr wohl zwischen „Nachhelfen“ 
(Euthanasie) und echter Sterbebegleitung zu diffe-
renzieren weiß.

Zurecht weist aber Tolmein auch darauf hin, 
dass unerträgliche Schmerzen zwar oft in den Me-
dien als oberstes Suizid-Motiv dargestellt werden, 
in der Praxis es jedoch andere Probleme sind, die 
Menschen dazu bringen, den Arzt um Beihilfe zum 
Suizid zu bitten. So würden Zahlen aus dem ame-
rikanischen Bundesstaat Oregon belegen, dass, 
wo ärztlich assistierter Suizid legal ist, das be-
herrschende Motiv für den Suizid der „Verlust von 
Autonomie“ ist, genauer der „Verlust der Fähigkeit 
etwas zu unternehmen, was das Leben lebenswert 
macht“. Selbst die Angst, Angehörigen zur Last zu 
fallen, rangiert weit vor einer tatsächlichen oder be-
fürchteten unzureichenden Schmerzbehandlung.

Fazit: Wenn Menschen aber nicht aus medizini-
schen Gründen den schnellen Tod suchen: Warum 
sollen dann gerade Ärzte hier „helfend“ einsprin-
gen? Ärzte stehen in einer besonderen Verantwor-
tung: Helfen sie Patienten bei der Selbsttötung, ist 
das auch ein Expertenurteil über den Wert menschli-
cher Existenz. Das aber kann und darf sich niemand 
anmaßen – ein Arzt, der sich zum Helfen verpflichtet 
hat, am allerwenigsten. Selbst die Feuerwehr hat ihr 
„Bergen, Retten, Löschen, Schützen“, analog dazu 
die Ärzte ihr Helfen, Heilen, Lindern. Es ist klüger, 
sie nicht vom „Schützen“ zu entbinden.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Kummer 
IMABE 
Landstraßer Hauptstraße 4/13, A-1030 Wien 
fkummer@aon.at
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Hippocratic Oath and Corpus Hippocraticum: a Roadsign in Medical History

 Schwerpunkt

Gabriela Schmidt-Wyklicky

Der Hippokratische Eid und 
das Corpus Hippocraticum: 
Ein medizinhistorischer Weg-
weiser

Zusammenfassung

Nach Wiedergabe des Originaltextes des  
Hippokratischen Eides, seiner späteren christli-
chen Fassung und des Gelöbnisses des Weltärzte-
bundes (Genf 1948) werden Quellen, Entstehung, 
Bedeutung, Inhalte und Interpretationen dieses 
Eides im historischen Zusammenhang bespro-
chen. Ebenso werden die Grundelemente der hip-
pokratischen Schriftensammlung, die wichtigsten 
Charakteristika der Humoralpathologie und das 
Arztbild der griechischen Antike illustriert. Zweck 
dieser Darstellung ist es, eine Diskussionsgrund-
lage zur vertieften Einsicht in die überzeitliche 
Bedeutung dieses historisch wirkmächtigsten ärzt-
lichen Gelöbnisses zu bieten. Unter Einbeziehung 
medizin- und kulturhistorischer Aspekte soll die 
Relevanz der ethischen Forderungen dieses Eides 
auch für die Erfordernisse des Arztes der Gegen-
wart hervorgehoben werden.

Schlüsselwörter: Hippokratischer Eid, Corpus 
Hippocraticum, ärztliche Ethik

Abstract

After a presentation of the original text of the 
Hippocratic Oath, its Christian version and the In-
ternational Code of Medical Ethics (World Medical 
Association, Geneva 1948) source material, origin, 
meaning, contents and interpretations of this oath 
are historically reflected. Furthermore, the main 
characteristics of the Hippocratic Collection, of 
humoral pathology and of the Hippocratic physi-
cian in Greek Antiquity are depicted. This paper 
wants to offer a basis for a discussion aiming at a 
deeper insight into this historically most relevant 
medical oath independent from its particular pe-
riod of origin. By integrating aspects of medical as 
well as of cultural history emphasis is laid on the 
relevance of this oath’ ethic demands also for the 
contemporary physician.
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Der Hippokratische Eid

Die antike Fassung

Der mit dem Namen des griechischen Arztes 
Hippokrates von Kos aus dem fünften vorchristli-
chen Jahrhundert verbundene ärztliche Eid nimmt 
in der abendländischen Geschichte der Heilkunde 
für das Berufs- und Berufungsverständnis des Arz-
tes seit der Antike die zentrale Stellung schlecht-
hin ein. Exakter historischer Ursprung, genaue 
Abfassungszeit und eindeutige Autorschaft der 
historisch nur bruchstückhaft belegbaren Persön-
lichkeit des Arztes Hippokrates und seiner Schu-
le lassen sich trotz intensiver bis in die heutige 
Zeit anhaltender Forschungen nicht mit letzter  
Sicherheit belegen. Im Allgemeinen gilt der  
Hippokratische Eid1 als Schwur, den die Mitglieder 
der Ärzteschule von Kos im Sinne eines Lehrvertra-
ges zu leisten hatten. Folgende ethische Maximen 
für die Persönlichkeit des Arztes und sein Handeln 
sind im Hippokratischen Eid festgelegt: Handeln 
zum Nutzen der Kranken, Vermeidung von Scha-
den für den Kranken, Schutz des menschlichen 
Lebens von der Zeugung bis zum natürlichen Tod 
(Verbot der aktiven und passiven Sterbehilfe sowie 
der Abtreibung), Verbot sexueller Beziehungen zu 
Patienten, sittliche Reinheit des ärztlichen Charak-
ters und Schweigepflicht gegenüber Unbeteiligten 
während einer Behandlung. Diese ethischen Kern-
aussagen des Hippokratischen Eides gelten histo-
risch als erstes tradiertes sittliches Grundgesetz für 
die ärztliche Berufsausübung und begründeten im 
Laufe der medizinischen Kulturgeschichte ein ide-
ales und zuweilen auch idealisiertes Arztbild.

„Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt, bei Askl-
epios, bei Hygieia und bei Panakeia, bei allen Göt-
tern und Göttinnen und ich nehme sie zu Zeugen, 
dass ich diesen Eid und diesen Vertrag nach Kräf-
ten und entsprechend meinem Urteilsvermögen 
vollständig erfüllen werde. Dass ich denjenigen, 
der mich in dieser Kunst unterwiesen haben wird, 
meinen Eltern gleich achten werde; dass ich mein 
Leben mit ihm teilen, dass ich ihm, wenn er etwas 
braucht, abgebe, dass ich sein Geschlecht wie eige-

ne Brüder gleich achten werde. Dass ich sie in die-
ser Kunst ohne Bezahlung und ohne Vertrag unter-
richten werde, wenn bei ihnen der Bedarf besteht, 
sie zu erlernen; dass ich an den Vorschriften, an der 
Vorlesung und an der gesamten übrigen Unterwei-
sung Anteil geben werde meinen eigenen Söhnen, 
den Söhnen meines Lehrers, und den Schülern, 
die durch den Vertrag und den Eid nach der ärzt-
lichen Satzung gebunden sind, sonst aber keinem. 
Die Regeln zur Lebensweise werde ich zum Nutzen 
der Kranken einsetzen, nach Kräften und gemäß 
meinem Urteilsvermögen; vor Schaden und Un-
recht werde ich sie bewahren. Ich werde nieman-
dem ein todbringendes Mittel geben, nicht einmal 
nachdem ich gebeten worden bin, noch werde 
ich keiner Frau einen abtreibenden Tampon ver-
abreichen. In reiner und heiliger Weise werde ich 
mein Leben und meine Kunst bewahren. Ich werde 
nicht schneiden, und zwar auch nicht bei solchen, 
die ein Steinleiden haben, sondern ich werde den 
Männern Platz machen, die in diesem Handwerk 
beschäftigt sind. In alle Häuser, die ich betrete, 
werde ich zum Nutzen der Kranken gehen, wobei 
ich mich von jeglichem willentlichen, zerstöre-
rischen Unrecht fernhalten werde, insbesondere 
von lustvollen Handlungen sowohl an Frauen und 
Männern, seien sie nun Freie oder Sklaven. Was 
ich aber während einer Behandlung vom Leben 
der Menschen sehen oder hören werde, oder auch 
ohne Behandlung, was nicht nötig ist, dass man es 
verbreitet, werde ich es verschweigen, im Glauben, 
dass derartiges heilige Geheimnisse sind. Wenn ich 
also diesen Eid vollständig erfülle und nicht bre-
che, dann möge ich die Früchte meines Lebens und 
meiner Kunst ernten und auf ewige Zeit bei allen 
Menschen Ruhm genießen. Wenn ich den Eid aber 
übertrete und einen Meineid schwöre, soll das Ge-
genteil davon der Fall sein.“2

Die christliche Fassung

Die früheste historische Evidenz des Hippo-
kratischen Eides findet sich bei Scribonius Largus, 
einem Arzt zur Zeit des römischen Kaisers Claudius 
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um 50 n. Chr. Aus dem Gelöbnis leitete Scribonius 
bereits allgemeingültige ethische Normen wie Er-
barmen und Menschlichkeit ab, die der Arzt allen 
Hilfesuchenden ohne Ansehen der Person entge-
genbringen solle. Die religiöse Bindung an die grie-
chischen (Heil-)Götter wurde seit der christlichen 
Spätantike durch die Veränderung der Präambel 
hin zu einem christlichen Gottesbezug adaptiert. 
Hippokrates galt etwa seit dem 4. Jahrhundert als 
Prototyp einer idealen Arztpersönlichkeit.3 Vor 
allem seit der Rückwendung zur griechisch-rö-
mischen Antike durch die humanistisch geprägte 
Gelehrsamkeit der frühen Neuzeit etablierte sich 
der Hippokratische Eid – ohne religiöse Präambel 
– als Codex zeitlos gültiger Arztethik. Zumindest 
in Teilstücken fand er etwa seit Beginn des 16. 
Jahrhunderts nicht wörtlich, sondern in unter-
schiedlich abgewandelten „zeitgemäßen“ Formu-
lierungen, Eingang in die Fakultätsstatuten und 
Promotionszeremonien für angehende Ärzte an 
vielen Universitäten (z. B. Wittenberg 1508, Basel 
1570). Einzig an der Universität Montpellier wurde 
der Hippokratische Eid erstmals im Jahre 1804 zur 
Gänze vorgetragen. Eine juristische Verbindlich-
keit wie bei der Leistung eines Eides vor Gericht 
war damit für den angehenden Arzt allerdings zu 
keiner Zeit zwingend verbunden.4

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der gepriesen ist bis in alle Ewig-
keit, dass ich nicht meineidig werde. Ich werde die 
Ausbildung in der Heilkunst nicht beflecken. Noch 
werde ich jemandem ein todbringendes Mittel ge-
ben, nachdem ich gebeten worden bin, noch zu 
einem solchen Rat anleiten. Gleichermaßen werde 
ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel geben, we-
der von oben noch von unten. Vielmehr werde ich 
diejenigen in dieser Kunst unterrichten, die sie zu 
lernen wünschen, ohne Missgunst und ohne Ver-
trag. Ich werde die Regeln zur Lebensweise ein-
setzen zum Nutzen der Kranken nach Kräften und 
gemäß meinem Urteilsvermögen. In reiner und 
heiliger Weise werde ich meine Kunst bewahren. In 
alle Häuser, die ich betrete, werde ich zum Nutzen 

der Kranken gehen, wobei ich mich von jeglichem 
willentlichen oder unwillentlichen Unrecht, zer-
störerisch oder anderweitig schädigend, fernhalten 
werde und auch von lustvollen Handlungen sowohl 
an Freien oder Sklaven wie auch an Männern oder 
Frauen. Was immer ich während einer Behandlung 
oder außerhalb im menschlichen Zusammenle-
ben sehen oder hören werde, was nicht nötig ist, 
dass man es verbreitet, werde ich verschweigen, 
im Glauben, dass derartiges heilige Geheimnisse 
sind. Wenn ich also diesen Eid vollständig erfülle 
und nicht breche, möge mir Gott im Leben und in 
der Kunst ein Helfer sein und möge ich auf ewige 
Zeit bei allen Menschen Ruhm genießen. Wenn ich 
diesen Eid halte, soll es mir gut ergehen, wenn ich 
meineidig werde, das Gegenteil davon.“5

Das Genfer Gelöbnis

Der Weltärztebund hat bei der erforderlichen 
Neugestaltung ethischer Normen nach dem Ende 
der NS-Schreckensherrschaft, als Zeichen des 
moralischen Neubeginns einer durch eine men-
schenverachtende Diktatur befleckten Ärzteschaft, 
im Genfer Ärztegelöbnis von 1948 und bei dessen 
Ergänzung im Jahr 1968 die hippokratische Tradi-
tion zwar nicht expressis verbis, wohl aber in Teilen 
des Inhalts als ideelle Bezugsquelle und Markstein 
einer universalen ärztlichen Ethik herangezogen.6 
Bei der Promotion wird von jedem zukünftigen 
Arzt in feierlicher Form lediglich ein persönliches 
Gelöbnis abgelegt, in welchem er sich verpflich-
tet, die Reinheit der medizinischen Lehre und der  
Wissenschaft zu bewahren und der Universität, an 
welcher er studiert hat, Ehre zu erweisen. Sämtliche 
juristische Normen, an die die ärztliche Tätigkeit 
gebunden ist, sind im Rahmen nationaler Ärzte-
gesetze, die keine ethische Normenskala vorgeben, 
geregelt. Allerdings hat sich in der öffentlichen 
Meinung bis heute, zumeist bei der Diskussion 
über konkrete ärztliche Fehler und Versäumnis-
se, die Bezugnahme auf den Hippokratischen Eid 
als gültige und allgemein verpflichtende ethische 
Norm des Arztes weitgehend erhalten.
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„Wenn ich nun als Mitglied in den Ärztestand 
aufgenommen werde, so verpflichte ich mich fei-
erlich, mein Leben dem Dienste der Menschheit 
zu weihen. Ich werde meinen Lehrern die Achtung 
und Dankbarkeit entgegenbringen, die ich ihnen 
schuldig bin. Ich werde meinen Beruf mit Ge- 
wissenhaftigkeit und Würde ausüben. Die Gesund-
heit meiner Patienten wiederherzustellen und zu 
erhalten, wird mein erstes Gebot sein. Ich werde 
Geheimnisse, die mir anvertraut werden, auch 
über den Tod des Patienten hinaus, bewahren. Ich 
werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die 
edle Überlieferung des ärztlichen Berufes aufrecht-
erhalten. Meine Kollegen werde ich achten. Ich 
werde nicht zulassen, dass Religion, Nationalität, 
Rasse, Parteipolitik oder sozialer Stand zwischen 
meine Berufspflicht und meine Kranken treten. 
Ich werde die äußerste Achtung vor dem menschli-
chen Leben von der Empfängnis an bewahren und 
selbst unter Bedrohung meine ärztlichen Kennt-
nisse nicht in Widerspruch zu den Gesetzen der 
Menschlichkeit anwenden. Dies verspreche ich fei-
erlich und auf meine Ehre.“7

Wie Leven bemerkt, spielt der Hippokratische 
Eid in der gegenwärtigen medizinethischen De-
batte allerdings kaum eine Rolle, „… da er einer 
überwunden geglaubten ’paternalistischen Epoche’ 
zugeordnet wird, womit die moderne Medizine-
thik ihren geschichtslosen Standpunkt eindrucks-
voll unterstreicht.“ Die Rezeptionsgeschichte des  
Hippokratischen Eides spiegle jedoch in einzigarti-
ger Weise das Selbst- und Fremdbild des ärztlichen 
Berufsstandes wider und ist, so Leven, „… ein zen-
traler Aspekt der Medizingeschichte überhaupt.“8

Das Corpus Hippocraticum

Über die historische Persönlichkeit des  
Hippokrates gibt es nur eine begrenzte Zahl histo-
risch gesicherter Fakten. Er wurde 460 v. Chr. auf 
der Insel Kos geboren und starb um 375 v. Chr. in 
Larissa/Thessalien. Platon erwähnte Hippokrates 
als Zeitgenossen des Sokrates. Der als Asklepiade 
– also Nachkomme des Heilgottes Asklepios – täti-

ge Arzt Hippokrates unterwies Schüler und war in 
seinen Heilverfahren auf die Berücksichtigung ei-
ner ganzheitlichen – Leib und Seele – gleicherma-
ßen integrierenden Sicht des Menschen bedacht. 
Eigene Schriften des historischen Hippokrates 
werden bei Platon nicht angeführt, er würdigte 
Hippokrates aber als außerordentlich bedeuten-
den Arzt seiner Zeit.9 Diese Einschätzung wurde 
von Aristoteles uneingeschränkt übernommen, 
sodass Hippokrates seither als der berühmteste 
Arzt der Antike gilt.

Die gegenwärtig gültige medizinhistorische 
Lehre versteht im Corpus Hippocraticum10 eine me-
dizinische Schriftensammlung, die rund 60 Texte 
in ionischem Dialekt enthält. Der überwiegende 
Teil ist etwa zwischen 430 und 350 v. Chr. entstan-
den. Zu etwa einem Viertel sind darin aber auch 
Texte aus hellenistischer und römischer Zeit bein-
haltet. Aus dieser Zeitspanne, die sich aufgrund der 
historisch-kritischen Textanalyse ergibt, lässt sich 
erkennen, dass nur ein geringer Anteil dem his-
torischen Hippokrates selbst zugeschrieben wer-
den kann. Etwa ab dem 3. Jh. v. Chr. wurden diese 
Schriften v. a. in der damals bedeutendsten Bibli-
othek der Antike in Alexandria in Papyrus-Rollen 
zusammengetragen. Der in Rom wirkende Galenos 
von Pergamon hat im zweiten nachchristlichen 
Jahrhundert durch das Studium dieser Schriften 
den entscheidenden Beitrag zur Kodifizierung der 
hippokratischen Schriften und ihrer ethischen 
Maximen geleistet. Galen war es auch, der Hippo-
krates zum Idealbild des Arzt-Philosophen und zu 
seinem persönlichen Vorbild erkor. Die im Corpus 
Hippocraticum kodifizierte Humoralpathologie ist 
als erstes wissenschaftlich fundiertes, tragfähiges 
Konzept der abendländischen Heilkunde zu ver- 
stehen, das Jahrhunderte lang Gültigkeit besaß 
und in vielfachen Ausgaben bis in die Gegenwart 
tradiert, kommentiert und diskutiert wird. Die 
sogenannte Echtheitskritik, die Frage also, wel-
che Traktate von Hippokrates selbst stammen, 
ist noch immer Gegenstand medizinhistorischer 
Forschung und Diskussion: „Zwischen unserem 
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Wissen vom Leben des Hippokrates und dem um-
fangreichen Werk, das unter seinem Namen erhal-
ten geblieben ist, besteht eine Kluft, die zu füllen 
der modernen Forschung nicht gelungen ist, weil 
die Gesamtheit der Traktate, bei aller unleugbaren 
Einheit, die vor allem auf dem Geist einer von je-
dem Rückgriff auf die Magie befreiten Medizin be-
ruht, nicht von einem einzigen Mann geschrieben 
worden sein kann.“11

Im folgenden seien die wesentlichsten Schrif-
ten des Corpus Hippocraticum genannt: Über die 
Kopfverletzungen; Über die Knochenbrüche; Über 
die Gelenke; Über die Werkstatt des Arztes; Epide-
mien I-III; Über die Säfte; Über die Lüfte, die Wasser 
und die Örtlichkeiten; Über die heilige Krankheit; 
Prognostikon; Über die Diät bei akuten Erkrankun-
gen; Aphorismen (Aspekte der ärztlichen Praxis, 
Darstellung der sogenannten „kritischen Tage“, die 
zur Prognose der individuellen Krankheitsentwick-
lung dienten); Über die Krankheiten; Über die inne-
ren Erkrankungen; Über die Natur der Frauen; Über 
die Frauenkrankheiten; Über die Unfruchtbarkeit; 
Über den Leib; Über die Diät; Über die Natur des 
Menschen; Über die alte Heilkunde; Über das rech-
te Verhalten; Vorschriften; Über den Arzt.

Im Corpus Hippocraticum wurde das Konzept 
der Humoralpathologie („Vier-Säfte-Lehre“) ex-
emplarisch entwickelt. Diese Lehre determinierte 
durch das jeweilige Mischungsverhältnis der vier 
Körpersäfte Blut, Schleim, gelbe Galle und schwar-
ze Galle Gesundheit oder Krankheit des Patienten. 
Sie behielt bis ins frühe 19. Jahrhundert, als sie all-
mählich durch die naturwissenschaftlich-experi-
mentell fundierte Medizin abgelöst wurde, sowohl 
als medizinische Theorie als auch in der ärztlichen 
Praxis uneingeschränkte Gültigkeit. Bis dahin wur-
den das Corpus Hippocraticum und andere antike 
medizinische Autoren als Referenzwerke wie die-
jenigen der jeweiligen Zeitgenossen jeder histori-
schen Epoche zitiert.

Medizin als rationale Wissenschaft

Historisch relevant ist das neue, rational 

geprägte Menschenbild, das sich in den hippo- 
kratischen Schriften widerspiegelte. Der Mensch 
reflektierte seine eigene Existenz innerhalb der ihn 
umgebenden Welt, er wurde sich seiner Geschich-
te allmählich bewusst und vollzog damit aufgrund 
der ihm gegebenen Vernunft den Übergang von der 
Natur zur Kultur. Krankheit wird nicht mehr als 
übernatürliche Erscheinung betrachtet, sondern 
als rational erfassbarer Prozess, der einer auf der 
griechischen Naturphilosophie basierenden Analy-
se unterzogen werden kann. Daraus resultierte für 
die hippokratisch geprägte Heilkunde, die über-
wiegend von Wanderärzten ausgeübt wurde, die ge-
naue Beobachtung des kranken Menschen in seiner 
Ganzheit: seiner körperlichen und seelischen Ver-
fassung und seiner äußeren Umgebung. Darüber 
hinaus verstand sich die hippokratische Medizin 
als Kunst und wird daher in der historischen Inter-
pretation als Markstein auf dem Weg zu einer ratio-
nal begründeten Wissenschaftstheorie gesehen. 
Große Bedeutung hatte daher das genaue Erheben 
der individuellen Anamnese des Patienten sowie 
die Beobachtung und Untersuchung des äußeren 
Zustands und der körperlichen Krankheitszeichen 
des Patienten mittels Inspektion, Palpation sowie 
der „Succussio Hippocratis“, einem Schütteln des 
Patienten, um Plätschergeräusche aufgrund von 
Flüssigkeitsansammlungen im Körper festzustel-
len. Diese diagnostische Maßnahme kann als ein-
facher Vorläufer der späteren anatomisch fundier-
ten physikalischen Diagnostik mittels Perkussion 
und Auskultation angesehen werden. Der leidende 
Gesichtsausdruck des Todgeweihten wird seither 
als „facies hippocratica“ bezeichnet.

Ganzheitlicher therapeutischer Ansatz

Charakteristisch für die hippokratische Me-
dizin ist der Vorrang der individuellen Prognose 
gegenüber einer genauen Diagnose. In der Behand-
lung des Patienten dominierten neben Heilmitteln 
v. a. Diäten, Bewegungstherapie und Änderung der 
Lebensführung. Im Zentrum der Therapie durch 
den Arzt hippokratischer Prägung stand der indi-

G. Schmidt-Wyklicky: Der Hippokratische Eid und das Corpus Hippocraticum: ein medizinhistorischer Wegweiser



90

Schwerpunkt · Hippokrates heute I

Imago Hominis · Band 18 · Heft 2

viduelle Patient, der Kranke und nicht „die Krank-
heiten“ wurden behandelt. Auch nicht ein isolierter 
Einzelteil oder ein Teilaspekt waren Gegenstand der 
ärztlichen Zuwendung, sondern der Patient mit 
Leib und Seele. Oberstes Ziel der Therapie war es, 
die dem Körper innewohnenden Selbstheilungs-
kräfte zu stärken und nicht zu stören. In den Epi-
demiebüchern findet sich die ethische Maxime: 
„Wo Menschenliebe ist, da ist auch Liebe zur Kunst.“ Der 
Arzt sollte ein Begleiter des Patienten in allen Pha-
sen seiner Krankheit sein. Die Richtlinie, als unheil-
bar eingestufte Kranke nicht zu therapieren, stellt 
dazu keinen ethischen Widerspruch dar. Sie bedeu-
tete nämlich nicht, diese unversorgt zu verlassen, 
sondern die ärztliche Zuwendung auf das für den 
Patienten möglichst Sinnvolle zu konzentrieren.

Schlussfolgerung

Die Grundsätze der hippokratischen Medizin 
und ihre ethischen Normen hatten eine entschei-
dende Bedeutung für die Entwicklung einer über 
Jahrhunderte tragfähigen medizinischen Theorie. 
Sie bildeten das erste von magischen Elementen 
losgelöste wissenschaftliche System einer Heil-
kunde, der die ganzheitliche Sicht des Menschen 
als einer Einheit von Leib und Seele zugrunde lag. 
Die im Hippokratischen Eid zusammengefassten 
klaren ethischen Maximen zum Lebensschutz, der 
Dienst am Patienten zu seinem Wohle sowie die 
Festlegung der notwendigen sittlichen Eigenschaf-
ten eines guten Arztes in Verbindung mit der reli-
giösen Gebundenheit seiner hohen Verantwortlich-
keit haben das Ethos des Arztes über Jahrhunderte 
geprägt. Somit stellt die hippokratische Heilkunde 
und ihre ethische Grundlage aus medizinhistori-
scher Sicht ein immanentes Kulturerbe dar.12

Diesen Schatz zu pflegen, lebendig zu erhalten, 
an jede Ärztegeneration immer wieder neu weiter-
zugeben und in praxisnaher, lebendiger Diskussi-
on in Beziehung zu den ethischen Fragen der ge-
genwärtigen Heilkunde zu setzen, sollte gerade in 
unserer Zeit, wo eine geschichtslose medizinische 
Ethik in Lehre, Forschung und Praxis im Vormarsch 

begriffen ist, eine zentrale Aufgabe in der Arztaus-
bildung und somit eine unverzichtbare Grundlage 
der persönlichen Gewissens- und Bewusstseins-
bildung jedes Arztes darstellen. Die historische 
Betrachtung des Anschauungswandels der medizi-
nischen Theorien, der Entwicklung des Arztbildes 
und der ärztlichen Ethik von der Antike bis zur Ge-
genwart im Rahmen eines in das Studium obligat 
integrierten medizinhistorischen Unterrichts wäre 
nämlich ein wertvoller Beitrag, um durch eine 
Rückbesinnung auf die Wurzeln der abendländi-
schen Medizin und deren Kultivierung eine höchst 
notwendige Neuorientierung der gegenwärtigen 
Heilkunde mitzugestalten. Als Frucht seitens der 
auf diese Art historisch und ethisch fundiert aus-
gebildeten Ärzte würde eine größere Ehrfurcht 
vor dem Leben und Sterben, mehr Zuwendung 
und Einfühlungsvermögen in die individuellen 
Bedürfnisse der Leidenden sowie ein menschen-
würdigerer Einsatz der vorhandenen technischen 
und materiellen Ressourcen resultieren. In Analo-
gie zu der biologischen Tatsache, dass ein Baum 
ohne Wurzeln nicht gedeihen und keine Früchte 
hervorbringen kann, sei es abschließend gestattet, 
dieses Bild auch auf die Medizin als Wissenschaft 
und auf die ausübenden Ärzte zu übertragen. Denn 
medizinische Forschung und Praxis ohne histo-
risch gefestigtes Fundament führen, wenn sie wei-
terhin unreflektiert am materialistisch geprägten 
Fortschritts- und Machbarkeitsglauben und an der 
Übertechnisierung festhalten, letztlich an ihrem 
eigentlichen Sinn und Ziel – dem Heil und dem 
Trost der Kranken – vorbei in die Fruchtlosigkeit.
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Dietrich v. Engelhardt

Ars longa, vita brevis:  
Historischer Hintergrund 
und aktuelle Bedeutung 
des hippokratischen  
Aphorismus

Zusammenfassung

Der hippokratische Aphorismus über die Län-
ge der Kunst und Kürze des Lebens, den günstigen 
und zugleich flüchtigen Augenblick, die trüge-
rische Erfahrung und schwierige Entscheidung 
besitzt heute wie in der Antike Gültigkeit für die 
Medizin, das ärztliche Denken und Handeln wie 
ebenfalls für den Umgang des Kranken und seiner 
Angehörigen mit der Krankheit und Therapie. Kon-
krete Beispiele belegen diese überzeitliche Bedeu-
tung nicht nur in der Medizin, sondern allgemein 
im Leben des Menschen. 

Schlüsselwörter: Hippokratischer Aphorismus, 
historischer Hintergrund, moderne Bedeutung

Abstract

The Hippocratic aphorism about the length of 
art and shortness of life, the fleeting opportunity, 
the fallacious experience and difficult judgment is 
like in Antiquity of value for modern medicine, the 
thinking and activity of the physician as well as for 
the coping of the sick person and his relatives with 
disease and therapy. Concrete examples illustrate 
the time-transcending meaning of this aphorism 
not only in medicine, but in general in the life of 
human beings.

Keywords: Hippocratic Aphorism, Historical 
Context, Modern Meaning 
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I. Situation - Kontext

Mit diesem berühmten und immer wieder zi-
tierten wie vielfältig interpretierten hippokrati-
schen Aphorismus, bald zweieinhalbtausend Jahre 
alt, werden zeitlose und so auch für die aktuelle 
Medizin und moderne Lebenssituation des Men-
schen zentrale Einsichten berührt, die weiterhin zu 
grundsätzlichen Reflexionen, Beurteilungen und 
praktischen Konsequenzen einladen.1

Ärztliche Kunst ist stets auf die Kürze des Le-
bens bezogen, hängt vom günstigen und flüch-
tigen Augenblick ab, basiert nicht selten auf trü-
gerischer Erfahrung und steht deshalb nur zu oft 
vor schwierigen Entscheidungen. Ärztliche Kunst, 
so fährt der Aphorismus fort, muss aber nicht nur 
vom Arzt bewältigt, sondern auch vom Kranken, 
seiner Familie und Freunden sowie der Gesellschaft 
begriffen und akzeptiert werden: „Nicht allein der 
Arzt muss in seinem Tun diese Bedingung einse-
hen, auch der Patient, seine Angehörigen und die 
Umwelt müssen sich an diese Wahrheit halten.“2

Der hippokratische Aphorismus hat bis in die 
Gegenwart verbreitete Resonanz gefunden, zu sei-
ner Zeit und bis zum Mittelalter mehr als der soge-
nannte Eid des Hippokrates, der heute nur selten 
noch abgelegt wird, aber in Teilmomenten in ethi-
schen Orientierungen, juristischen Gesetzen, in 
Deklarationen der medizinischen Forschung wei-
terhin Geltung besitzt.

Zur Resonanz hat die Hippokrates zugeschrie-
bene, aber – wie beim hippokratischen Eid – nicht 
belegbare Autorschaft wesentlich beigetragen. 
Kommentare stammen aus der Antike von Galen, 
die im Mittelalter und in der Neuzeit fortgeführt 
werden und nicht allein auf medizinische Autoren 
begrenzt sind. Seneca erinnert an die ihn allerdings 
nicht überzeugende Klage vieler Menschen, auch 
von Philosophen und dem herausragenden Arzt 
Hippokrates: „Das Leben ist kurz, lang die Kunst.“3 
Goethe stellt an den Anfang des Lehrbriefes für den 
zukünftigen Chirurgen Wilhelm den hippokrati-
schen Aphorismus in abgewandelter und verkürz-
ten Form: „Die Kunst ist lang, das Leben kurz, das 

Urteil schwierig, die Gelegenheit flüchtig.“4

Übersetzungen sind bekanntlich immer schon 
Interpretationen. Die Wendungen des hippokrati-
schen Aphorismus bieten viele Möglichkeiten, die 
stets mit dem jeweiligen Stand der Medizin und so-
zialkulturellen Wirklichkeit zusammenhängen.

II. Die Kunst ist lang

Medizin ist Kunst und hat Geschichte (lat. „ars 
longa“). Dauer und Wandel gehören auch in der Me-
dizin zusammen. Denken, Wissen und Handeln sind 
auf jeweils spezifische Weise von diesem komplexen 
Verhältnis bestimmt. Neben zeitlosen Einstellungen 
stehen rasante Fortschritte der Praxis. Verschiedene 
empirische Beobachtungen haben sich bis heute 
bewahrheitet, andere mussten aufgegeben werden. 
Die Institution Krankenhaus geht – wie die Univer-
sität – auf das Mittelalter zurück und wird in ihrer 
weiteren Entwicklung durch die Momente der Me-
dikalisierung, Konzentration auf Krankheiten, Spe-
zialisierung und soziale Ausweitung auf Kranke aus 
allen Schichten charakterisiert.

Medizin wird im hippokratischen Aphorismus 
als Kunst bezeichnet. Seit der Antike wird über die 
Position der Medizin zwischen Wissenschaft und 
Kunst nachgedacht. Jede Epoche setzt ihre eigenen 
Akzente, in der Gegenwart dominiert das Prinzip 
objektiver Wissenschaftlichkeit. Medizin ver-
bindet Kunst und Wissenschaft, verbindet auch 
Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften 
und kann als Handlungswissenschaft bezeichnet 
werden, die allerdings – im Gegensatz zur Technik 
mit ihren unbelebten Gegenständen – auf Men-
schen mit Bewusstsein, Sprache und sozialen Be-
ziehungen gerichtet ist.

In Praxis und Theorie, in Diagnostik und The-
rapie, in der Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient können künstlerische Momente eine Rolle 
spielen. Chirurgische Eingriffe, ärztliche Therapie 
und medizinische Forschung sind auf Intuition 
angewiesen, über deren Wert und Grenzen bis in 
die Gegenwart die Meinungen auseinander gehen. 
Für jede positivistische Wissenschaftstheorie 
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stellt die Intuition ein Ärgernis dar. Der Mediziner 
Theodor Brugsch sieht dagegen in der Intuition 
ein „Schnellverfahren für die Erkennung verwi-
ckelter Vorgänge anstelle eines weitschweifigen 
Denkverfahrens“; Diagnosen auf „Anhieb“ wider-
sprächen nicht dem kausalanalytischen Verste-
hen, seien weder Mystik noch ein Raten, sondern 
ein verkürzter geistiger Vorgang.5

Kunst verlangt auch die Kommunikation des 
Arztes mit dem Kranken. Acht Aspekte verdienen 
besondere Beachtung: 1. Empathie und freundliches 
Klima, 2. Authentizität und Selbstkritik, 3. verbale 
und nonverbale Fähigkeiten, zu Fragen anregen, 
zuhören und schweigen können, 4. Sach- und Si-
tuationswissen, 5. Menschenkenntnis, 6. kulturelle 
Bildung, 7. Phantasie und 8. Beachtung des allge-
meinen Bedeutungsraums der Sprache. Empathie 
meint nicht nur ein Hineinversetzen in die Gefühle, 
sondern auch in die Gedanken und Wünsche des 
Kranken, muss sich von Sympathie und Antipathie 
freihalten, darf nur zu einer partiellen und nicht 
vollständigen Identifizierung mit dem Kranken 
führen, sollte sich in der aktuellen, retrospektiven 
und prospektiven Zeitdimension verwirklichen.

Kunst zeigt sich in der Medizin auch in Krank-
heitsbezeichnungen oder anderen Begriffen der 
Diagnostik und Therapie. Der Bogen spannt sich 
vom Ödipus-, Elektra- und Kassandrakomplex zum 
Münchhausen-, Rapunzel- und Oblomowsyndrom. 
Das Münchhausen-Syndrom bezeichnet eine psy-
chische Störung, bei der physische Beschwerden 
und Verletzungen erfunden oder auch künstlich 
hervorgerufen werden, um pflegerische und ärztli-
che Zuwendung zu erlangen. Mit Rapunzelsyndrom 
werden das Herunterschlucken von Haaren und die 
Bildung von Haarklumpen im Magen benannt. Das 
Oblomowsyndrom geht auf den Roman Oblomow 
des russischen Schriftstellers Iwan Alexandro-
witsch Gontscharow aus dem Jahre 1859 zurück und 
meint den Verlust aller Aktivität und Lebenslust.

Therapie ist Kunst, Kunst aber auch Therapie. 
Vielfältig sind die Auffassungen über den möglichen 
Beitrag der Künste zur Diagnostik und Therapie, zur 

Arzt-Patienten-Beziehung und zum Umgang des 
Kranken mit der Krankheit, auch zur Einrichtung 
der Hospitäler. Apollo ist der Gott der Künste und 
der Heilkunde. Vom Besuch der Tragödie verspricht 
sich Aristoteles eine kathartische Wirkung: „Durch 
Mitleid (éleos) und Furcht (phóbos) bewirkt sie eine 
Reinigung dieser Gefühle.“6 Die Differenz von Medi-
zin und Kunst ist zugleich nicht zu übersehen. Ma-
len, musizieren und schreiben werden chirurgische 
Operationen nicht ersetzen können.

Alle Künste können produktiv und rezeptiv 
aufgegriffen werden: malen und Bilder betrachten, 
musizieren und Musik hören, schreiben und lesen. 
Abweichend fallen Produktion und Rezeption in 
Gesundheit und Krankheit aus. Ebenso wirken sich 
spezifisch die einzelnen Krankheiten und Thera-
pieformen aus. Stets müssen Persönlichkeit und 
Interessen des Kranken berücksichtigt und die Ver-
mittlung des Kunstwerkes begleitet werden; Kunst-
werke wirken nicht wie Medikamente. Bei aller Nähe 
und allen Überschneidungen zielt die Kunst aber 
auch in eine den Bereich der Medizin überschrei-
tende Tiefe. Nach Kafka soll das Buch „wie die Axt 
für das gefrorene Meer in uns“7 sein. Die Werke der 
Kunst überdauern das kurze Leben des Menschen, 
aber nur aus Leben entstehen Kunstwerke.

III. Das Leben ist kurz

Das Leben des Arztes wie des Kranken ist zeit-
lich begrenzt. Der Länge der medizinischen Kunst 
steht die Kürze des Lebens gegenüber (lat. “vita bre-
vis“). Die Geschichte der Medizin reicht in die An-
fänge der Menschheitsgeschichte zurück und hat 
noch keineswegs ihr Ende erreicht; weiterhin wird 
mit Erfolg nach neuen Möglichkeiten der Diagnos-
tik und Therapie gesucht, immer wieder müssen 
auch neue ethische und juristische Antworten auf 
die Fortschritte der Medizin – Präimplantationsdi-
agnostik, Organtransplantation, Euthanasie, ge-
rechte Mittelverteilung, Aufklärung und Patienten-
verfügung, Stammzellforschung, Forschung mit 
Nichteinwilligungsfähigen – gefunden werden.

Aller Fortschritt der Medizin wird die zeitliche 
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Begrenztheit des menschlichen Lebens nicht auf-
heben können; der Tod gehört zum Leben, Steine 
sterben nicht. Philosophie konnte in der Antike 
der Sinn zugesprochen werden, sterben zu lernen 
(„mori discere“). Epikurs Auffassung: „Der Tod 
geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist 
der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existie-
ren wir nicht mehr“,8 entspricht zwar auch heute 
der Einstellung vieler Menschen, kann aber kaum 
überzeugen, da der Mensch anders als das Tier den 
eigenen und fremden Tod vorwegnimmt und sich 
an den Tod anderer Menschen erinnert.

Die Kunst der Medizin („ars assistendi“) be-
sitzt ihr Pendant in der Lebenskunst. Auch und 
besonders im christlichen Mittelalter sollte Le-
benskunst („ars vivendi“) immer zugleich Sterbe-
kunst („ars moriendi“) einschließen. Die Verhei-
ßung in der Offenbarung des Johannes „Der Tod wird 
nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine 
Mühsal“ 9 gilt für das paradiesische Jenseits, aber 
nicht für das irdische Diesseits.

Die Säkularisierung der Neuzeit bedeutet Ver-
weltlichung des Paradieses, Renaissance Wieder-
geburt im Diesseits. Die Menschen der Gegenwart 
verfolgen die Ideale der Lebensverlängerung, der 
Jugend, Schönheit und Gesundheit, die dem natur-
wissenschaftlich-medizinischen Fortschritt eine 
machtvolle und grenzenlose Dynamik verliehen 
haben. Utopien der Wissenschaft, Philosophie und 
Kunst haben seit Beginn der Neuzeit diese Ideale 
wiederholt dargestellt und beschworen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ver-
steht in dieser Perspektive unter Gesundheit den 
„Zustand vollständigen physischen, sozialen und 
geistigen Wohlbefindens.“ („a state of complete 
physical, social and mental well-being“).10 Die-
se berühmte und weltweit verbreitete Definition 
überzeugt einerseits durch ihren ganzheitlichen 
Standpunkt, ihre Beachtung und Verbindung bi-
ologischer, psychologischer, soziologischer und 
kultureller Dimensionen, ist andererseits aber un-
realistisch, weckt illusionäre Hoffnungen und An-
sprüche. Eine derartige Gesundheit kann nicht er-

reicht, sollte auch als Ideal nicht vertreten werden.
Angemessener lässt sich wohl sagen: „Gesund-

heit ist die Fähigkeit des Menschen, mit Krank-
heit und Behinderung und selbst dem Tod leben 
zu können.“ Medizin kann dann als Paradoxie 
bezeichnet werden, wenn das überhaupt eine Pa-
radoxie ist, heilen zu wollen, was letztlich nicht 
zu heilen ist. Medizin kennt nur transitorische Er-
folge, Medizin ist die Disziplin lebensbejahenden 
Scheiterns. Der Macht und Ohnmacht der Ärzte 
ist die grundsätzliche Begrenztheit der menschli-
chen Existenz zu- und vorgeordnet.

In der hippokratischen Medizin wird dagegen 
zwischen Gesundheit und Krankheit noch ein dritter 
Zustand unterschieden, ein Zustand der Neutralität 
zwischen Gesundheit und Krankheit (lat. ne-utrum 
= keins von beiden). Der Mensch ist in dieser Sicht 
weder ganz gesund (= unsterblich) noch ganz krank 
(= tot), sondern befindet sich immer in diesem neu-
tralen Zwischenzustand. Medizin wird deshalb in 
der Antike auch als Wissenschaft der Gesundheit, 
Krankheit und Neutralität bezeichnet. Die sozialen 
und ethischen Konsequenzen sind offensichtlich: 
Zwischen Gesunden, Behinderten und Kranken 
existiert kein fundamentaler Unterschied. Der mo-
derne Ansatz der Salutogenese (A. Antonovsky, 1987) 
steht ebenso in dieser Tradition wie der Gedanke der 
Kunst des Krankseins („ars aegrotandi“) der roman-
tischen Medizin (C. G. Carus, 1843).11

Der Mensch trägt mit der Geburt den Keim 
des Todes in sich, das Leben ist auf sein Ende hin 
angelegt, auch die Medizin steht unter diesem 
Gesetz. Im Mittelalter hat für diese fundamentale 
Bedeutung der Zeit Petrus Hispanus – als Johannes 
XXI. der einzige Arzt auf dem Papststuhl – in aris-
totelischer Tradition die tiefe Einsicht formuliert: 
„Die Zeit ist die Ursache des Verfalls“ („tempus est 
causa corruptionis“),12 was nicht politisch, son-
dern grundsätzlich gemeint ist. Die Zeit trägt zum 
Verfall des Lebens, der Natur und der Welt bei, ist 
aber auch die Ursache der Schöpfung, der wissen-
schaftlichen und künstlerischen Produktivität, des 
medizinischen Fortschritts. Carson McCullers gibt 
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ihrem Roman über die tödliche Krebserkrankung 
des Apothekers Malone den symbolischen Titel Uhr 
ohne Zeiger (engl. 1961). „Der Tod ist gewiß, die Stun-
de ungewiß“ („mors certa, hora incerta“) lautet eine 
alte entsprechende Einsicht aus dem Mittelalter.

Der hippokratische Aphorismus bietet mehre-
re Möglichkeiten der Übersetzung und damit auch 
der Interpretation. Ein Heidelberger Medizinstu-
dent hat vor 30 Jahren in einer Klausur des ersten 
vorklinischen Semesters die beiden Anfangssätze 
auf die folgende Weise übertragen: ,,Die Medizin 
ist die schwierige Kunst (= ars longa), das Leben 
zu verkürzen (= vita brevis)“ und damit die prüfen-
den Professoren in eine gewisse Bedrängnis bei der 
Entscheidung über die Note gebracht. Das – sicher 
auch provokant gemeinte – Ergebnis wurde aber 
mit Recht anerkannt, da die Übersetzung nicht nur 
philologisch überzeugte, sondern auch inhaltlich 
Sinn machte, der dem Studenten damals wohl nicht 
bewusst war. Moderne Medizin ist in der Tat heute 
mehr denn je nicht selten die schwierige Kunst, ei-
nen Menschen sterben zu lassen, eine sinnlose The-
rapie abzubrechen oder gar nicht erst zu beginnen.

IV. Der günstige Augenblick ist flüchtig

In der modernen Medizin wie allgemein im Le-
ben des Menschen hat die hippokratische Einsicht 
über die Flüchtigkeit des günstigen Augenblicks 
(lat. „occasio fugax“) an Gültigkeit nichts verloren; 
das griechische Wort „Kairos“ ist in die europäi-
schen Sprachen, so auch ins Deutsche eingegan-
gen und bedeutet ursprünglich Schermesser oder 
Schneide. Reich sind die überlieferten Zeugnisse 
aus den Künsten und Wissenschaften, eindrucks-
voll die Beispiele in Geschichte und Politik der Ver-
gangenheit und Gegenwart, nachvollziehbar von 
jedem Menschen in seinem persönlichen Leben.

Wort und Tat bringt Sophokles in Elektra in 
ein beachtenswertes Spannungsverhältnis, wenn 
er Orest zu Elektra sagen läßt: „Im Reden geht die 
Gunst (kairos) der Stunde (chronos) dir vorbei.“13 
Mephisto konstatiert in Goethes Faust: „Doch der 
den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann.“14

Eine spätantike bildliche Darstellung dieses 
Satzes findet sich auf einem Halbrelief in der Ba-
silika auf der Insel Torcello vor Venedig. Zu sehen 
ist auf der linken Seite ein Mann, auf den sich ein 
anderer Mann gleitend zubewegt, der ihm die Mög-
lichkeit eröffnet, im wörtlichen Sinn die „Gelegen-
heit beim Schopf“ zu ergreifen. In der Mitte steht 
ein dritter Mann, der diese Gelegenheit verpasst 
hat, am rechten Rand des Reliefs trauert eine Frau 
in der Gestalt der Fortuna, dass die Menschen im-
mer wieder günstige Gelegenheiten nicht nutzen, 
sondern verstreichen lassen. An diesen Chancen 
und Risiken hat sich bis heute nichts geändert.

Für Ärztinnen und Ärzte geht es, verbunden 
stets mit ethischen und juristischen Dimensionen, 
im medizinischen Alltag immer wieder um güns-
tige Gelegenheiten, die flüchtig sind, die gelingen 
oder misslingen. Mehrfach wird im Corpus Hip-
pocraticum auf die Bedeutung des flüchtigen Au-
genblicks hingewiesen – im Blick auf Diagnose und 
Prognose, bei der Beachtung der Jahreszeiten, bei 
akuten und chronischen Krankheiten, bei Infekti-
onskrankheiten und allgemein bei Fieberkrankhei-
ten. In der Neuzeit hat Paracelsus nicht nur die me-
teorologischen und klimatischen Abhängigkeiten 
von Gesundheit und Krankheit, sondern vor allem 
auch den Zeitcharakter der Krankheit hervorgeho-
ben. Krankheiten haben eine Verlaufsgestalt, der 
ontologische Krankheitsbegriff wird bei Paracel-
sus temporalisiert; Krankheiten entwickeln sich 
wie unabhängige Wesenheiten. Rudolf Virchow 
versteht unter Krankheit die „Insuffizienz der re-
gulatorischen Apparate“15 mit dem Charakter der 
Gefährdung des Lebens in den Dimensionen der 
Heterotopie (Ort), Heterometrie (Maß) und nicht 
zuletzt der Heterochronie (Zeit).

Kairos und Chronos oder der günstige Augen-
blick und die Zeit sind auch in der modernen Medizin 
aufeinander bezogen: die richtige Diagnose im rich-
tigen Augenblick stellen, einen operativen Eingriff 
zum richtigen Zeitpunkt machen, eine Therapie be-
ginnen oder abbrechen, medikamentöse Dosierung 
nach der Tageszeit richten, bei der Herztherapie den 
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zeitlichen Zusammenhang von Kontraktion der Vor-
höfe und Kammern berücksichtigen, um nur einige 
konkrete Beispiele anzuführen.

Entscheidend ist die Feststellung des Todes-
zeitpunktes, wesentlich auch für die postmortale 
Organspende. Ebenso spielt die Zeit bei der Em-
pathie und Kommunikation, bei der aufgeklärten 
Zustimmung zur diagnostischen Untersuchung 
und ärztlichen Behandlung, bei den verschiedenen 
Formen der Sterbehilfe und vor allem der Sterbe-
begleitung als Hilfe im Sterben oder als „innere 
Euthanasie“ („euthanasia interior“)16 im Sinne von 
Francis Bacon (1623) eine wichtige Rolle.

V. Die Erfahrung ist trügerisch

Evidenzbasierte oder auf Erfahrung beruhende 
Medizin (EbM) ist mit Recht ein zentrales Stichwort 
unserer Zeit, das zugleich in mehrfacher Hinsicht 
Fragen aufwirft, die bereits im hippokratischen 
Aphorismus thematisiert werden (lat. „experientia 
fallax“). Neben Erfahrung ließe sich auch Versuch 
sagen. Good clinical practice (GCP) ist die entspre-
chende Forderung der Gegenwart, gültig für die 
Therapie wie medizinische Forschung.

Mit der Rezeption naturwissenschaftlicher Me-
thoden soll die Medizin eine umfassende Metamor-
phose erlebt, soll sie eine wirklich wissenschaftli-
che Gestalt erlangt haben. Immer wieder wird aber 
auch vor einer einseitigen Anwendung physiko-
chemischer Methoden und Erkenntnisse gewarnt. 
Medizin gilt als eine naturwissenschaftliche Dis-
ziplin und soll zugleich eigenen Prinzipien folgen, 
soll in der naturwissenschaftlichen Perspektive 
nicht gänzlich aufgehen, soll auf Geisteswissen-
schaften, auf Soziologie, auf Psychologie, Ethik, 
Recht und Kunst angewiesen sein.

In zahlreichen Schriften wird seit dem 18. Jahr-
hundert bis in die Gegenwart von Medizinern die 
„Gewissheit der Medizin“ erörtert und ihr Verhält-
nis zu den Naturwissenschaften zu bestimmen 
gesucht. Sichere Erfahrung in der Medizin soll auf 
praktischen wie theoretischen Fähigkeiten beruhen: 
Umgang mit Instrumenten und Apparaten, physi-

sche Kräfte, Beobachtungsgabe, theoretische Neu-
gier, Phantasie, klares Denken, Literaturkenntnis, 
Empathie, Kommunikation, Verantwortung. Erfah-
rung und Vernunft sollen gleichermaßen beachtet 
werden, nur über die Verbindung von Beobachtung 
und Verstand, „observatio“ und „ratio“, sollen sich 
gesicherte Erkenntnisse gewinnen lassen.

Induktion und Deduktion gelten auch in der 
Medizin als notwendige Formen wissenschaftlicher 
Erkenntnis. Ohne Hypothesen und ihre empirische 
Überprüfung mit den Methoden der Beobachtung 
und des Experiments ist eine Erweiterung des Wis-
sens mit entsprechenden diagnostisch-therapeuti-
schen Fortschritten nicht möglich. Die Bewährung 
an der Empirie ist eine zentrale Bedingung der 
modernen Medizin, über die sich Psychosomatik 
und Anthropologische Medizin ebensowenig hin-
wegsetzen können wie Akupunktur, Homöopathie 
oder Anthroposophische Medizin. Wirksamkeits-
nachweise können unterschiedlich ausfallen; auch 
subjektive Aussagen lassen sich objektivieren, 
auch die Beziehung zwischen Arzt und Patient 
kann wissenschaftlich beschrieben, analysiert 
und beurteilt werden. Der medizinische Wissen-
schaftsbegriff darf sich nicht nur an Mechanik und 
Physik orientieren; Biologie und noch mehr die 
Geisteswissenschaften, die für die Medizin zentral 
sind, verlangen nach einer ihnen gemäßen Wissen-
schaftstheorie.

Unsicherheit und Grenzen müssen in der Me-
dizin anerkannt werden. Keine Erscheinung der 
Natur soll so vielseitig wie der Mensch und vor al-
lem in seiner Krankheit sein. Die empirisch-statis-
tischen Forschungsergebnisse der Medizin müssen 
auf den einzelnen Kranken angewandt, müssen 
interpretiert werden. Die sogenannte „individu-
alisierte Medizin“ oder „personalisierte Medizin“ 
versucht in der Gegenwart dieser Situation gerecht 
zu werden, wobei allerdings nicht übersehen wer-
den sollte, dass es sich hierbei um individualisierte 
oder personalisierte Biologie handelt und keines-
wegs um den Kranken in seiner psychischen, sozia-
len und geistigen Lage.
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Die programmatische „Einführung des Sub-
jekts in die Medizin“ bezieht der Neurologe und 
anthropologische Mediziner Viktor von Weizsäcker 
in expliziter Kritik an der naturwissenschaftlichen 
Grundlegung der Medizin während des 19. Jahr-
hunderts auf den Kranken, den Arzt und die Me-
dizin. Zwei Entsprechungen sind für die Medizin 
konstitutiv; die sachliche Entsprechung: Krankheit 
und Medizin, sowie die personale Entsprechung: 
Kranker und Arzt. In der Arzt-Patienten-Beziehung 
begegnen sich ein Mensch in Not und ein Mensch 
als Helfer. Neben dem objektiven Erklären und 
dem subjektiven Verstehen gibt es das „transjekti-
ve Verstehen“ als ein Verstehen, wie der Kranke sich 
selbst versteht.17 Die Verbindung der Naturwissen-
schaften und Geisteswissenschaften in der Medizin 
schlägt sich nach dem Psychiater und Philosoph 
Karl Jaspers in dem grundlegenden Methodendua-
lismus von naturwissenschaftlichem Erklären und 
geisteswissenschaftlichem Verstehen nieder. Erklä-
ren heißt Seelisches auf Körperliches zurückfüh-
ren, Verstehen dagegen Seelisches auf Seelisches. 
Das Verstehen untergliedert Jaspers noch einmal 
in verschiedene Unterformen: statisches Verstehen 
(psychopathischer Zustand), genetisches Verste-
hen (psychische Entwicklung), rationales Verste-
hen (logische und theoretische Zusammenhänge), 
geistiges Verstehen (Bedeutung, Bilder, Ideen), exis-
tentielles Verstehen (Freiheit, Umgang mit Grenzsi-
tuationen), metaphysisches Verstehen (psychische 
Krankheit als Weise des In-der-Welt-Seins).18

Medizin muss die Objektivität der Krankheit 
wie die Subjektivität des Kranken stets gleicher-
maßen beachten und zu einem Ausgleich brin-
gen. Beobachtung und Beschreibung richten sich 
auf Krankheiten und Kranke, sind Krankheitsge-
schichte (Objektivität) und Krankengeschichte 
(Subjektivität). Der Gegensatz von Krankheitsge-
schichte und Krankengeschichte durchzieht die 
Medizin seit der Antike und ist bis heute gültig ge-
blieben – mit der Beachtung der seelisch-geistigen 
Seite neben der physischen Seite des Krankseins. 
Auseinanderzuhalten sind jeweils zwei Formen der 

Objektivität und der Subjektivität: die allgemeine 
Objektivität (Natur) und individuelle Objektivität 
(Körper) sowie die individuelle Subjektivität (See-
le) und allgemeine Subjektivität (Kultur). Evidenz 
besitzt im Prinzip zwei Bedeutungen: empirischer 
Nachweis, unmittelbare Einsicht. Auch subjektive 
Empfindungen des Kranken sind Objektivitäten.

Gefahren im Spektrum zwischen Nachlässig-
keit und Betrug ergeben sich auf den Ebenen der 
Erhebung, Auswertung und Veröffentlichung me-
dizinischer Forschungsergebnisse. Aktuelle Bedeu-
tung besitzt auch heute noch die Beobachtung des 
Physikers Georg Christoph Lichtenberg: „Es gibt 
kein größeres Hindernis des Fortgangs in den Wis-
senschaften, als das Verlangen, den Erfolg davon zu 
früh verspüren zu wollen.“19 Zahlreiche Betrugsbei-
spiele und auch aus jüngster Zeit – keineswegs nur 
aus der Medizin – ließen sich anführen. Absolute 
Sicherheit ist nicht zu erreichen. Der Herausgeber 
Arnold S. Relman des renommierten New England 
Journal of Medicine weist mit Recht in einem Edi-
torial aus dem Jahre 1983 auf die paradoxe Situation 
hin, dass keine menschliche Tätigkeit so sehr wie 
die des Wissenschaftlers auf Kritik und Skepsis an-
gewiesen sei und doch zugleich fundamental vom 
Vertrauen abhinge. „But the fact is that without 
trust research enterprise could not function.“20

VI. Die Entscheidung ist schwer

Der letzte Satz des hippokratischen Aphoris-
mus zieht die Summe, formuliert ein Fazit, das 
zentral für die Medizin ist: diagnostische Untersu-
chungen, therapeutische Handlungen müssen be-
gonnen oder unterlassen werden, Urteile müssen 
gefällt, Entscheidungen getroffen werden, auch 
wenn die empirische Basis noch oder vielleicht so-
gar grundsätzlich problematisch ist (lat. „judicium 
difficile“). Diagnostik, Therapie und Forschung 
sind stets mit Chancen wie Risiken verbunden.

Anders als in den Künsten und Geisteswis-
senschaften kann in der Medizin nicht gewartet 
werden, der Kranke verlangt ein Handeln; diese 
Notwendigkeit gilt ebenso für Jurisprudenz und 

D. v. Engelhardt: Ars longa, vita brevis: historischer Hintergrund und aktuelle Bedeutung des hippokratischen Aphorismus



100

Schwerpunkt · Hippokrates heute I

Imago Hominis · Band 18 · Heft 2

Theologie, die beiden anderen sogenannten obe-
ren Fakultäten im Universitätsaufbau. Der Richter 
muss zu einem Urteil kommen, der Pfarrer in der 
Predigt das Wort finden oder bei der Abnahme der 
Beichte ein Urteil fällen.

In medizinischen Notfällen kann bekanntlich 
die aufgeklärte Zustimmung oft nicht oder nur be-
grenzt eingeholt werden. Die gegebene Situation 
und die therapeutischen Möglichkeiten können 
dem Patienten nicht erläutert werden. Dennoch 
muss über Sinn und Sinnlosigkeit der Therapie 
(Triage) entschieden werden. Behandlungs- und 
Transportdringlichkeit müssen ebenso beurteilt 
werden wie die Überlebenswahrscheinlichkeit. 
Nicht selten können notwendige und angebrachte 
diagnostische Untersuchungen nicht durchge-
führt werden, fehlen vor Ort auch therapeutische 
Möglichkeiten, die in der Klinik gegeben sind. Den 
Selbstmörder wird man im Allgemeinen zu retten 
versuchen, wenn Patientenverfügungen nicht ge-
funden werden oder keine Zeit zu entsprechender 
Suche gegeben ist („in dubio pro vita“).

Eine aktuelle Herausforderung für Entscheidun-
gen in der Medizin ist auch die gerechte Verteilung 
der Mittel (Allokationsethik). Medizin, Ethik und 
Ökonomie stoßen hierbei aufeinander. Auf der Ma-
kroallokationsebene muss das Bruttosozialprodukt 
auf die Bereiche: Gesundheit, Bildung, Straßenbau, 
Militär etc. verteilt werden. Dann müssen Entschei-
dungen im Gesundheitsbereich über innermedizi-
nische Schwerpunkte gefällt werden, wohin sollen 
die Mittel fließen: in die Prävention, Kuration oder 
Rehabilitation? Schließlich muss über bestimmte 
diagnostische und therapeutische Verfahren nach 
Kriterien der evidenzbasierten Medizin entschie-
den und schließlich der einzelne Patient der spezi-
fischen Behandlung zugeordnet werden.

Stets haben bei diesen Entscheidungen in der 
Therapie und Forschung, Ethik und Recht gro-
ßen Einfluss. Auch bei Entscheidungen, die nicht 
unvorhergesehen auftauchen und nicht unter 
Zeitdruck gefällt werden müssen, ist die theoreti-
sche Kenntnis ethischer Positionen und ethischer 

Argumentationen eine Hilfe für den Arzt. Zu un-
terscheiden sind die Dimensionen: neutrales Ver-
halten – etablierte Sitte (Etikette) – sittliche Praxis 
(Ethos) – Pflichtenlehre (Deontologie) – ethische 
Begründung (Ethik) – Ausbreitung der Ethik.

Die Begründung sittlichen oder moralischen 
Verhaltens wie sittlicher oder moralischer Forde-
rungen kann abweichend ausfallen, kann sich an 
verschiedenen Normen und Werten orientieren. 
Weltweit gelten zur Zeit in der Bioethik als zentral: 
Nutzen (beneficence), Schadensvermeidung (non-
maleficence), Autonomie (autonomy), Gerechtig-
keit (justice); aus europäischer Sicht und Tradition 
legt sich eine Erweiterung dieses Prinzipienquar-
tetts um Würde (dignity) und Tugend (virtue) nahe.

Vollständige Voraussagen der Folgen des the-
rapeutischen Handelns sind nicht möglich; deon-
tologische und teleologische Perspektiven sollten 
einander in der Medizin ebenso ergänzen wie Prin-
zipienethik und Tugendethik. Gesinnungsethik 
und Verantwortungsethik müssen keine Alternati-
ve darstellen. Sittlichkeit erweist oder bewährt sich 
in der Medizin wie allgemein im menschlichen Le-
ben im Übrigen oft mehr als Reaktion auf gegebene 
Situationen und weniger in der geplanten Hervor-
bringung oder Vermeidung dieser Situationen.

Letztlich müssen Ärztinnen und Ärzte ihre 
Entscheidungen und ihr Handeln vor ihrem ei-
genen Gewissen verantworten. Entscheidungen 
können auch falsch sein, Diagnostik und Therapie 
können misslingen. Irrtum und Schuld sind in der 
Medizin nicht vollständig zu vermeiden. Wer ent-
scheidet und handelt, wird auch versagen, wird 
Fehler machen. Auch das ist mit der Wendung von 
der schwierigen Entscheidung gemeint.

VII. Perspektiven

Der hippokratische Aphorismus soll, wie in 
ihm ausdrücklich festgestellt wird, nicht nur für 
Ärzte – heute auch Ärztinnen – gelten, sondern 
auch für den Kranken, seine Angehörigen und die 
Umwelt. Der Umgang mit Gesundheit und Krank-
heit ist nicht nur eine Aufgabe der Medizin. Alle 
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Menschen sind für ihre Gesundheit, ihre Krankheit, 
ihre Weise des Sterbens im Rahmen ihrer Möglich-
keiten verantwortlich. Nur zu oft sind Autonomie 
und Verantwortung im Alter und in der Krankheit 
eingeschränkt und nicht mehr gegeben; dann müs-
sen Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige und Freunde 
zu einem humanen Umgang bereit sein.

Der Kranke und seine Angehörigen vertrau-
en auf Erfahrung und Können der Mediziner und 
müssen zugleich Grenzen jeder Diagnostik und je-
der Therapie anerkennen. Begleitung und Behand-
lung können unzulänglich oder zu spät erfolgen. 
Auf weitere Fortschritte der Medizin wird gehofft, 
gelegentlich sogar von einem Recht auf Gesundheit 
gesprochen. Schicksal spielt für viele Menschen 
heute kaum noch eine Rolle. Übertriebene Hoff-
nungen können an die Stelle von Erfahrung treten. 
Autonomie als Selbstentscheidung wird gegen-
wärtig nicht selten überschätzt; Autonomie heißt 
vernünftige Selbstentscheidung (griech. Autos = 
selbst, nomos = Gesetz, Vernunft). Empfindungen, 
Gedanken und Wünsche bei chronischer Erkran-
kung, nach einem Schlaganfall oder bei Demenz 
können im gesunden Zustand aber nur sehr be-
grenzt antizipiert werden.

Aller Fortschritt der Medizin wird Krankheit 
und Tod nicht überwinden können; Unsterblich-
keit wird es für den Menschen nicht geben („das 
Leben ist kurz“). Musik, Malerei und Literatur kön-
nen mit ihren Darstellungen und Deutungen in 
der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, 
Sterben und Tod Trost und Hilfe bieten, können 
stimulierende Beispiele und übergreifende Bedeu-
tung bieten („die Kunst ist lang“). Nach Josef Con-
rad weckt Kunst „das in jedem vorhandene Gefühl 
für die Zusammengehörigkeit aller Geschöpfe die-
ser Welt, die zarte, doch unbesiegbare Gewissheit 
einer Gemeinsamkeit, die zahllose einsame Herzen 
verbindet – in ihren Träumen, in Freud und Leid, in 
ihren Sehnsüchten, Hoffnungen, und Ängsten, die 
Mensch mit Mensch, die die ganze Menschheit ver-
einigt: die Toten mit den Lebenden und die Leben-
den mit den noch Ungeborenen.“21 Im Gedicht Stu-

fen verleiht Hermann Hesse allen Abschieden und 
selbst noch dem Ende des Lebens einen bejahenden 
Sinn: „Es wird vielleicht auch noch die Todesstun-
de uns neuen Räumen jung entgegen senden, des 
Lebens Ruf an uns wird niemals enden ... Wohlan 
denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.“22

Beglückend sind die Situationen, auf die, bevor 
sie vergangen sind, angemessen reagiert werden 
konnte („die günstige Gelegenheit ist flüchtig“): 
wenn der notwendige Verzicht auf eine berufliche 
Position selbst ergriffen und nicht erzwungen 
wird, wenn das Wort der Liebe gegenüber der ge-
liebten Person nicht stumm bleibt, wenn der Mut-
ter oder dem Vater vor ihrem Tod noch einmal für 
ihre Zuwendung gedankt wird, wenn Diktatoren 
selbst zurücktreten und nicht mit Gewalt zum 
Sturz gezwungen werden.

Persönliche Erfahrungen können zu Unrecht 
verallgemeinert und verabsolutiert werden („die Er-
fahrung ist trügerisch“). Im Wechsel der Generatio-
nen wird es zu einem Wechsel der Ideale, Stile und 
Regeln kommen. In den großen und kleinen Dingen 
des Lebens werden immer wieder Urteile gefällt, 
Pläne gemacht und Schritte unternommen werden 
müssen, die nicht leicht fallen („die Entscheidung 
ist schwierig“). Irrtümer und Fehler lassen sich 
nicht vermeiden, Korrekturen sind partiell, aber 
nicht unbegrenzt und beliebig möglich. Die Logik 
von Zeit und Raum muss akzeptiert werden. Schick-
sal und Schuld gehören zum menschlichen Leben.

Medizinische Wirklichkeit („ars longa“) und 
individuelle Existenz („vita brevis“) können sich 
auf der Basis des hippokratischen Aphorismus im 
Verständnis einer Lebenskunst („ars vivendi“) ver-
binden, die stets Krankheitskunst („ars aegrotan-
di“), Beistandskunst („ars assistendi“) und zuletzt 
auch Sterbekunst („ars moriendi“) umgreift.23
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Der ärztliche Heilauftrag 
im Wandel: Vom Paterna-
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Zusammenfassung

Die Rolle des Arztes war stets zeitgebundenen 
Normen sowie den sozialen Rahmenbedingungen 
der ärztlichen Berufsausübung unterworfen. Die 
im Corpus Hippocraticum beschriebenen Ärzte 
besaßen fachliche Expertise, mussten sich jedoch 
Vertrauen und Wohlwollen ihrer Patienten erwer-
ben und erhalten. Dies führte zwar zu einer pater-
nalistischen, nicht aber zu einer autoritären Ver-
haltensweise. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
mussten die Abhängigkeit von zahlungskräftigen 
Patienten und die Rücksichtnahme auf ärztliche 
Kollegialität berücksichtigt werden. Die naturwis-
senschaftliche Orientierung nach 1850 sowie auto-
ritäre politische Strömungen in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wirkten ebenfalls auf das 
Rollenverständnis des Arztes ein. Am Beginn des 
21. Jahrhunderts droht die Gefahr einer Verrecht-
lichung der Arzt-Patient-Beziehung und deren 
Reduktion auf Schlagworte wie „Autonomie“ oder 
„Selbstbestimmung“.

Schlüsselwörter: Hippokratischer Eid, Pater-
nalismus, Partnerschaft, Autonomie, Selbstbe-
stimmung

Abstract

The role of the correctly acting physician has 
always been a subject of varying normative stan-
dards and of the contemporary medical practice’s 
social basic conditions. Although the physicians 
described in the Hippocratic Corpus were technical 
experts they had to achieve the confidence and sym-
pathy of their patients. This strategic necessity led 
them to a paternalistic but not to an authoritarian 
behavior. Even at the beginning of the 19th century 
external basic conditions such as the dependence on 
wealthy patients or considerations of professional 
collegiality had to be taken into account. Scientific 
medicine since 1850 or right-wing authoritarian po-
litical ideologies in the first half of the 20th century 
likewise affected the physician’s role. At the begin-
ning of the 21st century we are confronted with the 
danger of juridificating the physician-patient re-
lationship and reducing it to seductive terms like 
„autonomy “or „self-determination“.
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1. Die Arztrolle als ein Ergebnis historischer 
Normierungsprozesse

Die Frage nach den erforderlichen Eigenschaf-
ten eines korrekt handelnden Arztes ist von zeit-
loser Aktualität. Wer ist ein guter Arzt, eine gute 
Ärztin? Welche Eigenschaften zeichnen ihn be-
ziehungsweise sie aus? Welche Wandlungen ha-
ben sich durch den prägenden Einfluss der (Bio-) 
wissenschaften in der Medizin des 20. und 21. 
Jahrhunderts sowie durch das veränderte (Selbst-) 
verständnis der Patienten als zunehmend gleich-
berechtigte Partner („Shared Decision Making“) 
ergeben? Welche Rolle spielen hierbei die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen?1

Der Heilauftrag des Arztes und seine adäqua-
te Erfüllung kann medizinhistorisch als ein durch 
die Jahrhunderte im Spiegelbild jeweils zeitbe-
dingter Normen diskutiertes Thema dargestellt 
werden. Dabei erscheint der vorbildliche Arzt in 
vielen historischen Quellentexten weniger als ein 
realistisches Abbild der jeweiligen Gegenwart, 
sondern eher als eine dispositive, idealtypische 
Projektionsfigur, die ihren Reiz erst aus dem Kon-
trast mit der weit weniger eindrucksvollen zeitge-
nössischen Wirklichkeit gewinnt.

2. Der Arzt und sein Selbstverständnis im 
Corpus Hippocraticum

Eine frühe Beschreibung des Arztes und seiner 
Rolle findet sich im so genannten Hippokratischen 
Eid, der gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Chris-
tus möglicherweise im Umfeld des Hippokrates 
von Kos (460-377 v. Chr.) und seiner Schule ent-
standen sein dürfte:

„Ich schwöre bei Apollon dem Arzt und bei 
Asklepios, Hygieia und Panakeia sowie unter An-
rufung aller Götter und Göttinnen als Zeugen, dass 
ich nach Kräften und gemäß meinem Urteil diesen 
Eid und diesen Vertrag erfüllen werde: Denjenigen, 
der mich diese Kunst gelehrt hat, werde ich meinen 
Eltern gleich stellen und das Leben mit ihm teilen; 
falls es nötig ist, werde ich ihn mit versorgen. Sei-
ne männlichen Nachkommen werde ich wie meine 

Brüder achten und sie ohne Honorar und ohne Ver-
trag diese Kunst lehren, wenn sie sie erlernen wol-
len. Mit Unterricht, Vorlesungen und allen übrigen 
Aspekten der Ausbildung werde ich meine eigenen 
Söhne, die Söhne meines Lehrers und diejenigen 
Schüler versorgen, die nach ärztlichem Brauch den 
Vertrag unterschrieben und den Eid abgelegt ha-
ben, aber sonst niemanden.

Die diätetischen Maßnahmen werde ich nach 
Kräften und gemäß meinem Urteil zum Nutzen der 
Kranken einsetzen, Schädigung und Unrecht aber 
ausschließen. Ich werde niemandem, nicht einmal 
auf ausdrückliches Verlangen, ein tödliches Medi-
kament geben, und ich werde auch keinen entspre-
chenden Rat erteilen; ebenso werde ich keiner Frau 
ein Abtreibungsmittel aushändigen. Lauter und 
gewissenhaft werde ich mein Leben und meine 
Kunst bewahren. Auf keinen Fall werde ich Blasen-
steinkranke operieren, sondern ich werde hier den 
Handwerkschirurgen Platz machen, die darin er-
fahren sind. In wie viele Häuser ich auch kommen 
werde, zum Nutzen der Kranken will ich eintreten 
und mich von jedem vorsätzlichen Unrecht und 
jeder anderen Sittenlosigkeit fern halten, auch von 
sexuellen Handlungen mit Frauen und Männern, 
sowohl Freien als auch Sklaven. Über alles, was ich 
während oder außerhalb der Behandlung im Leben 
der Menschen sehe oder höre und das man nicht 
nach draußen tragen darf, werde ich schweigen 
und es geheim halten.

Wenn ich diesen meinen Eid erfülle und ihn 
nicht antaste, so möge ich mein Leben und meine 
Kunst genießen, gerühmt bei allen Menschen für alle 
Zeiten; wenn ich ihn aber übertrete und meineidig 
werde, dann soll das Gegenteil davon geschehen“.2

Dieser Eid war ein zeitgebundenes medizin-
historisches Dokument, das normierende, rational 
und pragmatisch motivierte Leitlinien für die Me-
dizinerausbildung, das Arzt-Patient-Verhältnis, 
den ärztlichen Beruf und dessen Handlungsstrate-
gie anbot. Solche Leitlinien benötigte der Arzt, um 
medizinisch erfolgreich wirken und ökonomisch 
überleben zu können. Die Tatsache, dass die tech-
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nischen Möglichkeiten der Medizin sehr begrenzt 
waren, hatte wesentliche Konsequenzen für das 
ärztliche Denken und Handeln: Die Hippokratiker 
betrieben keine diagnostische Medizin, sondern eine 
prognostisch orientierte Heilkunde, die vor allem auf 
der korrekten Deutung körperlicher Zeichen basier-
te.3 Eigene Beobachtung und langjährige Erfahrung 
waren hierzu notwendig. Wer Arzt werden wollte, 
ging zunächst bei einem anerkannten Meister in die 
Lehre. Daher enthielt der Hippokratische Eid nach 
der Anrufung der (Heil-)Götter zunächst einen Ver-
trag, der die Rechtsbeziehung zwischen Lehrer und 
Schüler regelte. Sowohl das Honorar und die Alters-
versorgung des Lehrers als auch eine Art Numerus 
clausus für den Arztberuf wurden in diesem Vertrag 
vorgesehen. Daraus lässt sich ableiten, dass der Eid 
– wenn überhaupt – vor Beginn der Ausbildung ab-
gelegt wurde und nicht erst nach deren Abschluss.

Die Vorschriften, die sich auf das Arzt-Patient-
Verhältnis und die optimale Berufsstrategie bezo-
gen, wurden im zweiten Teil des Textes behandelt. 
Für den Hippokratischen Arzt kam es nicht nur aus 
moralischen Gründen darauf an, jeglichen Schaden 
von seinen Patienten abzuwenden; es ging dabei 
auch um seine eigene berufliche Existenz. Ange-
sichts der beschränkten therapeutischen Möglich-
keiten konnte es in vielen Fällen sehr viel klüger 
sein, nichts zu tun und damit zusätzlichen Schaden 
zu vermeiden, als durch eine falsche Behandlung 
die Krankheit womöglich zu verschlimmern. Für 
das Ansehen des Arztes, der sich als Fachmann zur 
Erhaltung des gefährdeten Lebens verstand, wäre 
die Beihilfe zur Selbsttötung oder gar zur Tötung ei-
nes Menschen äußerst abträglich gewesen. Sie wur-
de deshalb im Eid ebenso abgelehnt wie die aktive 
Ausführung einer Abtreibung. Die Ablehnung der 
gefährlichen Blasensteinoperation mit dem Verweis 
auf die hierfür zuständigen Spezialisten war in ähn-
licher Weise ein Teil der Hippokratischen Strategie 
der Risikominimierung.

Kaum etwas ist in seiner Entstehungszeit ganz 
selbstverständlich, das erst in einem Eid verspro-
chen werden muss. Diese Erkenntnis lässt sich auch 

auf die restriktiven Vorschriften über den Hausbe-
such und dessen vom Hippokratischen Arzt gefor-
derte Rahmenbedingungen anwenden; dazu zählte 
ebenso die Einhaltung der Schweigepflicht zum 
Schutz der Patienten und ihrer Familie. Nicht zu-
letzt das Ansehen des Arztes konnte unter einer im 
Dienst begangenen sexuellen Verfehlung oder unter 
seiner mangelnden Verschwiegenheit leiden.

Der letzte Passus des Eides benannte schließlich 
die Sanktionen, die dem Arzt drohten, wenn er die 
zuvor gegebenen Versprechungen nicht einhielt. 
Dabei wurden die beiden Triebkräfte besonders her-
aus gestellt, die ihn wohl am ehesten zu motivieren 
vermochten, nämlich der materielle Erfolg im Le-
ben und im Beruf sowie der dauerhafte Nachruhm 
bei allen Menschen für alle Zeiten. Wenn der Arzt 
seinen Eid brach, dann würde er freilich erfolglos 
bleiben und der Vergessenheit anheim fallen.

Das rationale Kalkül des Hippokratischen Ei-
des beruhte auf der Tatsache, dass in seinen Vor-
schriften ärztlicher Eigennutz und ärztliches Ethos 
kompatibel zusammen trafen. Die Funktionalität 
der Hippokratischen Leitlinien resultierte gera-
de nicht aus einer idealistischen Überhöhung des 
Arztes, sondern aus der nüchternen, realistischen 
Einschätzung und Abwägung der tatsächlichen In-
teressenlage von Arzt und Patient. Bei allem Pater-
nalismus, der sich aus der fachlichen Expertise des 
Arztes ergab, musste dieser dennoch dem Patien-
ten als vorsichtiger und bescheidener (Geschäfts-) 
partner gegenüber treten, wenn er seinen materiel-
len Erfolg nicht aufs Spiel setzen wollte.

2.1. Der Arzt

Das folgende Anforderungsprofil findet sich 
in der wohl gegen Ende des 4. oder zu Beginn des 
3. Jahrhunderts vor Christus entstandenen Schrift 
Der Arzt, die ebenfalls im Corpus Hippocraticum 
enthalten ist. Hier heißt es:

„Das Auftreten des Arztes denke ich mir so: 
dem Aussehen nach wird er gut von Farbe und wohl 
genährt sein, soweit es seine Natur zulässt. Denn 
bei der Masse stehen die Ärzte, die nicht in diesem 
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Sinne in gutem körperlichen Zustand sind, in dem 
Ansehen, dass sie auch für andere nicht gut sorgen 
können. Ferner soll seine Aufmachung reinlich sein; 
er trage anständige Kleidung und brauche gute und 
unaufdringliche Salben. Denn alles dieses empfin-
den die Kranken angenehm, und darauf muss man 
achten. Sein Charakter sei besonnen, was sich nicht 
nur in seiner Verschwiegenheit, sondern auch in 
seiner durchaus geordneten Lebensführung zeigen 
soll; denn das ist besonders vorteilhaft für ein gutes 
Ansehen. Er verhalte sich wie ein Ehrenmann. […] 
Seine Miene sei nachdenklich ohne Strenge; denn 
ein allzu selbstbewusster Mensch erweckt den Ein-
druck, menschenfeindlich zu sein. Wer aber immer 
gleich zum Lachen geneigt und allzu vergnügt ist, 
wird für einen unfeinen Menschen gehalten; davor 
muss man sich nicht zum wenigsten hüten. In je-
dem Umgang mit Menschen zeige er sich als ein 
rechtlicher Mann, denn in vielen Fällen muss ihm 
Rechtlichkeit zur Seite stehen.“4

Der Autor dieses Textes ist nicht namentlich be-
kannt. Ihm ging es um die gesellschaftliche Anpas-
sung des Arztes. Seine Schrift ordnete sich damit, 
so formulierte es einmal Hans Diller, in die Reihe 
mehr oder weniger absichtsvoller Reflexionen an-
gemessenen Verhaltens ein, wie sie in den Einlei-
tungen der Dialoge Platons (427 – 347 v. Chr.), der 
Ethik des Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), den Charak-
teren Theophrasts (372 – 287 v. Chr.) oder der Neuen 
Komödie Athens zum Ausdruck kamen. Vom Ideal 
des guten Atheners aus der zweiten Hälfte des 4. 
Jahrhunderts war dieses Bild des guten Arztes nicht 
sehr fern. Es zeichnete sich dadurch aus, dass es an 
keinen außermenschlichen Maßstäben oder abs-
trakten Idealen gemessen wurde, sondern lediglich 
an jenen Forderungen, die man vernünftiger Weise 
an ein erträgliches Zusammenleben der Menschen 
stellen konnte. Daraus ergab sich allerdings auch 
die Notwendigkeit, dass der Arzt die Wirkung be-
rücksichtigte, die er auf seine Patienten ausübte. 
Deshalb sprach der Hippokratische Autor immer 
wieder über den Eindruck, den der Arzt auf seine 
Umwelt machen könnte und machen sollte.5

Der Autor war sich durchaus darüber im Klaren, 
dass sein idealisiertes Arztbild von der Wirklich-
keit abwich, was bereits in seinem Eingangssatz 
zum Ausdruck kam: „Das Auftreten des Arztes den-
ke ich mir so“. Ob seiner normativen Beschreibung 
eine hinreichende empirische Basis zu Grunde lag, 
wird aus seinen Worten nicht deutlich.

2.2. Das Gesetz

Etwas direkter kommt der Autor der ungefähr 
zur gleichen Zeit verfassten Schrift Das Gesetz zur 
Sache, wenn er die Medizin gegen die Ärzte zu ver-
teidigen scheint: „Die Heilkunst ist die vornehmste 
aller Künste; aber wegen der Unwissenheit derer, die 
sie ausüben, und derer, die leichtfertig über solche 
Ärzte urteilen, bleibt sie nun weit hinter allen Küns-
ten zurück. […] Über die Heilkunst als einzige unter 
den Künsten ist in den Staaten keine andere Strafe 
verhängt als der schlechte Ruf; dieser aber verletzt 
die Leute nicht, die ohnedies aus Ehrlosigkeit beste-
hen. Denn sie sind ähnlich den Statisten in den Tra-
gödien; wie diese zwar Gestalt, Kostüm und Maske 
von Schauspielern haben, aber keine Schauspieler 
sind, so gibt es auch dem Namen nach zwar viele 
Ärzte, in Wirklichkeit aber nur ganz wenige“.6

Der Verfasser beschrieb im Folgenden die not-
wendigen Voraussetzungen für einen guten Arzt: 
Naturanlage, Unterweisung, eine förderliche Um-
gebung, gute Erziehung, Fleiß und Zeit. Wie das 
Wachsen einer Pflanze in der Erde, so müsse man 
auch das Erlernen der Heilkunst betrachten. Die 
Naturanlage sei wie das Land, die Lehrsätze der 
Lehrer seien wie die Samenkörner. Die Erziehung 
gleiche der rechtzeitigen Aussaat in den Acker, die 
Umgebung, in der man lernt, sei wie die Nahrung, 
die den Pflanzen aus der umgebenden Luft zuteil 
wird. Der Fleiß entspreche der Bearbeitung des 
Landes, und die Zeit gebe allem die Kraft, dass es 
zur Vollendung heran wächst.7

Diese Gedanken über das Zusammenwirken 
von Begabung, Lehre und Übung wurden zuerst in 
pädagogischen Schriften der Sophisten erörtert. 
Dass auch Umgebung und Zeit als entscheidende 
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Faktoren hinzu traten, war indessen eine Innovati-
on des Hippokratischen Autors. Gleichwohl blieb 
der Text im Ganzen so unspezifisch, dass er letzt-
lich nicht nur die Ausbildung zum Arzt betreffen, 
sondern auch jedes andere Fachgebiet (Téchne) 
mit einschließen konnte. Typisch für die Medizin 
war lediglich die Bemerkung, dass ein schlechter 
Arzt nur – aber immerhin – unter seinem schlech-
ten Ruf zu leiden habe. Im Fall eines gravierenden 
Fehlers drohte dem Arzt der Verlust seines Anse-
hens und seiner Stellung. Der schlechte Ruf dis-
kreditierte ihn unter Umständen so sehr, dass er 
seinen Beruf überhaupt nicht mehr ausüben konn-
te. Eine selbstgefällige oder allzu bevormundende 
Haltung gegenüber seinen Patienten konnte sich 
der Arzt also keinesfalls ohne Schaden für seine 
berufliche Existenz erlauben.

2.3. Das ehrbare (ärztliche) Verhalten

Im 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus ent-
stand die jüngste Schrift, die formal noch dem 
Corpus Hippocraticum zugerechnet wird; sie trägt 
den Titel Das ehrbare (ärztliche) Verhalten. Es handelt 
sich dabei um ein standesethisches Traktat, das vor 
allem durch eine höchst anmaßende Formulierung 
im 5. Kapitel bekannt geworden ist, nämlich den 
Satz: „Ein Arzt, der zugleich Philosoph ist, kommt 
einem Gott gleich“.8 Das kleine Werk stellt den Arzt 
in einen polemischen Kontrast zum Scharlatan, 
der nur eigennützig und betrügerisch handelt. Die 
wahren Repräsentanten der Kunst erkenne man 
schon an ihrem Auftreten: Sie seien an der Wohlan-
ständigkeit wie an der Schlichtheit ihrer Kleidung 
zu erkennen, die nicht dazu gemacht sei, Aufsehen 
zu erregen, sondern vielmehr Ansehen zu verleihen 
und zum Ausdruck des gedankenvollen Wesens, 
der inneren Sammlung und des Auftretens.

Im Gegensatz zu dem Autor der Schrift Das Ge-
setz glaubte der Verfasser an den überwiegenden 
Einfluss der Begabung: „In der Wissenschaft wie in 
der Kunst ist nämlich die Ausübung nicht lehrbar. 
Bevor ein Unterricht erteilt wird, neigt die Anlage 
schon dazu, die Leitung zu übernehmen“.9 Recht 

skeptisch beurteilte er auch die tatsächlichen Fä-
higkeiten der Ärzte, Kranke gesund machen zu 
können. Nach Meinung des Autors hätten die Me-
diziner eher das Glück, dass viele Leiden von selbst 
wieder heilten. Soweit die ärztliche Kunst einen 
Vorteil habe, so stamme er aus eben dieser Quelle 
der Spontanheilung. Leider seien die Ärzte aber da-
von überzeugt, dass man nur dann von einem Heil-
erfolg sprechen könne, wenn man chirurgische 
oder diätetische Mittel angewendet habe.10

Da der Autor der Heilkunst selbst relativ wenig 
zutraute, kam es ihm umso mehr auf den Charakter 
sowie auf das formal korrekte Auftreten des Arztes 
an: „Der Arzt muss eine gewisse Umgänglichkeit an 
sich haben, denn ein mürrisches Wesen ist unzu-
gänglich sowohl für Gesunde wie Kranke. Er muss 
so gut wie möglich auf sich selbst achten, er darf 
weder viel von sich selbst zu erkennen geben, noch 
viel sich mit Laien unterhalten, außer über das Not-
wendigste. Man hält dies für eine unbedingte Vor-
aussetzung zur Förderung der Kur. Er tue ja nichts 
Überflüssiges, ebenso nichts Auffälliges“.11

Weit entfernt vom heutigen Ideal des partner-
schaftlichen Arztes, der seinen Patienten vor allem 
rückhaltlose Aufklärung schuldet, damit deren 
Einwilligung in die Behandlung rechtlich wirksam 
wird, war die Auffassung des spätantiken Verfas-
sers zur Prognose: „Von dem, was eintreten wird 
und den Kranken droht, lasse man nichts merken. 
Denn schon viele sind dadurch – ich meine durch 
vorerwähnte Voraussage der drohenden Zukunft 
und des folgenden Geschicks – zum Äußersten ge-
trieben worden“.12 Im Konfliktfall zwischen dem 
Wohltätigkeitsprinzip und dem Prinzip des Re-
spekts für die Autonomie des Patienten entschied 
sich der Arzt der Römischen Kaiserzeit gegen das 
heute für zentral gehaltene Recht des Patienten auf 
informationelle Selbstbestimmung.

3. Der vorbildliche Arzt im 18. und frühen 19. 
Jahrhundert

Die Vergütung der Ärzte nach Einzelleistun-
gen erregt nicht erst heute die Gemüter, sie wurde 
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bereits im 18. Jahrhundert zur Zeit der Aufklä-
rung scharf kritisiert. Der Arzt und Schriftsteller 
Johann August Unzer (1727 – 1799) veröffentlich-
te 1769 in seinem Periodikum Der Arzt fiktive Le-
serbriefe, die sich dem Thema der Honorierung 
ärztlicher Leistungen widmeten. Unzer wollte die 
Ärzte dadurch mit der Denkweise ihrer Mitbürger 
und Patienten bekannt machen. So habe ein ge-
wisser Poltrian Nährlich geschrieben:

„Sie und alle Welt sollen über die Unver-
schämtheit meines Arztes richten. Ich hatte ein 
wenig Blutspeyen, das in zwey Tagen kaum ein 
Eimerchen Blut betrug, welches ich aushustete. 
Darüber kam er ein Paarmal in der Nacht zugelau-
fen, weil es mir zu arg wurde, daß ich ihn rufen 
ließ. Für einen solchen Weg, der doch nur ein Kat-
zensprung ist, setzt er mir einen Reichsthaler an, 
und läßt sich doch auch seine andern Besuche wie 
gewöhnlich bezahlen. Ey, wahrhaftig, dies Brodt 
ist leicht verdient! […] Soll ich mich zum armen 
Manne doctern; so will ich lieber crepiren.“13 Sol-
che Äußerungen lassen erhebliche Zweifel daran 
aufkommen, dass die zahllosen Rollen normieren-
den Traktate der in stilistisch perfektem Neulatein 
schreibenden frühneuzeitlichen Gelehrten des 16. 
und 17. Jahrhunderts viel dazu beigetragen hätten, 
das Ansehen des ärztlichen Standes bei den Patien-
ten – ihren Kunden – zu heben.

Der in Mannheim lebende Protagonist der me-
dizinischen Volksaufklärung am Ende des 18. und 
am Beginn des 19. Jahrhunderts, Franz Anton Mai 
(1742 – 1814), bot in seinem ebenfalls in ironischem 
Tonfall gehaltenen Werk Stolpertus, ein junger Arzt 
am Krankenbette, das im Jahre 1800 in zweiter Auf-
lage erschien, eine psychologische Erklärung für 
die Undankbarkeit der Patienten und deren Kritik 
am ärztlichen Honorar an: So wie die Zeit die Emp-
findungen der Freude, der Liebe und der übrigen 
Leidenschaften stumpf und gefühllos mache, ver-
nichte sie auch das Gefühl der Dankbarkeit. „Kaum 
ist die Gefahr bei dem Kranken vorüber, in wel-
chem Zeitpunkte man dem Arzte Ehrensäulen der 
Danksagung aufrichtet, so macht man sich schon 

die Vorwürfe, daß man die Zahl der Visiten mit ei-
ner ökonomischen Kreide aufzuzeichnen vergessen 
hat. […] Es ist bei vielen Kranken nicht genug, den 
Doktor schlecht bezahlt zu haben, sie schänden, 
sie schmähen noch. […] Die Inwohner der Insel 
Cos waren aus Dankbarkeit entschlossen, lieber ihr 
Blut fließen zu lassen, als ihren Gesundheitsretter, 
den ehrlichen Hippocrat, der Wuth ihres feindli-
chen Nachbars, des Perser Königs Artaxerxes aus-
zuliefern. Wo sind aber in unsern Zeiten Inwohner, 
die so denken, so fühlen, wie diese griechischen In-
sulaner?“, fragte Mai seine Leser rhetorisch.14 Doch 
das von ihm als Kontrast zur dunklen Gegenwart 
beschworene „Goldene Zeitalter“ der Medizin in 
der griechischen Antike beruhte seinerseits nur auf 
einer Legendenbildung, denn die Rettung des Hip-
pokrates vor den Persern durch seine Mitbürger ist 
keineswegs ein historisch verbürgtes Faktum.

Am Ende seines Lebens als praktizierender 
Arzt und Berliner Hochschullehrer veröffentlich-
te Christoph Wilhelm Hufeland (1762 – 1836) im 
Jahre 1836 das Enchiridion medicum oder Anleitung 
zur medizinischen Praxis, ein Vermächtnis seiner 50-
jährigen Berufserfahrung. An den Schluss dieses 
Werkes stellte Hufeland einen ärztlichen Verhal-
tenskodex, in dem er die Beziehungen des Arztes 
zu den Kranken, zur Öffentlichkeit und zu den 
Kollegen ansprach. Hufelands Text begann mit 
traditionalistischem Pathos, er entwarf ein über-
steigertes Arztideal, wie es wohl nur in der Fanta-
sie eines staatlich besoldeten Professors gedeihen 
konnte: Leben für Andere, nicht für sich, das sei 
das Wesen des Arztberufs. Nicht allein Ruhe, Vor-
teile, Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten 
des Lebens, sondern Gesundheit und Leben selbst, 
Ehre und Ruhm müsse er dem höchsten Zweck, der 
Rettung des Lebens und der Gesundheit Anderer, 
aufopfern. Die Heilkunst sei demnach eine der er-
habensten und göttlichsten, indem ihre Verpflich-
tungen mit den ersten und heiligsten Gesetzen der 
Religion und Menschenliebe genau zusammen 
flössen. Nur ein reiner moralischer Mensch könne 
Arzt im wahren Sinne des Wortes sein, und nur ein 
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solcher Arzt könne Glück in seinem Beruf finden.15

Hufeland kannte die Abhängigkeit des Arztes 
von der öffentlichen Meinung. Um diese günstig zu 
beeinflussen, empfahl er dem Arzt die klassischen 
Tugenden Mäßigkeit, Bescheidenheit, Klugheit, 
Besonnenheit und Verschwiegenheit. Die letzte 
Eigenschaft wollte er allerdings auch besonders 
dann gewahrt wissen, wenn es darum ging, über 
die Kunstfehler von Kollegen zu richten. Hier war 
Hufelands Maxime nicht die transparente Analyse 
und Kontrolle von Unzulänglichkeiten, sondern 
deren kollegiale Vertuschung. Eine öffentliche 
Mängelrüge widerstreite den Grundsätzen von Mo-
ral und Religion, die es geböten, die Fehler anderer 
nicht aufzudecken, sondern zu übersehen und zu 
entschuldigen. Außerdem müsse derjenige, der 
kritisch über Kollegen urteile, damit rechnen, spä-
ter einmal ebenso behandelt zu werden.16

4. Der Arzt als Naturwissenschaftler und 
Sozialreformer bei Rudolf Virchow

Ein Jahrzehnt nach Hufelands Tod breitete sich 
die naturwissenschaftliche Methode endgültig in 
der Medizin aus. Für diese Methode war der junge 
Berliner Pathologe Rudolf Virchow (1821 – 1902) 
erstmals im Dezember 1847 öffentlich eingetreten. 
Er beschrieb sie als die experimentelle Überprü-
fung einer durch Analogie und Induktion gefun-
denen Hypothese, die ein logisch notwendiges und 
vollkommen bewusstes Handeln zu einem klar 
definierten Zweck darstelle.17 Nur elf Monate spä-
ter, während der fehlgeschlagenen bürgerlichen 
Revolution von 1848, die auch mit einer Reform 
des Gesundheitswesens verknüpft werden sollte, 
schrieb Virchow aber mit derselben Überzeugung: 
„Die Medicin ist eine sociale Wissenschaft, und die 
Politik ist weiter nichts, als Medicin im Grossen“.18 
Diese beiden Fixpunkte, nämlich die fachliche Ori-
entierung der Medizin an den Naturwissenschaf-
ten und ihre Ausübung als eine Tätigkeit mit sozi-
aler Verantwortung, kennzeichneten erst in ihrer 
gegenseitigen Verschränkung den reformerischen 
Impuls, der von Rudolf Virchow ausgehen sollte.

Wenn man seinen weit greifenden Gedanken 
von der Politik als Medizin im Großen umkehrte, 
dann konnte man die Medizin wohl auch als eine 
Politik im Kleinen interpretieren und daraus zu-
gleich eine neuartige Rolle für den Arzt ableiten: 
Dieser sollte sich nicht mehr nur auf die Diagnostik 
und eine wissenschaftlich fundierte Therapie von 
Krankheiten beschränken, sondern zugleich eine 
sozialpolitische Aufgabe im Dienst der Patienten 
und des ganzen Staates übernehmen.

5. Arztideale zwischen Kaiserreich und Natio-
nalsozialismus

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg gerie-
ten vor allem in Deutschland auch die geistigen 
Eliten des ehemaligen Kaiserreichs in eine Sinnkri-
se, die sie zum Teil auf den inneren Zustand ihres 
jeweiligen Arbeitsgebietes projizierten. Besonders 
häufig reflektiert wurde zu Beginn der 1920er Jah-
re eine „Krise der Medizin“, die mit einer Überbe-
tonung des technisch-naturwissenschaftlichen 
Denkens assoziiert wurde. Neben vielen Anderen 
beschäftigte sich auch der bekannte Heidelberger 
Internist Ludolf von Krehl (1861 – 1937) am Schluss 
seines Buches Pathologische Physiologie, das 1923 in 
der zwölften Auflage erschien, mit diesem Thema. 
Krehl umschrieb das Wesen der ärztlichen Tätig-
keit zunächst negativ: Der Arzt sei weder Gelehrter, 
noch Künstler, noch Techniker, sondern eben Arzt. 
Sein Schaffen sei in den letzten Zielen ein völlig 
anderes, denn das Objekt seiner Tätigkeit sei der 
Mensch als Mensch.19 Krehl schrieb: „Die Biologie 
kann für das Verständnis der Lebensvorgänge mit 
der Annahme mechanisch-kausaler Zusammen-
hänge allein nicht auskommen. Sie bedarf weiterer 
Gedanken. […] Meine Überzeugung ist, daß wir 
eine einheitliche Auffassung von Mensch, Natur 
und Gott nur wiedergewinnen, wenn wir überme-
chanische Vorgänge, die hinter den Erscheinungen 
stecken und sie leiten, anfangen zu beobachten, 
zu untersuchen und in unseren Rechnungen zum 
Rechte kommen lassen. Mir erscheint das nicht als 
eine Abweichung der gegenwärtig herrschenden 
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Naturbetrachtung, sondern als ihre notwendige Er-
gänzung und Umfassung“.20 Eine noch deutlichere 
Skepsis gegen eine Überbewertung der naturwis-
senschaftlichen Methode drückte Krehl im Vor-
wort zur 13. Auflage seines Werkes aus, die 1930 er-
schien. Hier fügte er an, die krankhaften Vorgänge 
am Menschen seien so außerordentlich verwickelt, 
dass man im höchsten Maße vorsichtig sein müsse, 
sie allein aus den einfachen und künstlichen, oft zu 
einfachen und zu künstlichen Verhältnissen des 
Tierversuchs abzuleiten: „Der Mensch vermag sei-
ne Krankheitsvorgänge zu gestalten durch seinen 
körperlichen und seelischen Einfluß auf eben diese 
Vorgänge. Und weil der Kranke nicht nur Objekt 
ist, sondern stets auch Subjekt, besteht zugleich 
von seiner Seite eine Reaktion auf den Beobach-
ter. Wegen der genannten Vorgänge erfordert die 
Darlegung der am kranken Menschen ablaufenden 
Prozesse eigenartige Betrachtungsformen, die zu 
den in der unbelebten und belebten Natur notwen-
digen als etwas Neues hinzukommen. Das ist aber 
das Zeichen einer eigenen Wissenschaft“.21

Was Ludolf von Krehl hier einforderte, wurde 
wenige Jahre später unter der nationalsozialis-
tischen Herrschaft in ein mystisch-irrationales 
Arztideal transformiert und dadurch pervertiert. 
Nun charakterisierten einerseits Führerschaft, 
Priestertum und ethisch-ständisches Denken, 
andererseits biologistisches Handeln den Arztbe-
ruf unter der – allerdings kurzlebigen – Ägide der 
„Neuen Deutschen Heilkunde“ zwischen 1933 und 
1939. So beschrieb der Chirurg und medizinische 
Schriftsteller Erwin Liek (1878 – 1935) in seinem 
1933 erschienenen Buch Die Welt des Arztes eupho-
risch den künftigen Arzt: „Aus zwei Wurzeln zieht 
der Arzt seine Kraft: aus der Welt der Erkenntnis, 
d. h. der Wissenschaft, und aus dem Reich des Irra-
tionalen, des Übersinnlichen. Sind das nicht aber 
auch die tragenden Gedanken der nationalsozia-
listischen Weltanschauung? Werden nicht diese 
Ideen in der Heilkunde unserer Tage Schritt für 
Schritt durchgesetzt? Aus der Hoffnung erwuchs 
die Zuversicht: Die Erneuerung der Heilkunde 

kommt aus dem Geist, nicht aus der Materie. Füh-
rer der neuen deutschen Heilkunst wird nicht der 
Mediziner sein, sondern der Arzt!“22

Wo Ludolf von Krehl eine methodische Ergän-
zung der naturwissenschaftlichen Perspektive ge-
fordert hatte, wucherten nun Spekulation, Mystizis-
mus und autoritärer Führerkult. Der Arzt mutierte 
zum unheimlichen Gegenspieler des Mediziners.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 
erstmals während des Nürnberger Ärzteprozesses 
deutlich, in welchem Ausmaß sich deutsche Ärzte 
während des „Dritten Reiches“ an verbrecherischen 
Menschenexperimenten vor allem in den Konzent-
rationslagern beteiligt hatten. Im Urteilsspruch 
vom 20. August 1947 sind sieben Angeklagte zum 
Tode, fünf zu lebenslänglicher Haft und vier zu 
Zeitstrafen zwischen zehn und zwanzig Jahren 
verurteilt worden.23 Die internationale medizin-
historische Forschung hat darüber hinaus seit den 
1980er Jahren in vielen Detailstudien belegt, dass es 
weit mehr medizinische NS-Täter insbesondere im 
Bereich der Sterilisationsoperationen und bei der 
Beteiligung an den staatlich inszenierten Euthana-
sie-Morden gab, als man sich dies in der unmittel-
baren Nachkriegszeit eingestehen wollte.

Richard Siebeck (1882 – 1965), der Nachfolger 
Ludolf von Krehls auf dem Heidelberger Lehrstuhl 
für Innere Medizin von 1931 bis 1934 sowie von 1941 
bis 1952, hielt im November 1946 einen Vortrag zum 
Thema Der Arzt in der Not unserer Zeit. In diesem 
Vortrag machte Siebeck unter anderem seine Ein-
stellung zu unheilbar Kranken deutlich: „Auch den 
Unheilbaren muß der Arzt in der Not seiner Krank-
heit seelisch führen, indem er ihn zur Bejahung 
des auch vom Tod nicht zerstörbaren Lebens hilft. 
Dazu muß er selbst Ehrfurcht vor dem verborgenen, 
scheinbar verlorenen Leben haben. Das um so mehr, 
als es die schwere Schuld der hinter uns liegenden 
Zeit ist, daß sie diese Ehrfurcht zerstörte und sich 
anmaßte, Leben, das lebensunwert schien, eigen-
mächtig beenden zu dürfen. Der Geist der Selbst-
überhebung und Maßlosigkeit war der Ungeist der 
Gottlosigkeit. Durchgreifende Heilung gibt es nur 
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da, wo ein Mensch sich wieder als ein von Gott an-
gesprochenes und in seinem Gewissen gefordertes 
Ich erkennt.“24 Doch die Rückbesinnung auf das 
christliche Menschenbild sollte sich während der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr als 
die einzige allgemein akzeptierte Leitidee einer zu-
nehmend global agierenden Medizin erweisen.

6. Der „partnerschaftlich“ agierende Arzt der 
Gegenwart im Gewirr von Gelöbnissen, Dekla-
rationen und Richtlinien

In Kenntnis der NS-Medizinverbrechen 
schwand während der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts die Vorstellung, dass sich der Arzt 
in Zukunft noch an den traditionellen normati-
ven Texten würde orientieren können, die zwar 
oftmals klug formuliert waren, die aber letzten 
Endes unverbindlich blieben. An ihre Stelle tra-
ten nun international verbindliche Dokumente 
wie das Genfer Ärztegelöbnis (1948) oder die De-
klaration von Helsinki (1964), die seither etliche 
Male überarbeitet und den aktuellen Bedürfnis-
sen angepasst wurden. In den vergangenen Jah-
ren kamen weitere internationale Abkommen zur 
Medizin- und Bioethik hinzu, so vor allem das 
Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte 
und der Menschenwürde im Hinblick auf die An-
wendung von Biologie und Medizin (1996) des Eu-
roparates und die EU-Biopatentrichtlinie (1998). 
Auf nationaler Ebene sind neben einschlägigen 
Gesetzen des Medizinrechts seit den 1990er Jahren 
zahlreiche Richtlinien, Grundsätze und Empfeh-
lungen der Bundesärztekammer zu Themen wie 
Sterbebegleitung, Hirntodfeststellung, Pränatal-
diagnostik oder assistierte Reproduktion erlassen 
worden.25 Alle diese Dokumente beschreiben den 
Arzt nicht mehr in überkommenen ethischen Ka-
tegorien, sondern sie normieren sein Verhalten in 
präzisen juristischen Termini, die notfalls auch 
einer gerichtlichen Nachprüfung vom Zivilrecht 
über das Strafrecht bis hin zum Verfassungsrecht 
Stand halten sollen.

An die Stelle früherer umfassender ethischer 

Verhaltensnormen, die auf einer gemeinsamen 
Werteordnung beruhten, ist heute die Abfassung 
konkreter positiv-rechtlicher Gesetze und Richtli-
nien getreten, deren Ziel darin besteht, punktuelle 
Lösungen für spezifische Problemlagen zu liefern. 
Diese Normierungen setzen nicht mehr ein an-
spruchsvolles, homogenes Welt- und Menschenbild 
voraus, vielmehr begnügen sie sich mit dem Ver-
trauen auf die Durchsetzungskraft des modernen 
Rechtsstaates.

Eine derart defensive Konzeptualisierung des 
Arzt-Patient-Verhältnisses bringt nicht unerhebli-
che Gefahren mit sich. Wenn – etwa im Hinblick auf 
die Abfassung von Patientenverfügungen am Le-
bensende – die immer wieder eingeforderten Werte 
„Autonomie“ und „Selbstbestimmung“ des Patien-
ten zunehmend an die Stelle der Würde des Men-
schen zu treten scheinen und schließlich zum allei-
nigen Maßstab ärztlichen Handelns werden, dann 
hat dies nichts mehr mit einem „partnerschaftlich“ 
verstandenen Heilauftrag des Arztes zu tun, son-
dern vielmehr mit der leichtfertigen Preisgabe der 
zentralen Fürsorgepflicht des Arztes für das Leben 
der ihm anvertrauten kranken Menschen.26

Wenn die Medizinethik hierzu ihre wissen-
schaftlich verbrämte Absolution erteilt, kor-
rumpiert sie ihre eigenen Voraussetzungen. Der 
– zumindest in der Theorie – auf Augenhöhe mit 
seinem Patienten agierende Arzt verfügt am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts über ein umfangreiches 
Reservoir an offiziellen Leit- und Richtlinien, das 
ihm äußerlich eine gewisse professionelle Sicher-
heit gewährt. Doch das externe rechtsethische 
Stützkorsett kann ihn nicht vor den inneren Kon-
flikten im Hinblick auf sein ärztliches Selbstver-
ständnis bewahren. Der Arzt der Gegenwart fühlt 
sich als Akteur im Gesundheitswesen zwischen 
Patienten, Kollegen, Krankenversicherungen und 
Politik tief verunsichert. Der vielstimmige und 
disharmonische Chor der akademischen Medizin- 
und Bioethik bietet in dieser prekären Situation 
leider wenig Hilfe an.
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Jan Stejskal

Ansätze der Palliativme-
dizin in der hippokrati-
schen Tradition

Zusammenfassung

Durch die Möglichkeiten der modernen Medi-
zin kann das menschliche Leben verlängert, unter 
Umständen der Sterbeprozesses dadurch verzögert 
und die individuelle Lebensqualität verschlechtert 
werden. Dem Grundsatz „Nil nocere“ zufolge muss 
oft eine schwierige Entscheidung zwischen einem 
kurativen oder palliativen Vorgehen getroffen wer-
den. Mit diesem Dilemma setzte sich bereits die 
Medizin der Antike auseinander, welche vom Ideal 
der Kalokagathia geleitet den chronisch Kranken 
nur geringe Akzeptanz entgegenbrachte. Im Un-
terschied dazu versuchte die hippokratische Medi-
zin den Patienten bis zu seinem natürlichen Tod zu 
begleiten; auch dann zu helfen, wenn eine Heilung 
nicht mehr möglich ist. Der hippokratische Arzt 
setzte dabei palliativmedizinische Maßnahmen 
ein, was keinesfalls im Widerspruch zu den ethi-
schen Anforderungen der hippokratischen Medi-
zin und dem Euthanasieverbot stand.

Schlüsselwörter: Palliativmedizin, Hippokra-
tes, Euthanasie, nil nocere

Abstract

Modern medicine offers the possibility of, on 
the one hand, extending human life and, on the 
other hand, delaying the dying process and avoid-
ing the deterioration of individual quality of life. 
According to the principle of “nil nocere”, a diffi-
cult decision must be made between taking a cura-
tive or palliative approach. This was also the medi-
cal dilemma in the ancient world, originating from 
the ideal of kalokagathia, which gave little accep-
tance to the chronically ill. Hippocratic medicine, 
however, tried to support patients until their natu-
ral death. It also wanted to help in cases in which a 
curative approach was no longer possible. The Hip-
pocratic physician used palliative measures — like 
today — which were not in contradiction to the 
ethical requirements of Hippocratic medicine and 
the prohibition of euthanasia.

Keywords: Palliative Care, Hippocrates, Eutha-
nasia, nil nocere
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Das Dilemma der modernen Medizin hat der 
deutsche Philosoph Robert Spaemann schon vor 
Jahren wie folgt beschrieben: „Die medizinischen 
Möglichkeiten der Lebensverlängerung sind so 
gewaltig erweitert worden, dass die früher ein-
mal sinnvolle Regel, immer alles zu tun, um das 
Leben eines Menschen zu erhalten, nicht mehr 
sinnvoll ist.“1 Tatsächlich besitzen wir aufgrund 
technischer Entwicklung nicht nur die Möglich-
keit Leben zu verlängern, sondern wir verfügen 
auch durch intensivmedizinische Maßnahmen und 
Ersatz einzelner Organfunktionen über die Mittel, 
den Sterbeprozess zu verzögern. Die Verführung 
durch die Macht des Machbaren in Kombination 
mit der Anwendung eines übertriebenem Fürsor-
geprinzips kann so weit gehen, dass Menschen um 
ihren natürlichen Tod betrogen werden bzw. ih-
nen ein würdiges Sterben gänzlich verwehrt wird2 
– freilich unter den positiven Vorzeichen wie freier 
Willensbestimmung oder Autonomie. Der Ruf des 
Vorkämpfers der Euthanasie, C. Killick Millard, in 
den 1930er Jahren3 nach einer Legalisierung des 
„Gnadentodes“ bei chronisch Kranken scheint alles 
andere als verjährt. Die Bindung des Personenbe-
griffes an Ichbewusstsein und Rationalität4 in der 
ethischen Diskussion öffnet neue Bahnen für euge-
nische Ansätze am Anfang und Ende des Lebens.5

Dem ärztlichen Drang, Patienten im Span-
nungsfeld zwischen Leben und Sterben stets einer 
Behandlung zu unterziehen, steht die Position 
der Palliativmedizin gegenüber. Sie ist definiert 
als ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqua-
lität von Patienten und ihren Familien, welche 
mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer le-
bensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies 
geschieht durch Vorbeugung und Linderung von 
Leiden durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige 
Einschätzung und Behandlung von Schmerzen 
sowie anderen Problemen körperlicher, psychoso-
zialer und spiritueller Art.6 Obwohl sie sich in in-
stitutionalisierter Form als Zweig der klinischen 
Medizin erst in den letzten Dezennien etabliert 
hat, ist die Palliation bereits seit Jahrhunderten 

bekannt. Wie aus der Definition hervorgeht, ist 
die weit verbreitete Assoziation der Palliativme-
dizin ausschließlich mit sterbenden, meistens 
onkologischen Patienten, nicht zutreffend. Sie als 
Gegenpol zur kurativen Einstellung darzustellen, 
wäre ebenfalls ungenau.

Der Einsatz moderner diagnostischer sowie 
therapeutischer Mittel in der Medizin bietet zwar 
neue Möglichkeiten der Lebensverlängerung. Ihre 
Anwendung zu einem nicht geeigneten Moment 
kann aber unter Umständen die Patienten belas-
ten und ihre Lebensqualität verschlechtern. Das 
ärztliche Ethos wurde bis in die Moderne durch 
die hippokratische Tradition bzw. in ihrer kon-
zentrierten Form durch den Hippokratischen Eid 
geprägt, woran sich auch die Ärzte in ihrem Han-
deln gebunden fühlten. Der Medizinhistoriker 
Henry Sigerist schrieb in diesem Zusammenhang: 
„…wann immer die Medizin auf Abwege geriet, 
wenn Theorie und Praxis nicht übereinstimmten 
oder wenn ausgefallene Theorien aufkamen und 
das Feld zu behaupten begannen, ertönte der Ruf 
– zurück zu Hippokrates!“7 Im folgenden soll die 
Fragestellungen erörtert werden, ob die hippo-
kratische Medizin eine Orientierungshilfe für oft 
schwierige Entscheidungen zwischen kurativer 
und palliativer Medizin am Krankenbett liefern 
kann. Bieten ihre Maximen „primum nil nocere“ und 
„salus aegroti suprema lex“8 überhaupt Raum für 
palliativmedizinische Überlegungen oder stehen 
sie dazu im krassen Widerspruch? Ist der Verzicht, 
bzw. das Beenden von therapeutischen Maßnah-
men damit in Einklang zu bringen?

Gesundheitsbegriff in der Antike

Bevor wir unsere Aufmerksamkeit auf die Lehre 
von Hippokrates selbst lenken, ist ein historischer 
Exkurs in die Welt der Antike und ihre Einstellung 
zur Krankheit unerlässlich. Von der Versuchung 
des Machbaren blieben auch die Ärzte im klassi-
schen Griechenland nicht verschont. Bei Sophokles 
lesen wir dazu in seinem Drama „Antigone“: „ Vor 
dem Tod allein wird er sich kein Entrinnen schaffen. Aus 
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Seuchen aber, unbewältigbaren, hat er sich Auswege 
ausgesonnen. In dem Erfinderischen der Kunst eine nie 
erhoffte Gewalt besitzend, schreitet er bald zum Bösen, 
bald zum Guten.“9 Die Medizin ist also dazu da, den 
Menschen von zeitlichen Übeln (Seuchen) zu be-
freien, kann aber das menschliche Leben, welches 
einer höheren Gewalt unterliegt (Götter), vor dem 
Tod nicht bewahren. Der Arzt muss ähnlich einem 
Richter mit der Seele über die Seelen (als Arzt über 
die Menschen, d. h. die Gesundheit) urteilen, was 
ihn auch zum Missbrauch seiner Position (zum Bö-
sen) verleiten kann.10 Dass diese Gefahr nicht nur als 
eine literarische Metapher gedacht war, sehen wir 
am Beispiel von Platon in seiner utopischen Schrift 
„Der Staat“.11 Um die Ausführungen Platons besser 
zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, 
dass der Gesundheitsbegriff der Hellenen stark von 
dem mosaischen Gesundheitsbegriff divergierte. 
Im alttestamentlichen Verständnis war die Krank-
heit eine Folge der gestörten Natur durch die Sün-
de12, in der griechischen Medizin jedoch eine Stö-
rung des Gleichgewichts der Säfte im Körper und 
somit entsprechend der humoralpathologischen 
Lehre Ausdruck der Disharmonie. Im platonischen 
Schönheitsideal der Kalokagathia war körperliche 
und seelische Integrität durch Krankheit gestört, 
denn ohne Gesundheit war Schönheit nicht mög-
lich.13 Daraus ergab sich als Hauptaufgabe des 
griechischen Arztes die herkömmliche seelische 
und körperliche Integrität durch Diät, Gymnas-
tik, Arzneimittel und eventuell auch chirurgische 
Maßnahmen wiederherzustellen. Platon befürwor-
tete, nur Personen zu behandeln, welche an Leib 
und Seele gut geartet erscheinen. Personen, die als 
unheilbar eingestufte Defizite aufwiesen, sollte der 
Arzt sterben lassen. An einer anderen Stelle findet 
sich sogar die Aufforderung, diese zu töten.14 Somit 
thematisierte Platon hier sowohl passive wie aktive 
Euthanasie. Platon ging in seinen utilitaristischen 
Überlegungen sogar noch einen Schritt weiter, 
indem er die Nützlichkeit und Berechtigung der 
menschlichen Existenz an die Bedingung knüpfte, 
sich als Mitglied einer Gesellschaft zu begreifen 

und seine Lebensweise danach auszurichten. Wer 
nicht in der Lage wäre, seine bürgerlichen Pflich-
ten zu erfüllen, dürfte auch keinen Anspruch auf 
Erhaltung des Lebens erheben.15

In der Antike sind auch erschütternde Beispie-
le – etwa aus Sparta – überliefert, wo schwache 
Säuglinge ihrem Schicksal überlassen bzw. gar 
getötet wurden.16 Was die Einstellung zur Eutha-
nasie betrifft, finden wir neben Platon auch in der 
Philosophie der Stoa Elemente der aktiven Sterbe-
hilfe. Ihr Einsatz war mit der Bedrohung oder der 
Aufhebung des vernünftigen Bewusstseins und des 
sittlichen Handelns durch das physische oder seeli-
sche Leiden verknüpft.17 Aristoteles stellte dagegen 
fest: „Zu sterben, um der Armut, der Liebe oder ir-
gendeinem Schmerz zu entgehen, zeigt nicht Tap-
ferkeit, sondern Feigheit.“18 Im kulturhistorischen 
Zusammenhang ist es verständlich, dass in einer 
Gesellschaft, die dem Ideal des „Körperkultes“ hul-
digte, nur wenig Raum für Schwache, Behinderte 
und chronisch Kranke blieb.

Die Kalokagathia und chronisch Kranke

Im Unterschied zu heilbaren Krankheiten, die 
man als Wunden einstufte, wurden chronische Lei-
den als substantielle Makel verstanden, die einer 
Wiederherstellung der Kalokagathia im Wege stan-
den. Solche Patienten wurden doppelt stigmati-
siert: neben ihrer Krankheit auch durch die soziale 
Ausstoßung, falls sie nicht über eine entsprechen-
de familiäre Bindung verfügten. Diese Patienten 
bildeten vermutlich nicht die primäre Klientel der 
als Wanderärzte tätigen Praktiker, sodass ihnen 
oft die nötige ärztliche Hilfe vorenthalten blieb.19 
Wie später noch gezeigt wird, scheint die Annah-
me, dass sich die griechischen Ärzte um chronisch 
Leidende gar nicht kümmerten, dennoch unzutref-
fend zu sein. Die Darstellung der Gesundheit nur 
als hedonistischen Körperkult ohne Bezug auf ihre 
transzendentale, mystische Wurzel wäre historisch 
ungenau. Platon selbst führte in seinen utilitaris-
tisch-utopischen Ausführungen den Heilgott As-
klepios als Beispiel an und meinte, dass er nur jene 
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Kranken behandle, bei denen eine gute Aussicht auf 
Heilung bestünde.20 Die Verbreitung des Asklepios-
kultes im Mittelmeerraum sowie die Einrichtung 
entsprechender Tempelanlagen, in denen der Heil-
schlaf praktiziert wurde, unterstreichen diese trans- 
zendentale Dimension der Gesundheit.21 Die Me-
dizin verstand sich als hohe Kunst mit mystischen 
Wurzeln,22 manche Ärzte bezeichneten sich sogar 
als „Asklepiaden“, d. h. Söhne von Asklepios.23

Dass die tägliche Praxis manchmal von hohen 
Gedanken abwich, skizzierte schon Aristophanes 
in seiner Komödie „Plutos“, indem er meinte: „Wo 
es kein Geld gibt, ist auch keine Kunst.“24 Da wird 
es durchaus verständlich, warum chronisch Kran-
ke, bei denen die Kalokagathia nicht mehr wieder-
hergestellt werden konnte, ihrem Schicksal im Ein-
klang mit der Vorsehung überlassen wurden und 
ihnen sogar das Betreten eines Asklepions verwehrt 
wurde.25 Medizinische Fähigkeiten über die von den 
Göttern bestimmten Grenzen hinaus anzuwenden, 
war in der griechischen Antike undenkbar, somit 
sollten auch die unheilbar Kranken von der Kunst 
des Heilens ausgenommen werden.26 Die Ärzte ver-
standen die Heilkunst primär als eine Téchne, als 
eine hohe Kunst, eine Art von Handwerk, das auf 
Heilung ausgerichtet ist. Ein als unheilbar krank 
eingestufter Patient stand somit außerhalb des Zu-
ständigkeitsbereiches des Arztes. Die Anwendung 
dieser Kunst bei chronisch kranken Patienten wäre 
somit einem Kunstfehler gleichzusetzen. Eine sol-
che ablehnende Haltung war durchaus der gesam-
ten Welt der Antike gemeinsam, entsprechende 
Hinweise finden sich auch in der ägyptischen so-
wie hinduistischen Medizin.27

Die hippokratische Lehre

Entgegen dieser Haltung musste in der Medi-
zin der späteren Jahrhunderte eine Denkumkehr 
passiert sein, denn beim römischen Arzt Scribo-
nius Largus lesen wir im 1. nachchristlichen Jahr-
hundert die Forderung, jedermann auf gleiche 
Weise zu behandeln.28 Wenn wir diese Forderung 
zurückverfolgen, finden wir eine auffallende Ähn-

lichkeit mit der hippokratischen Lehre. Im Hippo-
kratischen Eid stoßen wir auf die Aufzählung von 
Frauen, Männern, Freien, und Sklaven – also eine 
unwidersprüchliche Intention, alle Gruppen der 
damaligen Gesellschaft als Patienten ebenbürtig 
zu betrachten. Somit erscheint auch die Hypothese 
berechtigt, dass auch chronisch Kranke und Ster-
bende impliziert waren.29 Dass sich die hohen ethi-
schen Maximen der hippokratischen Medizin im 
Laufe von Jahrhunderten durchsetzten, ist keines-
falls selbstverständlich, denn bereits damals schien 
sich die Majorität der Ärzteschaft nicht danach zu 
richten. Einigen Meinungen zufolge galt sie sogar 
nur für eine aristokratisch empfindende,30 durch 
den Sittenkodex der Pythagoräer geprägte Gruppe 
der Ärzte.31 Die Antike war jedenfalls mit sämtli-
chen Problemen, mit denen sich auch die heutige 
medizinethische Diskussion befasst, vertraut; die 
Beihilfe zum Suizid oder die Tötung ungeborenen 
Lebens waren keine Seltenheit.32 Für unseren Kon-
text sind vor allem der dritte und vierte Absatz des 
Eides von Relevanz: „Die diätischen Maßnahmen wer-
de ich treffen zum Nutzen der Leidenden nach meinem 
Vermögen und Urteil, Schädigung und Unrecht aber von 
ihnen abwehren.“ Und weiters „Nie werde ich irgend je-
mandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödliches Mittel 
verabreichen oder auch nur einen Rat dazu erteilen…“33 
Kurz zusammengefasst verpflichtet sich der Arzt 
darin, zum Nutzen der Kranken zu handeln und al-
les zu unterlassen, was dem Kranken schaden wür-
de. Von manchen Autoren wird das Grundprinzip 
„primum nil nocere“ teilweise zu Unrecht als Exem-
pel des ärztlichen Paternalismus betrachtet und als 
Gegensatz zur Patientenautonomie interpretiert.34 
Treffend bezeichnet dies Lichtenthaeler als ein 
neues Gebot, stets zu nutzen und nie zu schaden.35

Nun wollen wir der Frage nachgehen, inwiefern 
sich das Prinzip der Schadensvermeidung mit den 
Elementen der Palliativmedizin vereinbaren lässt.

Der Stellenwert der Prognose

Bereits in der hippokratischen Medizin wurde 
anhand der Anamnese, der Beobachtung des Pati-
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enten, der klinischen Untersuchung und der Erwä-
gung erhobener Befunde eine möglichst exakte Zu-
standsbeschreibung jedes individuellen Patienten 
gemacht.36 Eine dieser Beschreibungen, die „Facies 
hippocratica“, blieb im klinischen Brauchtum für 
die Nachwelt erhalten („…eine spitze Nase, hohle Au-
gen, eingefallene Schläfen, kalte und contrahirte Ohren, 
abstehende Ohrläppchen, eine harte, straffe und trockene 
Stirnhaut…“37) und gilt seither als prognostisch un-
günstiges Zeichen. Der Arzt der griechischen An-
tike versuchte den Kranken in seiner Gesamtheit, 
auch in seinem sozialen und familiären Umfeld zu 
erfassen, um anhand der Krankengeschichte und 
der spezifischen Symptome eine individuelle Prog-
nose für den jeweiligen Patienten zu erstellen.38 Die 
weitere Verlaufsbeobachtung des Patienten bildete 
das Fundament für das weitere ärztliche Handeln. 
Im „Buch der Prognosen“ lesen wir dazu: „Aber 
auch die Behandlung wird er am besten durchführen 
können, wenn er den späteren Ausgang der Krankheit 
vorhersieht.“39 Somit war die Prognose die Grund-
lage weiterer Therapieentscheidungen, unter Um-
ständen auch die Basis für Therapieverzicht. In sie 
flossen die Anamnese, also der Blick nach hinten, 
die erhobenen Befunde, hauptsächlich aus der phy-
sikalischen Untersuchung stammend, und die sub-
jektive Erfahrung des Arztes ein. Wie Hippokrates 
selbst erwähnt, kann unter Umständen eine richtig 
gestellte Prognose das Vertrauen des Arztes zum Pa-
tienten stärken.40 Bei Behandlung trotz einer infaus-
ten Prognose diente sie auch dazu, den ungünstigen 
Therapieausgang vorherzusagen und den Arzt zu 
entlasten, also ein historischer Vorläufer der Pati-
entenaufklärung.41 Ein hippokratischer Mediziner 
konnte bei der Therapieentscheidung auch in Be-
drängnis geraten, wie zum Beispiel bei der Behand-
lung komplizierter Frakturen: „Eine offene Ablehnung 
der Behandlung würde den Arzt als unfähig erscheinen 
lassen und damit seinen Ruf gefährden. Eine Einrichtung 
des Bruches aber würde mit großer Wahrscheinlichkeit 
zum Tode des Patienten führen“42 In einem solchen Fall 
erteilte Hippokrates den Rat, sich auf den Behand-
lungsvertrag nicht immer einzulassen.

Die Entscheidungen zur Palliation im Corpus 
Hippocraticum

Falls der hippokratische Mediziner zum Schluss 
kam, dass durch eine kurative Maßnahme der Pati-
ent nicht mehr geheilt werden konnte, wurde die-
se Maßnahme nicht begonnen. In der Schrift Über 
die Krankheit spricht sich Hippokrates beispiels-
weise dafür aus, die Epilepsie nur bei „jungen und 
arbeitsfreudigen Patienten“ zu behandeln, bei „geisti-
gen Defekten sowie nach Schlaganfällen“ die Behand-
lung aber zu unterlassen.43 Es wäre ungerecht und 
falsch, Hippokrates retrospektiv ein eugenisches 
Gedankengut zu unterstellen. Denn auch heute 
würde man bei einem Patienten mit schwerem 
Multiinfarktsyndrom und chronischem Krank-
heitsverlauf, wo keine Aussichten auf Ausheilung 
bestehen, auf unnötig belastende Therapien ver-
zichten. Repräsentativ ist auch ein Beispiel aus der 
Onkologie: „Diejenigen, bei welchen sich occulte Car-
cinome bilden, behandelt man besser nicht, denn wenn 
man sie behandelt, gehen sie schnell zu Grunde, wenn 
man sie hingegen nicht behandelt, bleiben sie längere 
Zeit am Leben.“44 Auch heute würde sich ein klini-
scher Onkologe vor Anwendung einer Chemothe-
rapie bei einem kachektischen Patienten im fort-
geschrittenen Stadium wehren, um damit nicht 
unnötig dessen Lebenserwartung bzw. -qualität zu 
beeinträchtigen. Es wäre aber ein Irrtum anzuneh-
men, dass der Hippokratiker in einem solchen Mo-
ment den Patienten alleine zurückgelassen hätte. 
Allerdings war er als Pragmatiker der Auffassung, 
dass nichts zu tun besser ist als etwas Falsches zu 
tun.45 Unter diesem Blickwinkel lassen sich auch 
manche von therapeutischem Nihilismus und 
Pragmatismus geprägte Textstellen im Corpus Hip-
pocraticum erklären: „…die Kranken von ihren Leiden 
gänzlich zu befreien, die schweren Anfälle der Krankhei-
ten zu lindern und sich von der Behandlung derjenigen 
Personen fern zu halten, welche von der Krankheit schon 
überwältigt sind.“46 Die Intention „non nocere“ des 
Arztes darf dabei nicht vergessen werden! Der Hip-
pokratiker wusste jedoch, dass eine richtige Thera-
pie nur zu einem richtigen Zeitpunkt (Kairos) ihre 
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volle Wirkung entfaltet: „Der rechte Augenblick geht 
rasch vorüber - was heute lebenserhaltend wirkt, kann 
morgen tödlich sein.“47 Er war sich ferner der Gren-
zen der Heilkunst durchaus bewusst, wie er selbst 
formulierte: „…denn alle Kranken gesund zu machen, 
das ist unmöglich.“48 Generell gibt es im Corpus Hip-
pocraticum zahlreiche Hinweise, dass chronisch 
Kranke auch behandelt wurden: „Fachgerecht ist es, 
bei der Behandlung diejenigen Krankheiten, die heilbar 
sind, bis zur Heilung zu behandeln, von den unheilbaren 
aber zu wissen, warum sie unheilbar sind, und bei der 
Behandlung der Patienten, die an derartigen Krankhei-
ten leiden, zu nützen, indem man die Behandlung nach 
der Heilbarkeit ausrichtet.“49 Der hippokratische Arzt 
wird damit gleichzeitig zur theoretischen Ausein-
andersetzung mit der Materie aufgemuntert, ein 
Ansatz für selbstständige Beobachtung und For-
schung im Dienst an den Kranken.50

Wenn die Erkrankung und somit der Zustand 
eines Patienten als unheilbar eingestuft wurde, ka-
men die zur Verfügung stehenden unterstützenden 
und lindernden Maßnahmen zum Einsatz. Neben 
dem Einsatz von Arzneimitteln, Diät, Gymnastik 
und klimatischen Aufenthalten wurde von den 
Hippokratikern vor allem eine Änderung der Le-
bensweise der Patienten im Dienste der Heilung 
oder der Verbesserung ihres Zustandes angestrebt.51 
Der Arzt war wohl um die Symptomenkontrolle bei 
chronisch Kranken bemüht, unter dem Gesichts-
punkt von „non nocere“ ist aber auch der Therapie-
verzicht in manchen Fällen zu verstehen, um den 
Patienten von aggressiven Therapieformen, die es 
damals gab, zu verschonen und sein Leben nicht 
unnötig zu verkürzen.52 Ist das nicht ein Ausdruck 
von richtig gelebtem Fürsorgeprinzip und Ach-
tung vor der Patientenautonomie?

Der Arzt der Nächstenliebe

Dass es bei hippokratischen Ärzten auch eine 
Form von Sterbebegleitung (nicht Sterbehilfe) gab, 
lässt sich aus diversen Stellen im Corpus Hippo-
craticum ableiten, die sich mit der Beschreibung 
der Krankheitsverläufe bis zum Tod befassen. Der 

Arzt nahm dabei nicht die Rolle eines passiven 
Beobachters ein, sondern durchaus eine moderne 
palliative Haltung, indem er „tröstende Worte, Küh-
lung, beruhigende Medikamente und die Beseitigung 
störender Umstände“ einsetzte.53 Dabei spielte die 
Einstellung des Arztes – helfen, auch wenn man 
nicht heilen kann – eine wichtige Rolle, indem mit 
vorhandenen Mittel versucht wurde, den Patienten 
zu unterstützen. In der Schrift über die „Einren-
kungen“ empfiehlt Hippokrates bei komplizierter 
Tibiafrakur eine konsequente Wundbehandlung, 
da eine Einrenkung zum Tod des Patienten führen 
würde. Obwohl keine restitutio ad integrum erreicht 
werden kann, soll trotzdem eine Behandlung an-
gestrebt werden, um dem Patienten ein Leben mit 
eingeschränkter Funktion zu ermöglichen.54

Dem hippokratischen Arzt wurde eine persön-
liche Verantwortung für den Patienten übertragen. 
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass in der 
Schrift über die Epidemien Krankheitsverläufe bis 
zum Tod aufgezeichnet sind und der Verfasser den 
Sterbenden bis zu seiner letzten Stunde als seinen 
persönlichen Patienten betrachtet hat.55 Aus dieser 
Einstellung resultiert auch das Tötungsverbot, das 
nicht der gängigen Praxis der Antike entsprach und 
als dermaßen radikaler Lebensschutz einzigartig 
ist. Obwohl die Auffassung, die hohe Heilkunst der 
Medizin als Téchne zu betrachten, den Hippokrati-
kern nicht fremd war,56 scheint anhand der bereits 
aufgeführten Stellen des Corpus Hippocraticum 
unbestritten, dass der Arzt auch um eine Umset-
zung der Philantropia, also der einfühlsamen Un-
terstützung und Tröstung der Notleidenden und 
Kranken bemüht war. Er versuchte „…aus fremden 
Leiden eigene Sorgen [zu machen].“57 Dies war ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zum Arztbild der 
Nächstenliebe des christlichen Abendlandes, wo-
bei der Arzt sich um eine selbstlose Hinwendung 
zum leidenden Nächsten bemüht.

Zusammenfassung

Wie gezeigt wurde, war der hippokratische 
Arzt trotz aller Einflüsse des Zeitgeistes bereits 
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aufrichtig um eine pallativmedizinische Haltung 
bemüht, die durchaus mit dem Prinzip von „non 
nocere“ zu vereinbaren war.

Der Arzt versucht den Patienten in seiner Ge-
samtheit zu erfassen, er ist nicht nur für somati-
sche Beschwerden zuständig, sondern schließt sei-
ne psychischen und geistigen Bedürfnisse ein und 
betrachtet das gesamte Umfeld des Patienten – er 
ist aufgrund seiner Einstellung für psychosomati-
sche Zusammenhänge offen.

Der Hippokratiker beachtet nicht nur die Diag-
nose, sondern richtet die Behandlung nach der in-
dividuellen Prognose des Patienten. Er hinterfragt 
die therapeutischen Konsequenzen für den jewei-
ligen Kranken und versucht „Evidence-Based-Me-
dicine“ (Fachwissen) mit individueller Anamnese, 
Diagnose und Prognose zu vereinbaren. Der Arzt 
soll in der Lage sein, dem Patienten eine individu-
alisierte Prognose zu übermitteln, was mehr als 
Aufzählen von Risikofaktoren bedeutet.

Eine kurative Behandlung, die zum gegebe-
nen Zeitpunkt nicht mehr indiziert ist, wird auch 
nicht begonnen. Wenn der Arzt erkennt, dass eine 
Heilung nicht ansteht, verlässt er den Patienten 
nicht, sondern versucht ihn mit palliativen Maß-
nahmen zu unterstützen. Eine unnötige Therapie 
kann somit auch abgebrochen werden, um den 
Patienten nicht zu belasten oder seine Lebensqua-
lität nicht zu verschlechtern.

Die therapeutischen Entscheidungen werden 
von einer individuellen Prognose geleitet. Es wird 
nicht das unternommen, was möglich ist, sondern 
das, was sinnvoll erscheint. Die Verführung durch 
die Macht des Machbaren und ein daraus resultie-
render unkritischer Einsatz von diagnostischen 
und therapeutischen Mitteln ohne Berücksichti-
gung therapeutischer Konsequenz soll hinterfragt 
werden. Aus heutiger Sicht könnte man aus dieser 
hippokratischen Grundhaltung beispielsweise ab-
leiten, auf belastende diagnostische Abklärungen 
zu verzichten, wo eine kurative Therapie nicht 
mehr durchgeführt werden kann.

Der Arzt ist nicht nur für die Heilung, sondern 

auch für die Begleitung von chronisch Kranken 
und ihrer Krankheiten zuständig. Er hat nicht nur 
einen kurativen, sondern auch einen palliativen, 
unterstützenden Auftrag, welcher über die soma-
tische Komponente der Erkrankung hinausgeht. 
Die Reduktion der Palliativmedizin auf terminale, 
sterbende onkologische Patienten entspricht nicht 
der hippokratischen Tradition.

Der Arzt versucht die Symptome durch eine 
breite Palette medizinischer Maßnahmen zu lin-
dern, und lässt sich dabei nicht von einer Ethik der 
Téchne, sondern von einer Ethik der Menschlich-
keit, also einfühlsamer Nächstenliebe zum Kran-
ken leiten. Er ist bemüht zu helfen, auch wenn er 
nicht heilen kann. Er hat dabei auch die Lebensqua-
lität des Patienten vor Augen.

Dem Arzt ist die Verantwortung für die Wah-
rung des Lebens bis zu seinem natürlichen Ende 
übertragen, worauf auch das Euthanasieverbot der 
hippokratischen Tradition beruht. Diese Haltung 
ist fern von jeglichem Utilitarismus bzw. Überle-
gungen über die Wertigkeit des Lebens. Auch dem 
chronisch Kranken sowie Sterbenden steht die glei-
che Würde zu, religiöse Bezüge werden in der hip-
pokratischen Tradition nicht ausgeklammert.

Wie aus dieser kurzen, sicher nicht vollständi-
gen Aufzählung hervorgeht, sind die hippokrati-
sche Medizin und ihre Einstellung zum chronisch 
Kranken oder sterbenden Patienten nicht obsolet. 
Die auf ihren Grundsätzen beruhende palliative 
Haltung ist auch für den heutigen Mediziner ak-
tuell: Miteinbeziehung der individuellen Prognose 
in die Therapie, strenge Indikationsstellung vor 
kurativen Therapieformen, Sinnorientiertheit, 
ganzheitliche medizinische Betreuung, Beachtung 
der Lebensqualität unter Wahrung der Würde der 
Person, Euthanasieverbot als Achtung vor dem Le-
bensschutz, Verantwortung für den Patienten bis 
zu seinem Tod, Einsatz breiter palliativer Mittel so-
wie die Betonung der Tugenden des Arztes, um nur 
einige zu nennen. Obwohl uns mehr als zwei Jahr-
tausende von Hippokrates trennen, sind die von 
seiner Maxime des „nil nocere“ abgeleiteten Grund-
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sätze als Basis für palliativmedizinische Entschei-
dungen nach wie vor unentbehrlich und hilfreich.
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 Schwerpunkt

Markus Enders

Das Schicksal in der  
Antike und seine Bedeu-
tung für das Machbar-
keitsdenken heute

Zusammenfassung

Dieser Beitrag rekonstruiert die primär von der 
Notwendigkeit bestimmte Schicksalserfahrung der 
abendländischen Antike, indem er zunächst die un-
persönliche Schicksalsmacht in ihrem Verhältnis 
zu Göttern und Menschen erst in den homerischen 
Epen, dann auch bei Hesiod, Aischylos und Pindar 
vorstellt. Danach beschreibt er das Schicksal als 
die frei wählbare  Lebensgestalt bei Platon, ferner 
die Bestimmung des Schicksals als eines universa-
len kosmologischen Kausalzusammenhangs in der 
Stoa sowie Ciceros Versuch seiner Vereinbarung 
mit der menschlichen Willensfreiheit. Abschlie-
ßend wird die Unterordnung des Schicksalszusam-
menhangs aller innerweltlichen Ereignisse unter 
die göttliche Vorsehung in der aristotelischen und 
platonischen Schultradition, insbesondere bei 
Boethius, dargestellt und die existenzielle Bedeut-
samkeit des antiken Schicksalsdenkens für unsere 
Gegenwart sichtbar gemacht.

Schlüsselwörter: Schicksal, Schicksalsmacht, 
Schicksalsnotwendigkeit, Determinismus, 
Vorsehung

Abstract

This paper reconstructs what is central to the 
ancient Western experience of necessity and fate. I 
examine the impersonal power of fate in its relation 
to Gods and mortals, first in the Homeric epic, then 
in Hesiod, Aeschylus and Pindar. I then present 
fate as the freely chosen form of life in Plato, and 
further, as a universal cosmological causal context 
in the Stoics, as well as Cicero’s effort to unite fate 
with human free will. Finally, I examine the sub-
sumption of fate as the pre-determined totality of 
inner worldly experiences under divine foreknowl-
edge in Aristotelian and Platonic Scholasticim, in 
particular in Boethius, and make explicit the exis-
tential significance of the ancient concept of fate 
for contemporary thought.

Keywords: Fate, power of fate, necessity of 
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0. Die verschiedenen Bezeichnungen für das 
Schicksal in der altgriechischen Sprache und 
ihr semantisches Feld

Die griechische Antike kennt vier verschiedene 
Begriffe mit einem teilweise sehr unterschiedlichen 
semantischen Feld für jene Deutungskategorie des 
menschlichen Daseins, die wir im Deutschen mit 
„Schicksal“ zum Ausdruck bringen: Es sind dies 
„Moira“, „Aisa“, Tyche“ und „Heimarmene“. Da-
bei bezeichnet „Tyche“, das semantisch in etwa 
der römischen „fortuna“ entspricht, den Zufalls-
charakter des vom Menschen erlebten Schicksals, 
während „Heimarmene“ das unbedingt zwingende 
Schicksal, d. h. dessen Notwendigkeitscharakter, 
für den Menschen bedeutet. Diese beiden Schick-
salsmächte kommen jedoch noch nicht im frühen 
griechischen Epos vor, sondern die „Tyche“ erst 
insbesondere in der neuen Komödie auf dem zeit-
geschichtlichen Hintergrund einer „Entleerung 
des alten Götterglaubens“1 und die „Heimarmene“ 
bei Heraklit und dann wieder vor allem in der Stoa, 
worauf später noch eingegangen werden soll.

Die beiden griechischen Termini, die eine all-
gemeine, unpersönliche Schicksalsmacht bezeich-
nen, sind „Moira“ und „Aisa“. Beide Ausdrücke 
bedeuten etymologisch „Anteil“; sie bezeichnen in 
dieser Hinsicht den je besonderen, individuellen 
Teil, „der einem Menschen am allgemeinen Ge-
schehen zugewiesen ist, also sein Schicksal.“2

Dieser vorherrschende Wortgebrauch in den 
frühgriechischen Epen zeigt einen Grundzug der 
Schicksalserfahrung in der griechischen und in 
der römischen Antike an: Schicksal als eine un-
abänderliche Notwendigkeit, als „in unserer Er-
fahrung das Nicht-zu-Ändernde, Unentrinnbare, 
Zwingende“3 zu verstehen.

1. „Moira“ bzw. „Aisa“ – die unpersönliche 
„Schicksalsmacht“ in den homerischen Epen

Schon in den homerischen Epen ist das Be-
wusstsein von einer über allem, über Götter und 
Menschen, waltenden, unpersönlichen Schick-
salsmacht, die sowohl als „Moira“ als auch als 

„Aisa“4 bezeichnet wird, stark ausgeprägt. Es wird 
angenommen, dass diese Macht jedem Menschen 
sein individuelles, persönliches Lebensschicksal 
bereits von seiner Geburt an zugeteilt habe. „In 
der berühmten Szene des 6. Buches der Ilias, in 
der Hektors Gemahlin Andromache ihren Mann 
zum letzten Mal sieht, versucht Hektor den düste-
ren Vorahnungen seiner Frau mit dem Hinweis zu 
begegnen, dass sein Schicksal bereits seit seiner 
Geburt feststeht“5:

„Gegen mein Schicksal [Aisa] wird keiner hinab 
zum Hades mich senden! / Dem Schicksal [Moira] ist 
keiner von den Männern jemals entronnen, / ob edel 
oder gering, nachdem er einmal gezeugt wurde.“6

Hektor weiß also um die Unentrinnbarkeit und 
Unvermeidlichkeit nicht nur seines allgemeinen, 
sondern auch seines besonderen Todesschicksals, 
d. h. des Zeitpunkts und der Umstände seines To-
des. Genau dies verfügt nach altgriechischem Glau-
ben die unpersönliche Schicksalsmacht „Moira“ 
oder „Aisa“ für die Menschen, ohne dass die olym-
pischen Götter dies ändern könnten. Denn, wie ein 
alter griechischer Spruch sagt: „Mit der Notwen-
digkeit kämpft selbst ein Gott nicht.“

Religionsgeschichtlich betrachtet, ist diese 
fatalistische Vorstellung von einer abstrakten, 
unpersönlichen, blinden, irrationalen Schicksals-
macht für den Menschen älter als die religionsge-
schichtlich jüngere Divinisierung dieser Macht, 
die in den homerischen Epen zwar schon vorbe-
reitet, endgültig jedoch erst von Hesiod vollzogen 
wird. Diese Entwicklung der Schicksalsidee kann 
man auch an der Metapher vom Zuspinnen des 
Schicksalsfadens durch die „Moira“ oder die „Aisa“ 
als personifizierte Spinnerin des Schicksalsfadens 
nachvollziehen. Denn dieses Bild findet sich bei 
Homer häufiger7, einmal8 auch in Verbindung mit 
weiteren „Spinnerinnen“, „welche vielleicht das 
später geläufige Bild von mehreren schicksals-
spinnenden Göttinnen vorwegnehmen, als die 
dann die drei Moiren gelten.“9 Wie aber konnte es 
zu dieser Pluralisierung der ursprünglich abstrak-
ten und unpersönlichen Schicksalsmacht und zu 
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ihrer Divinisierung kommen, die bei Hesiod durch 
die Einordnung der drei Moiren (Klotho, Lachesis 
und Atropos) in das Göttersystem als Töchter des 
Zeus und der Themis vollendet wird?

Die Individualisierung und Konkretisierung 
des allgemeinen Schicksalsgedankens auf das je 
meinige Schicksal des Einzelnen hin dürfte zur Plu-
ralisierung der schicksalsgebenden Instanz, d. h. 
zur Annahme mehrerer Moiren, geführt haben.

1.1. Zum Verhältnis zwischen der „Moira“ und 
den Göttern in den homerischen Epen

Ursprünglich, d. h. bei Homer, ist die „Moira“ 
eine „Person-Bereicheinheit“: „Die Gesamtheit 
dessen, was dem Menschen zuteil wird, sieht die-
ser auch als persönliche Gottheit an“10. Diese Divi-
nisierung des je eigenen und insofern persönlichen 
Schicksals ist nur ein, allerdings herausragendes 
Beispiel für ein in der antiken Religionsgeschich-
te durchgängiges, allgemeines Phänomen: In 
dem ihm unverfügbar Gegebenen, ihn gleichsam 
Übermächtigenden und zugleich für ihn exis-
tenziell eminent Bedeutsamen sieht und verehrt 
der Mensch etwas Göttliches. Daher kommt dem 
sprachlichen Ausdruck für Gott im Griechischen 
(ϑεóς) ursprünglich die Bedeutung eines Prädikats 
für unverfügbare Mächte zu, die für den Menschen 
existenziell höchst relevant sind, so z. B. für das Ge-
rücht,11 das Glück-Haben,12 den Neid13 und das Wie-
dersehen.14 Als gänzlich unverfügbar und zugleich 
als existenziell höchst bedeutsam aber galt dem 
frühgriechischen Menschen das je eigene Lebens-
schicksal. Deshalb hat er zunehmend einen gött-
lichen Ursprung darin gesehen, hat er die schick-
salsgebende Instanz divinisiert.

Diese zunehmende Divinisierung der für den 
Menschen unverfügbaren, ihn gleichsam überwäl-
tigenden Schicksalsmacht kann man bereits an den 
beiden homerischen Epen feststellen: Denn wäh-
rend in der älteren „Ilias“ das fatalistische Schick-
salsverständnis noch deutlich sichtbar wird, inner-
halb dessen sich „gelegentlich sogar ein Gott [einer 
weitgehend abstrakten Schicksalsmacht] ausgelie-

fert fühlen kann“15, so verschmilzt in der jüngeren 
„Odyssee“ die Schicksalsmacht zunehmend mit 
dem Wirken der Götter, werden diese, vor allem der 
Göttervater Zeus, daher selbst zur schicksalsbe-
stimmenden Instanz.16 In diesem Sinne resümiert 
Heinz-Günther Nesselrath: „In der Odysee ist Zeus 
bereits ein gutes Stück auf dem Weg hin zum ver-
gilischen Iuppiter, der in der Aeneis vor allem der 
Sachwalter des allmächtigen Fatums ist.“17

Gleichwohl wirken auch in der „Ilias“ schon 
die Götter mit der „Moira“ zusammen, stehen 
sie dem Schicksal gleichsam als dessen Ausfüh-
rungsorgane sehr viel näher als die Menschen.18 
Dies zeigt sich sowohl „an der Redeweise, dass die 
Götter (oder auch bestimmte unter ihnen) dem 
Menschen etwas ,zuspinnen‘“19, die sich interes-
santerweise nur einmal in der „Ilias“ (XXIV, 525f.), 
in der „Odyssee“ jedoch gleich sechsmal belegen 
lässt (Od. III, 205-209; IV, 207 f.; VIII, 577-580; XI, 
539; XX, 195 f.; XVI, 63 f.); als auch an dem un-
gleich besseren Wissen der Götter um zukünftige 
Schicksalsereignisse und -abläufe im Vergleich zu 
dem menschlichen Wissen davon.20

Zusammenfassend betrachtet ist daher bei 
Homer das Verhältnis der Götter zur ursprünglich 
unpersönlichen, abstrakten Macht des Schicksals 
nicht ganz eindeutig bestimmt.21 Die Götter, ins-
besondere aber Zeus, der mächtigste unter ihnen,22 
sind einerseits gleichsam die Erfüller und Vollstre-
cker des Schicksals, andererseits stehen sie aber als 
solche auch unter dem Schicksal.23 Daher vermö-
gen sie zwar den Gang des einzelnen menschlichen 
Lebens wie das Schicksal ganzer Völker zu lenken, 
sind jedoch weitgehend machtlos gegenüber dem 
Todesgeschick der Menschen.24

Dieses ambivalente Verhältnis zwischen den 
Göttern und der „Moira“ in der Bedeutung des 
menschlichen Todesschicksals kommt in der sog. 
Kerostasie anschaulich zum Ausdruck: Hier wer-
den die Todesschicksale, sei es des griechischen 
und des trojanischen Heeres (Vgl. Ilias VIII, 69 ff.), 
sei es die des Hektor und des Achill vor ihrem 
kriegsentscheidenden Zweikampf (vgl. Il. XXII, 
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209 ff.), von Zeus auf einer goldenen Waage ge-
wogen. Wessen Todeslos in der Waagschale sinkt, 
dessen „schicksalhafter Tag“ ist gekommen. Aus 
dieser Wägung der Todeslose aber kann „weder 
Unterordnung noch unbedingte Überordnung des 
Zeus bzw. der Götter unter bzw. über ‚Moira‘“25 ab-
geleitet werden. Denn gewogen wird dabei offen-
sichtlich die in den Seelen der betreffenden Per-
sonen noch vorhandene Lebenskraft, so dass die 
Kerostasie genau genommen den Charakter einer 
„Psychostasie“ besitzt26 und damit keinen definiti-
ven Rückschluss auf das Verhältnis der Macht des 
Zeus zu der der „Moira“ erlaubt.

Zwar lastet auf den Menschen die Unabwend-
barkeit und Unvermeidlichkeit des eigenen Todes-
schicksals schwer,27 dennoch ist Homer kein Deter-
minist, dessen fatalistisches Schicksalsverständnis 
den Menschen jeden eigenen Gestaltungs- und 
Freiheitsspielraum nehmen würde. Dies zeigt sich 
besonders am Hauptprotagonisten der Griechen in 
der „Ilias“, an Achill: Zwar ist Achill nur ein kur-
zes Lebenslos beschieden (vgl. Ilias I, 414-416), aber 
nicht für ihn unvermeidlicherweise: Denn wenn er 
auf die Rache für Patroklos an Hektor verzichtet 
hätte, wäre ihm ein langes Leben – aber kein un-
sterblicher Ruhm, für den er sich entscheidet, – be-
schieden gewesen (vgl. Il. IX, 410–416).28

1.2. Zur Bestimmung des menschlichen Han-
delns in der „Odyssee“

In der „Odyssee“ scheint die Bestimmung des 
menschlichen Handelns durch das Schicksal eine 
größere Rolle zu spielen: Hier ist die Rückkehr des 
Odysseus im 20. Jahr seiner Irrfahrt in seine Hei-
mat eine von den Göttern beschlossene Sache (vgl. 
Odyss. I, 16-20; II, 174 f. etc.). Denn die „Moira“ bzw. 
die „Aisa“ hat die Rückkehr des Odysseus festge-
legt.29 Zugleich wird diese Heimkehr des Odysseus 
aber im 1. Buch der „Odyssee“ auch zum Gegen-
stand „eines formellen Beschlusses der Götterver-
sammlung“30 gemacht, so dass „diese beiden Dinge 
(Schicksal und Götterkonsens) miteinander äqui-
valent“31 sein dürften. Ist damit das Handeln des 

Odysseus als vom Schicksal bzw. dem Mehrheits-
willen (gegen Poseidon) der Götter determiniert zu 
betrachten? Odysseus aber wäre nicht von Homer 
als der vorbildlich Fromme und Erdulder aller ihm 
schicksalhaft gegebenen Leiden stilisiert wor-
den,32 wenn dies nicht auch und sogar wesentlich 
sein Verdienst gewesen wäre. Deshalb ist Odysseus 
keine Marionette in den Händen einer göttlichen 
Schicksalsmacht, ist seine Heimkehr nach Ithaka 
kein Automatismus. Die „Odyssee“ hat vielmehr 
einen beispielgebenden, einen lehrhaft-pädago-
gischen Charakter. Deshalb kann es auch nicht 
sein, dass „die Menschen der Odyssee ihr Leben 
offenbar nur noch negativ beeinflussen, nämlich 
durch eigene Fehler oder Frevel verkürzen“33 kön-
nen. Odysseus ist vielmehr der kluge Dulder und 
als solcher auch der leidende Gerechte und gerade 
als dieser ein leuchtendes sittliches Vorbild in der 
griechischen Antike.

2. Die Unterordnung der Schicksalsmächte 
unter Zeus bei Hesiod

Wir hatten schon gesehen: Bei Hesiod werden 
die Mächte des Schicksals Zeus, dem höchsten 
Gott und Götterkönig, dadurch untergeordnet, 
dass sie als Töchter aus seiner Verbindung mit 
Themis bezeichnet34 und damit als Ausführungs-
organe einer gerechten und somit sittlich guten 
Weltregierung eines ersten, göttlichen Prinzips 
verstanden werden.

3. Zeus – die schicksalsgebende Instanz bei 
Aischylos und Pindar

Diese Entwicklung einer Unterordnung der 
Schicksalsmächte unter die Weltherrschaft eines 
göttlichen Prinzips setzt sich bei Pindar und bei 
Aischylos fort: Bei beiden ist Zeus die Gottheit, von 
deren Wirken letztlich alle Ereignisse abhängen, 
die in der mythischen Ausdrucksweise als „Herr 
über alles“35 die Stellung eines alleinherrschen-
den metaphysischen Prinzips gewinnt und deren 
„großer Geist“36 allwissend und truglos, mithin 
vollkommen gut ist. Mit dieser Vervollkommnung 
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der drei basalen Gottesprädikate der Macht, des 
Wissens und des Willens gewinnt der Götterkönig 
Zeus in der mythischen Theologie der Griechen die 
Stellung eines – in philosophischer Begriffssprache 
bezeichnet – Ersten Prinzips, welches in eine Tran-
szendenz und Erhabenheit nicht nur über die an-
deren Götter und die Weltordnung, sondern auch 
über alles menschlich Erkennbare hinaus rückt, 
so dass der Wille bzw. „Plan“ des Zeus als dem 
menschlichen Erkenntnisvermögen verborgen 
erscheint.37 Dieser zunehmenden Abgeschieden-
heit des Götterkönigs entspricht die menschliche 
Suche nach einer angemessenen Bezeichnung des 
In-Über-Seins eines weltimmanenten und zugleich 
welttranszendenten Gottes, der aufgrund seiner 
Erhabenheit und Einzigkeit an sich namenlos ist 
und für den der Name des „Zeus“ nur noch eine 
traditionelle, gewohnheitsmäßige Bezeichnung 
darstellt.38 Daher wird „Zeus“ bei Aischylos mit der 
schicksalsgebenden Instanz (Moira und Moirai) 
identifiziert,39 daher geht Pindar davon aus, dass 
die unentrinnbare „Moira“ von Zeus kommt.40

Bei Euripides geht der Schicksalsglaube stark 
zurück,41 um in mythischer Gestalt bei Platon eine 
neue philosophische Sinndeutung zu erfahren.

4. Der Mensch als seines Schicksals Schmied 
– die freie Wahl der eigenen Lebensform nach 
dem sog. „Er-Mythos“ in Platons „Politeia“

Es war kein Geringerer als Platon, der im Er-
Mythos am Ende seines Hauptwerkes „Politeia“ 
das schon homerische Bild einer „Spindel der 
Notwendigkeit“ vorstellt, die an den Enden eines 
säulenartigen Lichtbandes befestigt ist, das den 
Himmel zusammenhält und die acht Himmels-
sphären bewegt.42 Diese Spindel wird „im Schoß 
der Notwendigkeit“43 gedreht und stellt ein Bild 
der acht Himmelssphären dar, und zwar von au-
ßen nach innen der Fixsterne, des Saturns, des Ju-
piters, des Mars, des Merkurs, der Venus, der Son-
ne und des Mondes. An den Kreisen dieser Spindel 
drehen die drei Schicksalsgöttinnen, die „Moiren“ 
(lateinisch „Parcae“, d. h. „Parzen“), welche die 

Töchter der Notwendigkeit sind und den Gesang 
der Himmelssphären singen, und zwar erstens 
Klotho, die den gegenwärtigen Lebensfaden des 
Menschen spinnt und daher für die Gegenwart 
des Schicksals verantwortlich ist; zweitens Lache-
sis, aus deren Schoß die aus dem irdischen Leben 
geschiedenen Seelen ihr Schicksalslos in Gestalt 
ihrer neuen irdischen Lebensform ziehen, und die 
daher für den Vergangenheitsaspekt des Schick-
sals zuständig ist; und Atropos, die den Schick-
salsfaden eines menschlichen Lebensschicksals 
zerschneidet und insofern den Zukunftsaspekt 
dieses Schicksals darstellt. Lachesis repräsentiert 
also die Vergangenheit, Klotho die Gegenwart und 
Atropos die Zukunft und damit alle drei „Moiren“ 
die Gesamtheit der irdischen Lebensgestalt eines 
Menschen, die daher als ganze einen schicksals-
haften Charakter besitzt. Alle drei „Moiren“ also 
spinnen die Schicksalsfäden zusammen, die das 
besondere Lebensschicksal eines Menschen aus-
machen – ein, wie wir sahen, schon homerisches 
Bild für die Verkettung von Ereignissen zu dem 
Ganzen eines Lebensschicksals durch die schick-
salsgebende Instanz. Von Platon wird der früh-
griechische Schicksalsglaube allerdings insofern 
durchbrochen, als nach der Rede der Lachesis 
die Seelen ihr zukünftiges Lebenslos als ihren 
Daimon selbst auswählen können, sodass die 
Ursächlichkeit für die neue irdische Lebensform 
auf Seiten der wählenden Seele und nicht auf Sei-
ten der schicksalsgebenden göttlichen Instanz 
liegt, sodass Gott, wie Platon wörtlich formuliert, 
schuldlos ist, und zwar schuldlos an dem Ergehen 
einer Seele in ihrer neuen irdischen Lebensform.44 
Diese wird nach Platons strikter Überzeugung ei-
ner göttlich garantierten Vergeltungskausalität 
für das menschliche Verhalten bzw. eines durch 
göttliche Ordnungsmacht installierten und auf-
rechterhaltenen Tun-Ergehen-Zusammenhangs 
zwischen der sittlichen Qualität des menschlichen 
Handelns und dem gesamtpersönlichen Ergehen 
der Menschen vielmehr von diesen selbst gewählt 
und verursacht.
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5. Das Schicksal („Heimarmene“) als ein 
universaler kosmologischer Kausalzusammen-
hang und das römische „Fatum“

Die Stoa knüpft mit ihrer Identifizierung der 
verfügenden Schicksalsmacht mit dem höchsten 
Gott bzw. der einzigen Gottheit an das frühgriechi-
sche Schicksalsverständnis vor Platon an: Dabei ist 
für das stoische Schicksalsverständnis kennzeich-
nend, dass das Schicksal als ein universaler kos-
mologischer Kausaldeterminismus, d. h. als eine 
lückenlose Verkettung von Ursachen, verstanden 
wurde und seinen klarsten Ausdruck in der ety-
mologischen Ableitung des hier bevorzugten grie-
chischen Wortes für „Schicksal“, „εἱµαρµένη“, 
von „εἱρµὸς αἰτιῶν“, d. h. „Kette von Ursachen“, 
gefunden hat.45 Nach dem Stoiker Chrysipp ist das 
Schicksal identisch mit dem alles durchwaltenden 
Weltlogos, der in einer lückenlosen Kette von Ur-
sachen den gesetzlich geordneten Bestand und die 
Verknüpfung aller Dinge und Ereignisse in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft bestimmt.46 Da-
her ereignet sich nach stoischer Lehre alles „gemäß 
dem Schicksal“, sind die Bewegungen im gesam-
ten Kosmos einschließlich der Menschenwelt vom 
göttlichen Logos geordnet und geregelt.47 Folglich 
sind alle Wesenheiten und Ereignisse im Kosmos 
in kausalen Zusammenhängen miteinander ver-
bunden. „Der Weise kann durch seine Einsicht in 
den Weltzusammenhang mit seinen Handlungen 
dem Schicksal folgen, den Nicht-Weisen wird das 
Schicksal mitschleifen: ‚Ducunt volentem fata, 
nolentem trahunt‘.“48 Das Schicksals-Element der 
Notwendigkeit beherrscht daher vor allem den sto-
ischen Schicksalsglauben. Der griechische Stoiker 
Kleanthes hat diesen Glauben an eine den Men-
schen zwingende, ihm eine unbedingte Notwen-
digkeit auferlegende, ihn gleichsam übermäch-
tigende göttliche Schicksalsmacht in folgende 
unnachahmliche Worte gekleidet:

„Führ’ du mich, Zeus, und du, Pepromene [d. i. 
das personifizierte Schicksal], wohin der Weg von 
euch mir ist bestimmt!

Ich folg’ euch ohne Zaudern. Sträub’ ich mich, so 

handle ich schlecht – und folgen muss ich doch.“49

In der römischen Stoa spätestens seit augus-
teischer Zeit ist das Schicksal von dem Willen der 
Götter und insbesondere der Hochgottheit des 
Jupiter genau genommen nicht mehr zu trennen. 
„Dies legt schon die Wortbedeutung fatum, eigent-
lich ‚Gesagtes, Ausspruch‘ (fari, ‚sagen‘) nahe: Die 
fata kann man geradezu als ‚Göttersprüche‘ inter-
pretieren, so heißt es in der lateinischen Dichtung 
auch oft formelhaft fata deorum.“50 Im römischen 
Nationalepos, der „Äneis“ Vergils, ist das allmäch-
tige fatum verschmolzen mit dem Willen Jupiters, 
des höchsten Gottes.51 Dass sich im Rahmen dieses 
tendenziell fatalistischen Verständnisses des Welt- 
sowie des Lebensschicksals des Einzelnen keine 
sachlich hinreichende Theorie menschlicher Wil-
lens- und Entscheidungsfreiheit entfalten konn-
te, liegt auf der Hand. Dennoch waren die Stoiker 
keine strikten Deterministen, sie haben also die 
menschliche Willensfreiheit keineswegs total 
und radikal verneint. Denn zumindest das Vermö-
gen der Zustimmung zu den sich unabänderlich 
vollziehenden Ereignissen, zu dem unverfügbar 
Vorgegebenen wollten sie für den Menschen noch 
gewahrt wissen. Systematisch am gründlichsten 
und auch am ausführlichsten wurde die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen der kausalen De-
terminiertheit der natürlichen Ereignisketten und 
der menschlichen Willensfreiheit innerhalb der 
römischen Stoa von Cicero untersucht, und zwar 
vor allem in seiner Schrift „De fato“, deren Proble-
maufriss und Ergebnisse im Folgenden kurz vor-
gestellt werden sollen.

6. Ciceros Vereinbarung des Fatum-Gedan-
kens mit der menschlichen Willensfreiheit in 
seiner Schrift „De fato“

Cicero übernimmt Chrysipps Definition des 
Schicksals, wenn er in seiner Schrift „De divinatio-
ne“ das Schicksal (fatum) wie folgt definiert: 

„Mit ,Schicksal‘ aber meine ich das, was die 
Griechen mit dem Begriff heimarméne erfassen, 
d. h. die Reihung und Verkettung der Ursachen, 
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da eine Ursache, mit der andern verknüpft, je eine 
Wirkung aus sich hervorgehen lässt.“52

Im Ausgang von diesem kausaltheoretischen 
Schicksalsverständnis, das die etymologische Defi-
nition des Schicksals bei Chrysipp übernimmt und 
ins Lateinische überträgt, behandelt Cicero in den 
Paragraphen 5–11 von „De fato“ zunächst die phy-
sisch-kausalen Aspekte der Fatums-Diskussion:

Er stellt zunächst fest, dass zwar die vorausge-
henden, natürlichen Ursachen, wie zum Beispiel 
bestimmte genetische Dispositionen, beim Men-
schen eine determinierende Wirkung etwa auf 
seine Begabungsstruktur ausüben, dass aber die 
Bewegungen und Bestrebungen des menschlichen 
Willens von Ursachen dieser Art weder weitgehend 
noch vollständig bestimmt werden.53 Hierfür führt 
er zwei in der Antike berühmt gewordene Beispiele 
geistiger Selbstdisziplin und sittlicher Selbstzucht 
an, und zwar Stilpo, einen Vertreter der Megari-
schen Philosophenschule, der trotz seiner zum Zü-
gellosen neigenden sinnlichen Natur ein Vorbild an 
Selbstbeherrschung und sittlicher Tugend geblie-
ben ist, und nicht zuletzt Sokrates.54

Anschließend wird in den Paragraphen 11–38 
das Verhältnis zwischen kausalem und logischem 
Determinismus erörtert, und zwar in Bezug auf 
das logische Problem des Wahrheitswerts von 
Aussagen über kontingente zukünftige Ereig-
nisse im Anschluss an Aristoteles, De int. 9, und 
den megarischen Logiker Diodoros Kronos (gest. 
307). Dieser hat die logische Notwendigkeit als 
Beweisgrund für eine kausale Determination aller 
innerweltlichen Ereignisse verstanden und damit 
jede Möglichkeit eines freien Entscheidungsspiel-
raums für menschliche Willensakte und Hand-
lungen ausgeschlossen.

Zwischen dieser Skylla eines extremen Deter-
minismus und der von Epikur vertretenen Cha-
rybdis eines extremen Indeterminismus, der, um 
die menschliche Willensfreiheit zu retten, unnöti-
ger- und irrtümlicherweise das logische Bivalenz-
prinzip für Aussagen aufgibt, spricht sich Cicero 
für einen dritten, mittleren Weg im allerdings 

modifizierten Anschluss an Chrysipp aus, um die 
menschliche Willensfreiheit und damit die sittli-
che Verantwortungsfähigkeit des Menschen retten 
zu können. Denn er hat erkannt, dass alle Ereignisse 
durch ihnen vorausgehende Ursachen vollständig 
determiniert wären, wenn alles durch das Fatum 
geschehen würde.55

Cicero folgt Chrysipp in dem Versuch, die 
Existenz eines Fatums in der Bedeutung einer 
Ursachenkette natürlicher innerweltlicher Ereig-
nisse mit der Freiheit und damit sittlichen Eigen-
verantwortlichkeit des menschlichen Handelns in 
Einklang zu bringen.

Zu diesem Zweck macht er zunächst geltend, 
dass die Alternative: Entweder unterliegt alles in-
nerweltliche Geschehen dem Fatum oder es muss 
Ereignisse geben, die keine Ursache haben, falsch 
gestellt ist: Denn die Bewegung des menschlichen 
Willens sei Ursache ihrer selbst und somit nicht 
durch das Fatum determiniert.56 Zweitens zeigt Ci-
cero, dass die Wahrheit von Aussagen über kontin-
gente zukünftige Ereignisse (die sog. contingentia 
futura) keineswegs implizieren, dass diese Ereig-
nisse kausal determiniert sind. Mit anderen Wor-
ten: Es sind auch wahre Aussagen über zukünftige 
Ereignisse möglich, die nur kontingenter- und da-
mit nicht notwendigerweise eintreten.57

Bevor drittens Cicero mit Chrysipp eine Un-
terscheidung zwischen einer eigentlichen und 
einer uneigentlichen Form von Ursächlichkeit 
vornimmt, definiert er zunächst das, was unter 
einer Ursache angemessener Weise zu verstehen 
ist: Eine Ursache bewirkt das, wovon sie Ursache 
ist.58 Eine notwendige Bedingung für die Ursäch-
lichkeit eines Ereignisses A für ein Ereignis B ist 
demnach zwar die zeitliche Priorität von A gegen-
über B, aber keine hinreichende Bedingung. Die-
se ist vielmehr erst dann erfüllt, wenn ein Ereig-
nis A einem anderen Ereignis B mit notwendiger 
Folgewirkung zeitlich vorausgeht. Daran wird 
offensichtlich, dass keineswegs alle zeitlich vor-
ausgehenden Ereignisse auch Ursachen der ihnen 
nachfolgenden Ereignisse sind.59
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Unter Voraussetzung der Gültigkeit dieser Defi-
nition von Ursache unterscheidet Cicero mit Chry-
sipp zwischen Ursachen im eigentlichen Sinne, 
die er mit Chrysipp vollkommene, hauptsächliche 
Ursachen nennt und die eine Wirkung mit Notwen-
digkeit hervorbringen und Instrumentalursachen, 
die nicht notwendigerweise eine Wirkung hervor-
bringen und die er mit Chrysipp unterstützende, 
nächstliegende Ursachen nennt.60 Während die 
hauptsächlichen Ursachen gemäß der genannten 
definitorischen Bestimmung von Ursächlichkeit 
das, wovon sie Ursache sind, bewirken und damit 
auch bestimmen, üben die Instrumentalursachen 
keine determinierende Wirkung auf das aus, wovon 
sie Ursache sind. Daher hat zwar jedes innerwelt-
liche Ereignis eine Ursache nach Art einer Hilfs- 
oder Instrumentalursache, ist deshalb jedoch nicht 
notwendigerweise determiniert. So kann Chrysipp 
nach der Darstellung Ciceros zwar den Satz, dass 
alles auf Grund des Fatums sich ereigne, als gültig 
erweisen: Denn für jedes innerweltliche Ereignis 
gibt es eine ihm vorausgehende Hilfs- oder Instru-
mentalursache; er kann aber auch und zugleich die 
deterministische These widerlegen, dass jedes in-
nerweltliche Ereignis vom Fatum kausal determi-
niert werde. Denn es gibt Ereignisse wie die Bewe-
gung des menschlichen Willens, die nicht kausal 
determiniert, sondern selbstbestimmt, d. h. Ursa-
che ihrer selbst sind.61

Cicero geht aber über Chrysipps Lösung der 
Frage nach der Vereinbarkeit eines Fatums mit der 
menschlichen Willensfreiheit noch hinaus, weil 
für ihn Chrysipps Annahme, dass Hilfsursachen 
den menschlichen Willen an der Ausübung seiner 
selbstursächlichen Tätigkeit nicht hindern kön-
nen, eine zu schwache Vorstellung von mensch-
licher Willensfreiheit darstellt. Deshalb führt er 
die sog. „Zustimmungen“ als Argument im Streit 
um das Fatum ein. Diese „Zustimmungen“ „be-
zeichnen die Fähigkeit des Menschen, sich den 
unwillkürlichen Impulsen seitens der Außenwelt 
oder der eigenen animalischen Triebe je nach 
Willensentschluss zu öffnen (= adsensio) oder zu 

verschließen (= retensio adsensionis).“62 Diesem 
Argument zufolge wirkt sowohl ein sinnlicher 
Wahrnehmungseindruck als auch ein triebhaftes 
Begehren im Menschen nur nach Art einer Hilfs- 
bzw. Neben-, nicht nach Art einer Hauptursache. 
Der menschliche Wille behält also in beiden Fällen 
die Entscheidungsmacht, ob er dem externen Im-
puls bzw. dem eigenen triebhaften Begehren zu-
stimmen – und damit folgen – will oder nicht.63

Damit ist der Entwicklung einer indeterminis-
tischen Sicht des menschlichen Schicksals in der 
Spätantike der Weg geebnet.

7. Die Unterordnung des Schicksals unter die 
göttliche Vorsehung in der aristotelischen 
und platonischen Schultradition

Die Identifizierung zwischen der unpersön-
lichen, überlegenen Schicksalsmacht mit dem 
höchsten Gott oder dem göttlichen Numen, das da-
durch zum Schicksalsgeber für die Menschen wird, 
hat den philosophischen und religiösen Glauben 
an eine göttliche Vorsehung in der Tradition grie-
chischen Denkens seit Herodot und Platon über die 
griechische Stoa und den Mittleren Platonismus 
bis in den philosophischen Hellenismus und den 
kaiserzeitlichen Platonismus hinein überhaupt 
erst möglich gemacht. Für diesen religiösen Glau-
ben an eine göttliche Ordnung und Verwaltung 
dieser Welt hat man schon im antiken Platonismus 
den Namen der „Vorsehung“ geprägt. Dabei zieht 
sich in den beiden zuletzt genannten Traditionen 
der „Topos, dass der Mensch bei blindem Walten 
des Sch.[icksals] nicht für seine Taten verantwort-
lich gemacht werden könne und Gesetze und Stra-
fen als überflüssig angesehen werden müssten, […] 
durch alle antifatalistischen Schriften bis zur sati-
rischen Gestaltung“.64 Das bedeutendste Zeugnis 
der peripatetischen, d. h. in der Schultradition des 
Aristoteles stehenden, Schicksalstheorie ist dieje-
nige des Aristoteles-Kommentators Alexander von 
Aphrodisias in dessen Schrift „Über das Schick-
sal“, in der er die stoische Schicksalslehre auf logi-
scher, ethischer und theologischer Ebene zu wider-
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legen versucht hat: „Sch.[icksals]-Glaube sei Flucht 
vor der Verantwortung und keine philosophische 
Haltung. Sch.[icksal] sei dasselbe wie ,Natur‘ […]; 
wie der Mensch gegen die Natur handeln könne, 
so auch ,gegen das Sch.[icksal]‘. Das in allen Kon-
sequenzen ausgeführte Hauptargument der Kritik 
führt die auf vernünftiger Erwägung beruhende 
Wahlfreiheit […] des Menschen an. Da in der Natur 
alles zweckgerichtet und der Mensch von Natur aus 
mit der Fähigkeit zu erwägen ausgestattet sei, wäre 
diese Möglichkeit ja andernfalls ‚umsonst‘. Wer das 
vernünftige Wählenkönnen als ‚Prinzip von Hand-
lung‘ […] leugne, hebe den Menschen selber auf“.65

Kaiserzeitliche Platoniker wie Apuleius, Nu-
menios und Plutarch haben die Vorsehung (griech. 
„Pronoia“) „als Wille des Weltschöpfers dem 
Sch.[icksal] übergeordnet“;66 Hierokles spricht 
daher ausdrücklich von einem „providentiellen 
Schicksal“. Alles geschehe zwar, wie die Stoiker 
annehmen, gemäß dem Schicksal, aber nicht alles 
geschehe mit unbedingter Notwendigkeit, da auch 
das durch freie Handlung oder Zufall Verursachte 
bestimmte Folgen hervorbringe.67 Diese Subordina-
tion des Schicksals unter eine göttliche Vorsehung 
wird vom philosophischen Neuplatonismus noch 
intensiviert: Das als eine Verkettung von Ursachen 
verstandene Schicksal wird von dem Neuplatoniker 
Proklos mit der körperlichen Natur gleichgesetzt: 
Wie diese beim Menschen von dem in Wahl und 
Willen freien Geist bestimmt werde, so werde das 
Schicksal von der Vorsehung als der ersten, göttli-
chen Ursache aller Güter gelenkt und geleitet.68

8. Der kausale Schicksalszusammenhang 
aller innerweltlichen Ereignisse als die raum-
zeitliche Entfaltung des Inhalts der göttlichen 
Providenz nach Boethius

Hatte Boethius im dritten Buch seiner Conso-
latio philosophiae theoretisch gezeigt, dass ein als 
absolute Einheit wesenhaft bestimmtes summum 
bonum die notwendige Voraussetzung für den Be-
stand69 und zugleich das gemeinsame Ziel für das 
natürliche Streben alles Lebendigen ist70 und dass 

dieses kreativ und konstitutiv wirkende, absolute 
Prinzip eine universelle Herrschaft über alles (sinn-
lich und intellektuell) Erscheinende ausübt, so wird 
zu Beginn des vierten Buches die Herrschaft dieses 
in Wille, Wissen und Macht vollendeten Prinzips 
über die menschliche Praxis angesichts der empi-
risch manifesten Wirkweise des Bösen71 und der 
scheinbar ebenso manifesten Prädominanz der Un-
gerechtigkeit in der menschlichen Praxis grund-
sätzlich in Frage gestellt.72

Die anschließenden Argumente dafür, dass die 
(moralisch) Guten die in Wahrheit Mächtigen und 
Starken, die (moralisch) Schlechten dagegen die in 
Wahrheit Ohnmächtigen und Schwachen sind und 
dass die Bosheit sich selbst bestraft, die (morali-
sche) Tugend dagegen sich selbst belohnt, sodass 
Lohn und Strafe und damit Glück und Unglück in 
Wahrheit doch gerecht verteilt sind,73 sollen bewei-
sen, dass Gott gerecht, genauer dass seiner Herr-
schaft auch die menschliche Praxis unterworfen 
ist. Dieser Aufweis ist aber erst dann vollständig, 
wenn gezeigt werden kann, dass auch das im zwei-
ten Buch der Consolatio als prinzipienlos und daher 
als zuhöchst ungerecht charakterisierte Regiment 
der fortuna über das menschliche Tun und Erge-
hen in Wahrheit der göttlichen Herrschaft über 
die menschliche Praxis vollständig unterworfen 
und damit keine eigene Quelle für die Qualität des 
Guten wie des Bösen ist. Deshalb erhebt Boethius 
im vierten Buch nach dem Aufweis der Macht des 
Guten und der Machtlosigkeit des Bösen auch den 
Einwand, dass das alltägliche Schicksal der Men-
schen, d. h. das Wirken der fortuna selbst, etwas 
Gutes und Schlechtes hervorbringe, das allerdings 
nicht gerecht, sondern ungerecht sei und dadurch 
die uneingeschränkte Herrschaft des guten und 
gerecht wirkenden (göttlichen) Prinzips über die 
menschliche Praxis zu widerlegen scheine.74 Da-
durch veranlasst er die „Philosophie“ (als Dialog-
figur), diesen (weit verbreiteten) Anschein einer 
„ungerechten Verwirrung“ der menschlichen Pra-
xis zu erklären und eine grundsätzliche Verhältnis-
bestimmung zwischen der göttlichen Vorsehung 
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und der „Verkettung des Schicksals“,75 zwischen 
providentia und fatum, vorzunehmen. Diese beiden 
Aufgaben löst die „Philosophie“, indem sie zeigt, 
dass die Ursache für den falschen Anschein einer 
Vorherrschaft der Ungerechtigkeit und damit der 
fortuna in der menschlichen Praxis die Unkenntnis 
des vernünftigen Grundes der universellen Ord-
nung76 und dass das Schicksal (fatum) nur die zeit-
lich-weltliche Explikation der Providenz als der 
innergöttlichen, wesenhaft einfachen Seinsform 
der von der göttlichen Vernunft zum Vollzug be-
stimmten Ereignisse ist.77

Die fortuna ist folglich nur ein Instrument des 
vollkommenen göttlichen Wirkens und Willens; 
daraus zieht Boethius eine für die Beurteilung 
der Qualität des Wirkens der fortuna und damit 
auch aller menschlichen Schicksale zwingende 
Schlussfolgerung, die die Annahme der Univer-
salität des göttlichen Wirkens bestätigt: Jedes den 
Menschen treffende Geschick ist, zumindest sei-
ner finalursächlichen Bestimmung nach, unein-
geschränkt gut.78

Mit den freundlichen oder angenehmen Ge-
schicken werden gute Taten belohnt, aber auch die 
harten Geschicke dienen eigentlich - sei es durch 
Bestrafung, sei es durch Prüfung und Erprobung 
- der Besserung, denn alles, was gerecht oder nütz-
lich ist, ist auch gut.79 So ist jedes Geschick objektiv 
oder ex parte rei ein bonum; welche Wirkung dieses 
Geschick aber auf den Mensch konkret ausübt, 
hängt davon ab, wie der Mensch es an- oder auf-
nimmt und sich zu ihm verhält; daraus aber folgt, 
dass den Guten jedes Geschick, das angenehme und 
das harte, zum Guten gereicht und seine ihm eige-
ne Wirkung entfaltet, während für die moralisch 
Schlechten jedes Geschick nachteilige Folgen hat, 
weil es durch sie gleichsam pervertiert wird.80 Inso-
fern ist die Gestaltung des Geschicks in die Hände 
des Menschen gelegt81 - die Paränese am Ende des 
vierten Buches82 setzt die menschliche Willensfrei-
heit voraus und deutet daher bereits auf das Thema 
des fünften Buches, die Frage nach der Vereinbar-
keit von göttlicher praescientia und menschlicher 

Willensfreiheit, hin.
Der universellen Schicksalsnotwendigkeit, 

der necessitas fatalis,83 scheint allerdings das Phä-
nomen des Zufalls zu widersprechen; daher setzt 
das fünfte Buch der Consolatio ein mit dem Aufweis 
der widerspruchsfreien Vereinbarkeit dessen, was 
vernünftigerweise unter „Zufall“ verstanden wer-
den muss mit der Annahme der durchgängigen 
kausalen Bestimmtheit alles zeitlich-weltlichen 
Geschehens. Dieser Aufweis geschieht in zwei 
Schritten: Zuerst wird gezeigt, dass sich nur unter 
der Voraussetzung eines falschen Verständnisses 
von „Zufall“ als einem Ereignis, das durch eine 
willkürliche Bewegung und nicht durch eine Ver-
knüpfung von Ursachen hervorgebracht wird,84 
dieser Anschein eines Widerspruchs ergibt. 
Falsch ist dieses Verständnis von „Zufall“, weil es 
gegen den naturphilosophischen Grundsatz, dass 
nichts aus nichts entstehen oder hervorgehen 
kann, verstöße, sodass es einen solcherart ver-
standenen „Zufall“ überhaupt nicht geben kann.85 
An die Stelle dieses falschen Verständnisses von 
„Zufall“ setzt die „Philosophie“ eine Definition 
von „Zufall“ als das „unerwartete Ergebnis eines 
Zusammentreffens von Ursachen in dem, was zu 
irgendeinem Zweck unternommen wurde“.86

Die „Philosophie“ (als Dialogfigur) weist auf die 
aristotelische „Physik“ als Quelle dieser Definition 
des Zufalls ausdrücklich hin.87 Aristoteles erörtert 
nach seiner Abhandlung der vier Ursachen in den 
Kapiteln 4 – 6 des zweiten Buches der „Physik“ die 
Frage, ob und inwiefern τύχη und τὸ αὐτόµατον 
zu den Ursachen gezählt werden können.88 Im vier-
ten Kapitel referiert er die Lehrmeinung anderer, 
insbesondere der Atomisten, zu dieser Frage, im 
fünften Kapitel entwickelt er eine eigene Definition 
der τύχη als einer Ursache im akzidentellen Sinne 
für diejenigen Ereignisse, die „wegen etwas“ ge-
schehen, d. h. finalursächlich bestimmt sind, und 
die nach einem Vorsatz erfolgen, den es ohne eine 
planende Vernunft nicht geben kann, so dass sich 
τύχη und διάνοια auf dasselbe Ereignis bezie-
hen.89 Weil die τύχη eine Ursache nur im akziden-
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tellen, nicht im eigentlichen Sinne ist, ist sie unbe-
stimmbar und daher auch widervernünftig, sofern 
der vernünftige Schluss sich auf Dinge bezieht, die 
immer oder doch in den meisten Fällen so sind, wie 
sie sind;90 im sechsten Kapitel bestimmt Aristoteles 
den Unterschied zwischen τύχη und αὐτόµατον: 
Während sich die akzidentelle Ursächlichkeit der 
τύχη auf Handlungen und damit nur auf die Tä-
tigkeit von Wesen bezieht, die die Fähigkeit zu 
einem vernünftigen Vorsatz besitzen, trifft der 
Zufall auch auf Ereignisse zu, die nicht durch eine 
planende Vernunft akzidentell verursacht sind, so 
dass zwar alle durch τύχη akzidentell verursach-
ten Ereignisse „zufällig“, nicht aber alle „zufälli-
gen“ Ereignisse durch τύχη akzidentell verursacht 
sind.91 Daher definiert Aristoteles die „zufällige“ 
Ursache als eine nicht finalursächlich wirkende, 
akzidentelle Ursache, die sich auf finalursächlich 
bestimmte Ereignisse bezieht, deren (eigentliche) 
Ursache außer ihnen liegt.92 Boethius‘ Begriff des 
casus trägt dieser feinsinnigen terminologischen 
und sachlichen Unterscheidung bei Aristoteles 
allerdings nicht Rechnung, sondern er hebt viel-
mehr allgemein darauf ab, dass der „Zufall“, den 
er offensichtlich sowohl im Bereich der Handlun-
gen93 als auch im Bereich nicht vernunftgesteuer-
ter Ereignisse wirksam sieht, als ein – wenn auch 
unerwartetes, unvermutetes – Zusammentreffen 
von Ursachen nicht die kausale Determiniertheit 
alles zeitlichen Geschehens einschränkt oder in 
Frage stellt; bereits dieser Textvergleich schließt 
eine unmittelbare aristotelische Autorschaft für 
die boethianische Definition des Zufalls aus.

Dieses angemessene, weil dem genannten 
Grundsatz entsprechende Verständnis von „Zu-
fall“ ist schließlich mit der Annahme der kausalen 
Bestimmtheit alles zeitlich-weltlichen Geschehens 
insofern vereinbar, als das (unvermutete) Zusam-
mentreffen der zu einem „Zufall“ führenden Ursa-
chen von der „Schicksalsordnung“ bewirkt wird.94 
Daher schränkt selbst der Zufall die durchgängige 
Kausalität der Schicksalsordnung nicht ein.

9. Zur Bedeutung des antiken Schicksalsden-
kens für unsere Gegenwart 

Worin liegt die überzeitliche Quintessenz des 
antiken Schicksalsdenkens für unsere Zeit, die die 
Überzeugung von dem Menschen unverfügbar 
vorgegebenen Schicksalselementen tendenziell 
abzuschaffen, zumindest aber drastisch zu redu-
zieren versucht? 

Das antike Schicksalsverständnis lehrt uns 
die Seite der Notwendigkeit in der menschlichen 
Schicksalserfahrung neu zu erkennen und anzuer-
kennen. Denn es gibt natürliche, durch die Naturge-
setze bestimmte Ordnungen, deren unverbrüchli-
cher Gültigkeit unser natürliches Dasein unterliegt 
und die es überhaupt erst im Sein erhalten. Dabei 
scheint mir die Notwendigkeit als ein inneres Ele-
ment der menschlichen Schicksalserfahrung ganz 
allgemein die Unentrinnbarkeit und Unverfügbar-
keit dessen zu bezeichnen, was einem Menschen 
unabhängig von seinem eigenen, freien Willen, 
unverfügbar gegeben bzw. vorgegeben ist. Hierzu 
gehört wesentlich seine Veranlagung, d. h. sein 
individueller Genpool, mit dem besondere Verhal-
tensdispositionen sowie individuelle Begabungen 
und Neigungen, aber auch Schwächen und Anfäl-
ligkeiten intellektueller, affektiv-emotionaler und 
sozialer Natur bereits grundgelegt sind. Es gehören 
hierzu die natürlich-biologischen und die sozi-
alen Eltern, die zwar nach wie vor in den meisten 
Fällen, nicht aber notwendigerweise miteinander 
identisch sind. Die sozialen Betreuungspersonen 
aber sind es, die einen nachhaltig prägenden, oft 
sogar bestimmenden Einfluss auf die Entwicklung 
eines Neugeborenen ausüben, und zwar vor allem 
in affektiv-emotionaler Hinsicht. Es ist bekannter-
maßen seine Kindheit, der ein Mensch die vor allem 
sein Unbewusstes prägenden seelischen Anfangs-
gründe seiner späteren Persönlichkeitsentwicklung 
verdankt, in der etwa in der dyadischen Beziehung 
zur eigenen leiblichen Mutter ein Urvertrauen, ein 
tiefes Geborgenheitsgefühl wachsen oder auch bei 
tiefgreifenden Entzugs- und Verlusterfahrungen 
abgründige Unsicherheiten und Ängste entstehen 
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können, unter deren Auswirkungen auch der er-
wachsen Gewordene meist noch zu leiden, mit de-
ren Hypothek er oft zeitlebens zu kämpfen hat.

Es gehören hierzu das Trauma und die Um-
stände der eigenen Geburt, die Natalität, sowie das 
soziale Milieu der Kleinfamilie wie auch des wei-
teren sozialen Umfeldes, in das ein zunächst ganz 
hilfsbedürftiges und daher von Fürsorge, Zuwen-
dung und Betreuung gänzlich abhängiges Men-
schenkind hineingeboren, dem es gleichsam aus-
gesetzt wird und das für die spätere Entwicklung 
eines Menschen von grundlegender Bedeutung ist. 
Zu diesem basalen Element menschlicher Schick-
salserfahrung gehören natürlich auch und nicht 
zuletzt Krankheiten, die zwar oft auch endogen in-
duziert, d. h. von innen, also von dem Schicksals-
träger selbst, verursacht sein können, deren Folgen 
und Wirkungen von dem Betroffenen dennoch als 
leidbringendes Widerfahrnis empfunden werden, 
weil sie von ihm gerade nicht gewollt und bewusst 
herbeigeführt werden, gegen die sich sein natürli-
cher Überlebens- und Selbsterhaltungstrieb viel-
mehr auf das Heftigste und Entschiedenste wehrt.

Schließlich gehören zu diesem Element 
menschlicher Schicksalserfahrung alle einzelnen 
„Schicksalsereignisse“ im Lebensschicksal eines 
Menschen, d. h. alle unabsehbaren Geschehnisse, 
die für einen Menschen die erlebnismäßige Quali-
tät eines Widerfahrnisses besitzen, die gleichsam 
über ihn kommen, ob er will oder nicht, die ihm 
also unverfügbar gegeben sind.

Alle diese Momente aber sind für den Schick-
salsträger Mensch gleichsam objektiv vorgegebe-
ne, d. h. unentrinnbare Notwendigkeiten, unab-
hängig davon, ob sie als solche bewusst erfahren 
oder nur unbewusst wahrgenommen und erlebt 
werden. Sie konstituieren in ihrer Gesamtheit 
daher einen wesentlichen Teil dessen, was wir all-
tags- und umgangssprachlich als das Schicksal ei-
nes Menschen zu bezeichnen pflegen.

Dass diese Notwendigkeiten den Spielraum 
bzw. die Entscheidungsmöglichkeiten eines Men-
schen bestimmen und einschränken, liegt auf der 

Hand. Dennoch üben sie keine im strengen Sinne 
des Wortes determinierende Wirkung auf den Men-
schen aus, heben sie dessen relative Willensfrei-
heit nicht auf, wie wir an Ciceros Behandlung der 
Schicksalsthematik lernen konnten.

Abschließend können wir von der Verhält-
nisbestimmung zwischen dem Schicksal und der 
göttlichen Vorsehung in der aristotelischen (bei 
Alexander von Aphrodisias) und besonders in der 
platonisch-neuplatonischen Tradition des antiken 
Denkens, insbesondere bei Boethius, für unsere 
gegenwärtige Auseinandersetzung mit der Schick-
salsthematik lernen, dass die kausale Determiniert-
heit der innerweltlichen Ereignisse mit der meist 
religiös motivierten Annahme einer göttlichen 
Vorsehung, d. h. einer lenkenden, leitenden und 
den schicksalshaften Gang des je eigenen mensch-
lichen Lebens zu einem guten Ziel und Zweck füh-
ren wollenden göttlichen Hand durchaus vereinbar 
ist. Wer sich der sanften Regie dieser unsichtbaren 
Hand ernsthaft anvertraut, verliert dadurch nicht 
seine Freiheit, sondern findet erst deren Erfüllung.
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chenkette im Ganzen vgl. Greene W.C., Moira. Fate, Good 
and Evil in Greek Thought, Harvard University Press, 
Cambridge/Mass. (1948); Theiler W., Tacitus und die 
antike Schicksalslehre, in: Ders., Forschungen zum Neu-
platonimus, De Gruyter, Berlin (1966), S. 46-103

76 vgl. Bieler L., Ref. 69, IV. S. 5,7, Hervorhebung vom 
Verfasser: Nec mirum, inquit, si quid ordinis ignorata 
ratione temerarium confusumque credatur; sed tu quamuis 
causam tantae dispositionis ignores, tamen, quoniam 
bonus mundum rector temperat, recte fieri cuncta ne 
dubites. Zum im vierten Buch der Consolatio zentralen 
Ordo-Denken des Boethius vgl. Vf., Das metaphysische 
Ordo-Denken in Spätantike und frühem Mittelalter: Bei 
Augustinus, Boethius und Anselm von Canterbury, in: 
PhJ 104 (1997), S. 349-357. – Einen noch weitergehen-
den Grund für diese Unkenntnis nennt das folgende 
Metrum: Dem Verborgenen und daher Ungewohnten 

begegnen die meisten Menschen mit Mißtrauen, daher 
hat es die Philosophie, deren ureigenste Aufgabe es ist, 
“die Ursachen der verborgenen Dinge zu enthüllen und 
die vom Dunkel verhüllten Gründe zu entfalten“ (vgl. 
Bieler L., Ref. 69, IV 6,1), bei ihnen auch so schwer, vgl. 
Bieler L., Ref. 69, IV, S. 5, metr., S. 18-22: illic latentes [sc. 
causae] pectora turbant. Cuncta quae rara provehit ae-
tas stupetque subitis mobile vulgus, cedat inscitiae nu-
bilus error, cessent profecto mira videri! Diese Aufga-
benbestimmung (natur-) philosophischer Forschung, 
die “verborgenen Ursachen der Dinge“ zu erkennen, 
wird in der Antike nahezu durchgängig vertreten, vgl. 
hierzu die von Gruber J., Kommentar zu Boethius De Con-
solatione Philosophiae, De Gruyter, Berlin – New York 
(1978), S. 85f., genannten Stellen

77  Die drei einander ergänzenden Definitionen des fatum 
und die drei ebenfalls komplementären Definitionen 
der providentia lauten ihrer Reihenfolge nach: Cons. IV 
6, 8, 21-26, Hervorhebung v. Vf.: Haec [sc. mens divina] 
in suae simplicitatis arce composita multiplicem rebus 
gerendis modum statuit. Qui modus cum in ipsa diuinae 
intelligentiae puritate conspicitur, providentia nominatur; 
cum vero ad ea quae movet atque disponit refertur, fatum 
a veteribus appellatum est. Cons. IV 6, 9, 26-30, Hervor-
hebung v. Vf.: nam providentia est ipsa illa divina ratio in 
summo omnium principe constituta quae cuncta disponit, 
fatum vero inhaerens rebus mobilibus dispositio per quam 
providentia suius quaeque nectit ordinibus. Cons. IV 6, 19, 
33-36, Hervorhebung v. Vf.: […] ut haec temporalis ordi-
nis explicatio in divinae mentis adunata prospectum pro-
videntia sit, eadem vero adunatio digesta atque explicata 
temporibus fatum vocetur. Zu diesen Definitionen vgl. 
die gute Zusammenfassung von Gruber J., Kommentar 
zu Boethius De Consolatione Philosophiae, op. cit., S. 352: 
„Vorsehung ist die in Gott gegründete, alles ordnende 
Vernunft; das Schicksal ist eine den beweglichen Din-
gen innewohnende Ordnung, durch die alles in einer 
Reihe mit der Vorsehung verknüpft ist. Alles, was dem 
Schicksal unterworfen ist, unterliegt auch der Vorse-
hung, der wiederum das Schicksal selbst untersteht.“ 
Zu den neuplatonischen Quellen dieser Definitionen 
des fatum vgl. Patch H. R., Fate in Boethius and the Neopla-
tonists, Speculum (1929); 4: 62-72; zur neuplatonischen 
Herkunft dieser Unterscheidung zwischen providentia 
und fatum vgl. ausführlich Courcelle P., Neuplatonis-
mus in der Consolatio Philosophiae des Boethius, in: 
Beierwaltes W. (Hg.), Platonismus in der Philosophie des 
Mittelalters, op. cit., S. 87 ff.; ders., La Consolation de Phi-
losophie dans la tradition littéraire. Antecédents et Postérité 
de Boèce. Études Augustiniennes, Paris (1967), S. 203-
208. Courcelle P. op. cit., S. 87-90, gelang zudem der 

M. Enders: Das Schicksal in der Antike und seine Bedeutung für das Machbarkeitsdenken heute
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Nachweis, dass das von Boethius für die Verhältnisbe-
stimmung von providentia und fatum gebrauchte Bild 
des Kreises in seinem Verhältnis zum Kreismittelpunkt 
(vgl. Cons. IV 6, 17) genuin proklischer und nicht, wie 
Patch annahm, plotinischer Herkunft ist (zum Ganzen 
vgl. auch Obertello L., Il fato e la providenza, in: ders., 
Severino Boezio Bd. I, Accademia Ligure di Scienze e Let-
tere, Genua 1974, S. 700 ff.

78 vgl. Bieler L., Ref. 69, IV, S. 7,1 f., Hervorhebung. vom 
Verfasser: Iamne uides quid haec omnia quae diximus 
consequatur? - Quidnam? inquam. - Omnem, inquit, 
bonam prorsus esse fortunam.

79 vgl. Bieler L., Ref. 69., IV, S. 7,3: Attende, inquit. Cum 
omnis fortuna vel iucunda vel aspera tum remunerandi 
exercendiue bonos tum puniendi corrigendiue impro-
bos causa deferatur, omnis bona quam vel iustam constat 
esse vel utilem. Weil ein Gut stets das ist, was nützt, ist 
das Geschick, das übt oder bessert, auch gut, vgl. Cons. 
IV 7, S. 8 f., Hervorhebung vom Verfasser: Nonne igitur 
bonum censes esse quod prodest? - Ita est, inquam. - Quae 
uero aut exercet aut corrigit, prodest? - Fateor, inquam. 
- Bona igitur? - Quidni?

80 vgl. Bieler L., Ref. 69, IV, S. 7,15 f.: Ex his enim, ait, quae 
concessa sunt evenit, eorum quidem qui vel sunt vel in 
possessione vel in provectu uel in adeptione virtutis 
omnem quaecumque sit bonam, in improbitate vero 
manentibus omnem pessimam esse fortunam. - Hoc, 
inquam, verum est, tametsi nemo audeat confiteri.

81 vgl. Bieler L., Ref. 69, IV, S. 7,22: In vestra enim situm 
manu qualem vobis fortunam formare malitis; omnis 
enim quae videtur aspera, nisi aut exercet aut corrigit, 
punit.

82 vgl. Bieler L., Ref. 69,. IV, S. 7, S. 17-22
83 vgl. Bieler L., Ref. 69, IV, S. 6,55, Hervorhebung vom 

Verfasser: malum omne de rei publicae suae terminis 
per fatalis seriem necessitatis eliminet [sc. deus]. Zur 
mutmaßlichen Herkunft dieses Terminus aus Cicero, 
De natura deorum 1,49 und 55, vgl. Gruber J., Kommen-
tar, op. cit., S. 364

84 vgl. Bieler L., Ref. 69, V, S. 1,8, Hervorhebung vom Ver-
fasser: Si quidem, inquit, aliquis eventum temerario 
motu nullaque causarum conexione productum casum esse 
definiat, (…).

85 vgl. Bieler L., Ref. 69, V, S. 1,9 f., Hervorhebung vom Ver-
fasser: Nam nihil ex nihilo exsistere uera sententia est, cui 
nemo umquam veterum refragatus est, quamquam id 
illi non de operante principio sed de materiali subiecto 
hoc omnium de natura rationum quasi quoddam iecerint 
fundamentum. At si nullis ex causis aliquid oriatur, id de 
nihilo ortum esse uidebatur; quodsi hoc fieri nequit, ne 
casum quidem huius modi esse possibile est qualem 

paulo ante definiuimus. Zur Herkunft dieses «Grund-
satzes» vgl. ausführlich Gruber J., Kommentar, op. cit., 
S. 379 f.

86 vgl. Bieler L., Ref. 69, V, S. 1,18, Hervorhebung vom Ver-
fasser: Licet igitur definire casum esse inopinatum ex 
confluentibus causis in his quae ob aliquid geruntur even-
tum.

87 vgl. Bieler L., Ref. 69, V, S. 1,12
88 vgl. Aristoteles, Physik, 195b31 ff.
89 vgl. Aristoteles, Ref. 88, 197a5-8
90 vgl. Aristoteles, Ref. 88, 197a8-21
91 vgl. Aristoteles, Ref. 88, 197a36-b22
92 vgl. Aristoteles, Ref. 88, 197b18-20
93 vgl. Bieler L., Ref. 69, V, S. 1,13-17
94 vgl. Bieler L., Ref. 69, V, S. 1,19: Concurrere vero atque 

confluere causas facit ordo ille inevitabili conexione 
procedens qui de providentiae fonte descendens cuncta 
suis locis temporibusque disponit.

Schwerpunkt · Hippokrates heute 1
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Komaforschung: Neue Terminologie soll Patienten 
schützen

Patienten mit schwer geschädigtem Gehirn, die 
zwar ihre Augen öffnen und schließen, scheinbar aber 
auf keinen Impuls aus der Außenwelt reagieren, wurden 
in der bisher herrschenden englischen Terminologie als 
in einem “anhaltenden vegetativen Zustand” befind-
lich bezeichnet (persistent vegetative state, PVS; im 
deutschen Sprachraum meist “Wachkoma” genannt): 
Ein Ausdruck, der Unabänderlichkeit und Gehirntod 
suggeriert. Das führe zum Abbruch der Rehabilitation, 
Vernachlässigung und manchmal zu ethisch noch be-
denklicheren Entscheidungen, wie die Einstellung von 
Ernährung oder anderer lebenserhaltender Maßnah-
men, erklärte der belgische Neurologe Gustave Moonen 
anlässlich der 21. Jahrestagung der Europäischen Neuro-
logen-Gesellschaft (ENS) in Lissabon.

Moonen schlägt nun gemeinsam mit der Europäischen 
Taskforce für Bewusstseinsstörungen eine neu entwickelte 
Terminologie vor. Moonen: “Statt eines monolithischen 
Terminus, der Hoffnungslosigkeit impliziert, schlagen wir 
eine sorgfältige Unterscheidung der subtilen Schattierun-
gen der Zustände verminderten Bewusstseins vor, soweit 
wir heute imstande sind, sie zu diagnostizieren.” Patienten 
mit einem funktionierenden Schlaf-Wach-Rhythmus, die 
jedoch keine Reaktion auf Anweisungen und ausschließlich 
reflektorische Bewegungen zeigen, komme die Bezeich-
nung “Wachheit ohne Kontaktaufnahme” zu; was bisher als 
“minimal conscious state” (“Zustand minimalen Bewusst-
seins”) bezeichnet wurde, soll durch “minimal responsive 
state” (“Zustand mit minimaler Kontaktaufnahme”) ersetzt 
werden. In Zukunft sollte “funktionales Locked-in-Synd-
rom” als Terminus für jene Patienten verwendet werden, 
die zwar keine Verhaltensreaktionen zeigen, bei denen sich 
aber eine annähernd normale Gehirnaktivität feststellen 
lässt. Sie scheinen klar bei Bewusstsein zu sein, aber nicht 
fähig, ihren Körper zur Kommunikation zu benützen. “Ins-
gesamt hoffen wir, dass diese neuen Bezeichnungen einen 
Wandel in der ethischen Einstellung gegenüber Patienten, 
die seitens ihrer Umwelt mehr und nicht weniger Zuwen-
dung brauchen, einläuten werden - denn diese Menschen 
haben keine Möglichkeit, ihr Recht auf menschlichen Kon-
takt selbst einzufordern”, betonte Co-Autor Steven Laureys 

von der Coma Science Group in Lüttich/Belgien.

Presseaussendung der Europäischen Neurologen-Gesellschaft 
(ENS), 30. Mai 2011

Studie: Wissenschaftler entdecken vielversprechende 
Stammzellen in der Lunge

US-Forscher haben Stammzellen in der menschli-

chen Lunge entdeckt. Nach der Injektion in Mäuse stell-
ten diese Stammzellen geschädigte Lungenareale wieder 
her. Das Team um Piero Anversa, Direktor des Center 
for Regenerative Medicine at Brigham and Women’s 
Hospital (Harvard/Boston) war selbst vom Ergebnis 
überrascht: Innerhalb von nur zwei Wochen zeigten die 
Lungenstammzellen ihre Vielseitigkeit im Wiederauf-
bau von Atemwegen, Lungenbläschen und Blutgefäßen, 
berichten die Autoren im New England Journal of Me-
dicine. Inwieweit die Ergebnisse auch neue Chancen für 
Patienten mit Emphysem und anderen Lungenkrankhei-
ten eröffnet, ist nun Gegenstand weiterer Forschungen.

Zunächst hatten die Wissenschaftler bei nicht 
brauchbaren Spenderlungen Lungenstammzellen mit 
speziellen Markern isoliert. In den folgenden Testserien 
stellte sich heraus, dass diese Zellen über alle Eigenhei-
ten von richtigen Stammzellen verfügten: Sie besaßen 
die Fähigkeit zur Selbsterneuerung, sie konnten als 
Klon vermehrt werden und sie waren in der Lage, sich in 
Lungengewebe zu differenzieren. Diese in die geschä-
digten Lungen von Mäusen eingebrachten humanen 
Lungenstammzellen regenerierten die geschädigten, 
indem sie eine Vielzahl verschiedener Zellstrukturen 
bildeten, die sich in die knifflige Lungenstruktur ein-
fügten, berichtet Eurekalert.

In einem begleitenden Editorial wird erläutert, dass 
sich nach bisher gängiger Meinung keine einzelne Zelle 
in der Lunge in verschiedene Zelltypen differenzieren 
könne, auch wenn bekannt war, dass sich bestimmte 
Zellen in jeweils einen anderen, spezifischen Typ ver-
ändern konnten (z.B. Endothelzellen oder Zellen der 
Schleimhaut der Atemwege). In der vorliegenden Stu-
die sei es aber den Forschern gelungen, 21 Proben von 
normalen humanen Stammzellen in Nischen der peri-
pheren Luftwege aufzuspüren und zu gewinnen, die sie 
dann im Teströhrchen erfolgreich zum Wachsen brin-
gen konnten. Damit eröffnet sich ein hoffnungsvoller 
Ansatz, irreversibel geschädigte Lungenstrukturen wie 
z.B. beim Emphysem und bei der Lungenfibrose einmal 
wiederherstellen zu können.

New England Journal of Medicine (2011,364:1795-1806) 

Eurekalert, 11. Mai 2011

Public Health: Präventive Medikamente kosten viel und 
nützen wenig

Dass Medikamente, die präventiv verordnet werden, 
in der Realität einen geringen Kosten-Nutzen-Effekt ha-
ben, zeigt nun auch eine finnische Studie, berichtet das 
Deutsche Ärzteblatt bezüglich der Arzneimittelgruppe 
der Bisphosphonate. Sie zählt zu den am meisten ver-
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abreichten Präventivmedikamenten, um Frakturen auf 
dem Boden einer Osteoporose vorzubeugen. Die Ergeb-
nisse der im British Medical Journal durchgeführten 
Studie unter der Leitung des Orthopäden Teppo Järvinen 
vom Universitätsspital in Tampere legen jedoch nahe, 
dass die tatsächliche Kosten-Nutzen-Relation dieser Me-
dikamente im Alltag anders aussehen kann als in den 
Studien. Denn die Studienergebnisse weisen nach Mei-
nung der Autoren „einen Mangel an Realitätsbezug“ auf. 
Faktoren für eine mögliche Verzerrung seien, dass Pati-
enten der klinischen Studien oft sorgfältig für die Stu-
die ausgewählt werden und währenddessen meist eine 
höhere Zuwendung durch die Betreuer erfahren als im 
Alltag. Die Wissenschaftler erforschten genauer, wie gut 
die täglich verordneten Arzneimittel dieser Art im kli-
nischen Alltag tatsächlich sind und setzten eine Studie 
von 2003, die Daten über 7.411 wegen einer Hüftfraktur 
operierte Patienten enthält, in Korrelation zur präventi-
ven Medikation. Am Ende ihrer Analyse kamen sie zu der 
Einschätzung, dass eine Medikation der 1,86 Millionen 
über 50-jährigen Finnen mit Bisphosphonaten lediglich 
343 Frakturen (etwa zwei in 10.000) verhindern würde.

Die Autoren meinen, dass es bei präventiv verordne-
ten Medikamenten bislang keine zuverlässigen Daten über 
deren Kosten-Effektivität unter Alltagsbedingungen gäbe. 
Sie fordern, dass man solche Medikamente nicht als kos-
teneffektiv proklamieren sollte, bevor diese nicht in einer 
adäquaten Alltagssituation getestet wurden.

Deutsches Ärzteblatt, 4. Mai 2011

British Medical Journal (April 2011; doi: 10.1136/bmj.d2175)

Studie: Terminalpatienten wollen mehr Lebensqualität, 

aber nicht länger leben

Eine Umfrage bei über 9.000 Menschen in sieben 
europäischen Ländern zeigt, dass die Mehrheit im Fall 
einer Krebserkrankung am Lebensende dessen Quali-
tät verbessern, das Leben aber nicht verlängern will. 
Die Untersuchung wurde im Rahmen des EU-Projek-
tes PRISMA von Forschern des King’s College London 
durchgeführt. Ziel der PRISMA-Forschungsgruppe ist 
es, mehr Augenmerk auf die Lebensqualität parallel zu 
möglicherweise lebensverlängernden Behandlungen zu 
richten und die Forschung zu Bedürfnissen von Krebs-
kranken in der Terminalphase zu intensivieren.

Von den 9.339 Menschen, die in Deutschland, Groß-
britannien, Belgien, Polen, Spanien, Italien und den 
Niederlanden telefonisch über ihre Erwartungen an die 
Pflege am Lebensende befragt wurden, hatten 70 Pro-
zent den Tod eines Verwandten oder nahen Freundes be-
reits miterlebt. Mehr als die Hälfte hatte sich selbst um 

diese Personen gekümmert. 10 Prozent der Befragten litt 
selbst an einer schweren Krankheit. Das Ergebnis: 71 Pro-
zent gaben an, sie wollten die Lebensqualität ihrer noch 
verbleibenden Zeit heben; 4 Prozent wollten die Zeit des 
Lebens noch verlängern, während für 25 Prozent beides 
gleichermaßen wichtig schien. In allen Ländern zählten 
„Schmerzen“, gefolgt von „anderen zur Last zu fallen“ 
zu den größten Sorgen.

Die Palliativmedizinerin des King’s College und wis-
senschaftliche Leiterin von PRISMA, Irene Higginson, 
warnte alle, die mit der Pflege für schwerstkranke Men-
schen betraut sind, über medizinische Maßnahmen – so 
wichtig sie auch sein mögen – die Auswirkungen der 
Krankheit selbst auf die Person und deren Familie zu 
vergessen. Ein Umdenken in Richtung Erfassung von 
Symptomen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen sei 
dringend nötig, um auf die Prioritäten von Patienten 
und Familien adäquat reagieren zu können, betonen die 
Mediziner.

King’s College London, 28. März 2011

Deutschland: Ärzte besorgt über exzessiven Medienkon-

sum Heranwachsender

Kinder- und Jugendärzte sind besorgt über die Fern-
seh- und Internetnutzung von Heranwachsenden. „Der 
Medienmissbrauch mit all seinen psychosozialen und 
gesundheitlichen Folgen ist eine neue Herausforderung“, 
hieß es beim Jahreskongress des Deutschen Berufsverbandes 
der Kinder- und Jugendärzte. Allerdings wolle man die Me-
dien nicht generell verteufeln: „Erst die Dosis macht das 
Gift“, sagte Tagungsleiter Uwe Büsching. Dass Kinder und 
Jugendliche sich vielfach nicht mehr direkt zum Spielen 
treffen, verändere das Sozialverhalten gegenüber früher. 
Folgen seien u. a. mangelnde Fähigkeiten der Konfliktbe-
wältigung. Zudem gebe es einen Zusammenhang zwischen 
exzessivem Internetkonsum einerseits und zunehmender 
Dickleibigkeit sowie sinkender Sportlichkeit von Heran-
wachsenden andererseits. Zur Begründung ihrer Sorge 
verwiesen die Fachmediziner auf Zahlen des Kriminologi-
schen Forschungsinstitutes Niedersachsen. Demnach besitzen 
inzwischen mehr als 60 Prozent aller Jugendlichen einen 
eigenen Fernseher, und etwa 70 Prozent verfügen über ei-
nen eigenen Computer. Diese Geräte nutzen beispielsweise 
15-jährige Mädchen täglich mehr als sechs Stunden, bei 
gleichaltrigen Buben seien es sogar rund 7,5 Stunden.

Focus, 1. April 2011

PID: Warum der Staat kein Recht zur Menschenselektion 
erteilen darf

Der ehemalige deutsche Bundesverfassungsrichter 
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Ernst-Wolfgang Böckenförde hat sich in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung für ein striktes Verbot von Gentests 
an im Reagenzglas erzeugten Embryonen ausgespro-
chen. Die Präimplantationsdiagnostik (PID) sei ein Se-
lektionsinstrument und missachte die Würde des Men-
schen. Es gebe keine „Zeugung auf Probe“, betont der 
Jurist. Menschliches Leben auszusortieren widerspreche 
dem deutschen Grundgesetz und der Menschenwürde 
des Embryos. In seinem Kommentar zeigt der Jurist auf, 
warum die Straffreiheit der Abtreibung des Kindes bei 
Behinderung kein Argument für die PID sein kann.

Auch eine Krankheit oder ein genetischer Defekt al-
lein könne niemals Grund genug für eine medizinische 
Indikation des Schwangerschaftsabbruchs sein. „Die 
heute verbreitete Praxis ist ein faktischer Missbrauch der 
Vorschrift“, erklärt er mit Bezug auf das Gesetz, das eine 
körperliche oder seelische Beeinträchtigung der Schwan-
geren als Voraussetzung für eine Abtreibung benennt. 
Die Korrektur sollte an einer strengeren Handhabung 
der Abtreibung von Behinderten und an einer stärkeren 
Verteidigung des Lebensrechts jedes Menschen ansetzen 
– statt in der Debatte eine falsche Praxis der Pränataldiag-
nostik (PND) als Argument für die Rechtfertigung für die 
PID zu missbrauchen.

Der Jurist warnt weiters davor, die Menschenwürde 
in „kleine Münze“ auszufalten. Wer eine bestimmte Phase 
des Lebensprozesses von der Anerkennung und Achtung, 
die dem Menschen von seiner Würde her geschuldet ist, 
ausnimmt oder die Würde prozesshaft abzustufen ver-
sucht, „reißt ein Loch in die Entwicklung des einzelnen 
individuellen Menschen selbst“. Die Anerkennung der 
Würde des Menschen ist an seine Existenz gebunden, 
nicht an Eigenschaften.

Gegen die PID spreche, dass sie nicht in Gang gesetzt 
werde, „um den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen“, 
sondern, „um den Wunsch nach einem nicht mit bestimm-
ten genetischen Defekten behafteten, insoweit gesunden 
Kind zu erfüllen“. Deutlicher könne nicht zum Ausdruck 
kommen, dass ein so entstehendes Kind „keinen Anteil an 
menschlicher Würde, am Dasein um seiner selbst willen 
hat“, analysiert Böckenförde. Über den Embryo werde bei 
Durchführung der PID wie über eine Sache entschieden, 
zwischen lebenswert und lebensunwert unterschieden.

Der Deutsche Bundestag wird im Juni 2011 über ein neues 
PID-Gesetz entscheiden. Die PID ist eine ethisch umstritte-
ne Methode, bei der im Reagenzglas erzeugte Embryonen 
auf Erbkrankheiten hin untersucht werden, bevor sie in 
den Mutterleib eingepflanzt werden. Embryonen mit ver-
mutetem Risiko auf Erkrankungen werden vernichtet.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. März 2011

Indien: Selektive Abtreibung von Mädchen steigt - trotz 
Verbots

Durch die selektive Abtreibung von Mädchen ge-
raten die Gesellschaften Chinas und Indiens zusehends 
ins Ungleichgewicht. Der Jungmänner-Überschuss wird 
in 20 Jahren bis zu 20 Prozent betragen. In Indien kom-
men nach den vorläufigen Daten der neuesten Volks-
zählung, die Ende März 2011 veröffentlicht wurden, auf 
1.000 Buben unter sechs Jahren nur noch 914 Mädchen 
im gleichen Alter, berichtet die taz. 2001 lag das Verhält-
nis noch bei 927 Mädchen zu 1.000 Buben. Das natürli-
che Verhältnis Buben auf Mädchen liegt bei ca. 1,05 bei 
der Geburt, in Indien liegt es allerdings mittlerweile, 
laut CIA World Factbook, bei 1,12 Buben auf ein Mädchen. 
Trotz großflächiger Anzeigen, Kampagnen und dem Ver-
bot der pränatalen Geschlechtsbestimmung hat Indien 
den Trend dazu nicht stoppen können. Im Gegenteil: Er 
hat sich in den vergangenen zehn Jahren noch verstärkt. 
Die Geringschätzung von Mädchen und Frauen ist nach 
wie vor kulturell tief verankert, obwohl der Wohlstand 
insgesamt gestiegen ist. Kritische Beobachter meinen, 
dass die pränatale Geschlechtsselektion deshalb sogar 
weiter zugenommen hat: Jetzt können sich mehr Eltern 
eine Ultraschall-Untersuchung leisten; zudem ist die 
Technologie zur Geschlechtsbestimmung inzwischen 
auch auf dem Lande verfügbar.

Autoren einer aktuellen im Canadian Medical As-
sociation Journal publizierten Studie bestätigen diesen 
Zusammenhang. Ihren Forschungen zufolge liegen 
die Ursachen des Ungleichgewichts zwischen den Ge-
schlechtern in Indien, China oder Südkorea abgesehen 
von der traditionellen Bevorzugung männlicher Nach-
kommen in der einfachen Bestimmung des Geschlechts 
von Ungeborenen mithilfe von Ultraschall und im leich-
ten Zugang zur Abtreibung.

Die Tageszeitung, 1. April 2011

CMAJ (Mar 2011; doi:10.1503/cmaj.101368)

Interessenkonflikte: Was Pharmakonzerne US-Ärzten 
zahlen

Ein Gesetz und gerichtliche Anordnungen zwingen 
die Arzneimittelhersteller in den USA, ihre Zahlungen 
an Ärzte offen zu legen. Ein Beispiel: Pfizer wurde im Ok-
tober 2009 wegen eines Verstoßes der Tochter Pharmacia 
& Upjohn gegen Marketingregeln zu einer Rekordstrafe 
von 2,3 Milliarden US-Dollar verurteilt. Außerdem wur-
de der Konzern verpflichtet, künftig alle Zahlungen an 
US-Ärzte offen zu legen, was Pfizer nun tat.

Zwischen Januar und Dezember 2010 wurden nach 
Angaben des Konzerns insgesamt 177 Millionen US-Dol-



140 Imago Hominis · Band 18 · Heft 2

Nachrichten

lar an fast 200.000 “healthcare professionals”, also in 
erster Linie Ärzte gezahlt. Darunter fielen Rednerhono-
rare (im Durchschnitt 7.400 US-Dollar pro Person), Be-
ratertätigkeiten (im Durchschnitt 6.200 US-Dollar pro 
Person) sowie Vergütungen für Essen (insgesamt 18 Mio. 
US-Dollar), Reisekosten (5,8 Mio. US-Dollar) und Fort-
bildungen (1,7 Mio. US-Dollar). Pfizer kündigte an, die 
Angaben vierteljährlich zu aktualisieren.

Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Mainz und Vor-
standsmitglied der Anti-Korruptions-Ärzteinitiative ME-
ZIS („Mein Essen zahle ich selbst“), hat mit Vertretern 
verschiedener Institutionen des Gesundheitswesens 
eine informelle Arbeitsgruppe Interessenkonflikte in der 
Medizin konstituiert. Diese hat nun Leitlinien für eine 
angemessene Erfassung von Interessenkonflikten, den 
Umgang damit und deren Reduzierung im Deutschen 
Ärzteblatt publiziert. „Generell lässt sich sagen: Je enger 
die einem Interessenkonflikt zugrundeliegende Bezie-
hung ist, je größer die Entscheidungsbefugnis einer Per-
son ist und je weitreichendere Konsequenzen eine Ent-
scheidung haben kann, desto strikter muss der Umgang 
mit Interessenkonflikten sein.“

Die Verzerrungen, die in industriegesponserten 
Studien häufig zu finden sind, können zur Folge haben, 
dass der Nutzen von Arzneimitteln überschätzt und die 
möglichen Schäden unterschätzt werden, was für den 
Patienten eine Gefährdung darstellen kann.

Deutsches Ärzteblatt (online), 1. April 2011 
Deutsches Ärzteblatt (2011); 108(6): A 256–60

Studie: Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal im Kran-
kenhaus frustrierend

Viele Krankenschwestern und Pfleger sind frust-
riert. Das ist das Ergebnis einer von der Fachhochschule 
Münster großangelegten Studie zur Arbeitszufrieden-
heit von aktivem und angehendem Pflegepersonal, die 
nun im Deutschen Ärzteblatt publiziert wurde. Ange-
sichts dieser Entwicklung betont Studienleiter Holger 
Buxel, dass Krankenhäuser, wenn sie in Zukunft Fach-
personal gewinnen und der gesteigerten Nachfrage nach 
Pflegern gerecht werden wollen, Arbeitsbedingungen 
gezielt attraktiver gestalten müssen.

Für die Studie wurden rund 3.145 Pflegerinnen und 
Pfleger und 740 Auszubildende nach Kriterien ihrer Zu-
friedenheit befragt. Als Motiv für ihre Berufswahl hatte 
das Gros die Arbeit am Menschen, die Möglichkeit zur 
Hilfeleistung und das Interesse an medizinischen The-
men angegeben. Nun fühlt sich die Mehrzahl im Ar-
beitsalltag des Krankenhauses psychisch wie physisch 

belastet beziehungsweise erschöpft. Nur ein Drittel 
würde den Beruf weiterempfehlen.

Vor allem litten die Befragten unter der zu geringen 
Wertschätzung des Pflegepersonals im Krankenhaus 
(62 Prozent), unter Stress (56 Prozent) sowie unter zu 
hoher Fluktuation bei der Schichtbesetzung (63 Pro-
zent). Mehr als zwei Drittel der Befragten klagten über 
zu wenig Zeit für die anfallende Arbeit und vor allem 
für die Zuwendung zum Patienten. Bezahlung war kein 
vorrangiger Grund für die Bewertung von Unzufrieden-
heit. Buxel folgert, dass Krankenhäuser vor allem die 
sozialen Aspekte des Berufsalltags des Pflegepersonals 
gezielt verbessern sollten. Pflegekräfte bräuchten ge-
nügend Zeit für die Betreuung der einzelnen Patienten, 
mehr Anerkennung, Mitarbeitergespräche und bessere 
Modelle der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nur 
dann würden Menschen bei diesem Beruf bleiben bzw. 
sich auch jüngere Menschen dafür entscheiden.

Deutsches Ärzteblatt (2011); 108(17): A 946–8

Großbritannien: Genetisches Screnning-Programm für 
Paare mit Kinderwunsch

Die britische Beratungskommission in humangene-
tischen Fragen (Human Genetic Commission, HGC) schlägt 
vor, ein genetisches Screening-Programm bei Paaren 
mit Kinderwunsch durchzuführen, wenn Verdacht auf 
vererbbare Erkrankungen besteht. Die Initiative war 
vom Screening-Komitee der Regierung ausgegangen. 
Laut HGC bestehen keinerlei Einwände, doch müsse die 
Struktur eines solchen Programms gut überlegt sein: Die 
Leute sollten - neben entsprechender Beratung - auch 
genug Zeit zum Nachdenken über ihre Entscheidungen 
erhalten. Genetische Tests bei Paaren mit Kinderwunsch 
sollen Träger von genetischen Mutationen identifizieren, 
durch die genetische Störungen auf das Kind übertragen 
werden können. Je nach Ergebnis kann das Paar seine 
Fortpflanzungswünsche adaptieren. Wenn z.B. ein Part-
ner als Träger des Gens für zystische Fibrose identifiziert 
wird, könne eine künstliche Befruchtung angeboten und 
ein etwaig „erkrankter“ Embryo“ entsorgt werden.

Schon seit 2009 bietet das britische Gesundheits-
system Tests für Frauen an, deren Verwandte wegen 
einer Genmutation an Krebs erkrankt sind. IVF-erzeug-
te Embryonen werden bei Vorhandensein eines soge-
nannten Risiko-Gens vernichtet, obwohl bekannt ist, 
dass Krankheiten wie Brustkrebs oder Alzheimer weder 
zwingend ausbrechen, noch allein auf ein bestimmtes 
Gen rückführbar sind.

Helen Wallace von Gene Watch UK nennt den Scren-
ning-Vorstoß „gefährlich und irreführend“. Josephine 
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Quintavalle von Comment on Reproductive Ethics bezeich-
net den HGC-Bericht als viel zu „freundlich im Umgang 
mit genetischem Determinismus“. In der Öffentlichkeit 
würden solche Berichte als großartige neuartige Heilun-
gen gehandelt, was besorgniserregend sei. „Man kann 
den Träger des Erbmerkmals umbringen, aber das heilt 
noch lange nicht die Krankheit oder schafft sie gar aus 
der Welt. Wir haben es hier nur mit einer modernen 
Spielart der Eugenik zu tun.“

Lancet (2011); 377: 1290

USA: Medizinische Eide sind für Ärzte kein moralischer 
Kompass mehr

Die meisten Ärzte legen zum Studienabschluss ei-
nen Eid ab, der gemäß der Tradition des Arztstandes oft 
einer modifizierten Version des Hippokratischen Eides 
entspricht. Doch für die wenigsten hat das Gelöbnis Ein-
fluss auf ihre spätere professionelle Tätigkeit, zeigt eine 
Befragung, deren Ergebnisse in Archives of Internal Medi-
cine publiziert wurden.

Von 1.032 praktizierenden US-Ärzten hatten mehr 
als 80 Prozent an ihrer Uni einen Eid geschworen (Hip-
pokrates, Genfer Deklaration, Ethik-Kodex der American 
Medical Association usw.). Das Gelöbnis sollte ein Garant 
für gemeinsam akzeptierte ethische Richtlinien sein 
und das besondere moralische Gewicht der ärztlichen 
Tätigkeit bewusst machen. Doch nur 26 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass sie der Eid in ihrer Tätigkeit als 
Arzt nachhaltig beeinflusst oder ihnen als Richtlinie 
in ihrer medizinischen Laufbahn gedient habe. Für die 
meisten stelle der Eid nur noch ein Ritual, aber kein zen-
trales, sinnvolles, signifikantes Ereignis dar, erklärt der 
Internist und Co-Autor Farr A. Curlin von der University 
of Chicago. Curlin untersucht im Rahmen des universi-
tären Program on Medicine and Religion die Frage des Zu-
sammenhangs von Religion, Spiritualität und Medizin 
in der ärztlichen Tätigkeit. Jene Ärzte, die Religion für 
wichtig hielten, waren eher geneigt, dem Eid einen Ein-
fluss zuzuerkennen als weniger Religiöse.

Auf die Frage, was ihnen in ethischen Fragen am 
meisten helfe, gaben über 90 Prozent der Ärzte an, sich 
in ihrer Berufspraxis auf ihr „persönliches Gefühl von 
richtig und falsch“ zu stützen. Mehr als ein Drittel be-
rief sich auch auf ein „großes moralisches Vorbild“, 28 
Prozent auf ihren religiösen Glauben und 16 Prozent 
auf den Ethik-Kodex der AMA. Innerhalb dieses weiten 
Spektrums von moralischen Traditionen in unserer Kul-
tur sollte man laut Curlin Mittel intensivieren, wie Ärzte 
einander helfen können, in ihrer Berufsausübung höhe-
re Werte als Geldverdienen und Erfolge anzustreben.

Archives of Internal Medicine (2011); 171: 469-471

Studie: Neue Pillen-Generation birgt dreimal höheres 
Thromboserisiko

Zwei aktuelle medizinische Studien weisen auf ein 
erhöhtes Risiko der Entstehung von Blutgerinnseln bei 
dem Bayer-Verhütungsmittel Yasmin hin. Die Epidemi-
ologin Susan Jick von der Boston University School of Me-
dicine führte die Analyse auf Grundlage von britischen 
und US-Daten durch. Frauen mit Vorerkrankungen oder 
Risikofaktoren wie Übergewicht wurden ausdrücklich 
ausgeschlossen, um eine Verfälschung der Daten zu 
vermeiden. Das Ergebnis der im British Medical Journal 
publizierten Studie: Verhütungspillen der neuesten Ge-
neration, die das künstliche Gestagen-Hormon Drospi-
renon enthalten, bringen ein um bis zu dreimal höheres 
Risiko von Thrombosen mit sich als vergleichbare, älte-
re Pillen.

Bislang wiesen Pharmakonzerne wie Bayer und Mer-
ck  Vorwürfe zurück, dass die Drospirenon-haltigen Mi-
kropillen wie Yasmin und Nuvaring risikoreicher seien 
als ältere Verhütungsmittel. Im Gegenteil: Von den Her-
stellern wurde alles unternommen, um die Verhütungs-
mittel in Marketingkampagnen quasi als ungefährliche 
Lifestyle-Medikamente wie etwa gegen Migräne oder 
Akne anzupreisen und dabei Bedenken von Patientinnen 
wie Gynäkologen über mögliche Nebenwirkungen der 
Pillen der neuesten Generation zu zerstreuen - was bisher 
offenbar glückte.

Laut Wirtschaftspresse liegen derzeit mehr als 6.800 
Klagen von betroffenen Patientinnen in Sammelklagen ge-
bündelt bei Gerichten in den USA vor, 190 Todesfälle asso-
ziiert die US-Aufsichtsbehörde FDA bislang mit den Pillen 
von Bayer und zwei weiteren Herstellern. Bayer verteidigt 
sich damit, dass die Freigabe der Präparate durch die Arz-
neimittelbehörden in den USA und Europa ordnungsge-
mäß erfolgt sei. Laut Bayer HealthCare bestünde bei allen 
Antibabypillen ein gewisses Risiko von thromboemboli-
schen Ereignissen, das durch die Beachtung der Kontra-
indikationen wie Rauchen oder ein höheres Alter (über 
35 Jahre) minimiert werden könne. Bei Drospirenon-halti-
gen Kontrazeptiva kommen als Nebenwirkungen noch Er-
krankungen von Leber, Niere und Nebenniere hinzu.

BMJ (2011); 342:d2151

Die Welt, 28. April 2011
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Anthropotes

Rivista ufficiale del Pontifico 
Istituto Giovanni Paolo II per Studi 
su Matrimonio e Famiglia. Città del 
Vaticano, Italien.
Halbjährliche Zeitschrift in Itali-
enisch
Anno XXVI, n. 2 – 2011
Articoli:
L. Melina: La grammaire de l’agir et 
la lumière du Verbe;
J. Merecki: Religione nell’Età 
postmoderna. Alcune riflessioni a 
partire da Robert Spaemann;
F. Pilloni: Edificare la donna – edifi-
care la Chiesa;
A. Diriart, L’orientation liturgique 
de la sacramentaire de J. Ratzinger;
M. L. Di Pietro – P. Parente – A. Vir-
dis: L’accertamento della morte : il 
dibattito bioetico;
J. Granados: El sacramento de la 
promesa; 
E. Baccarini: L’esistenza umana tra 
gratuità e gratitudine;
O. Bonnewijn, Une fenêtre dans 
la fortresse d’Hérode. Violences 
familiales et salut; 
Forum :
R. Spaemann: Dignità umana e 
natura dell’uomo;
J. Merecki : L’aspetto metaetico 
della relazione fra la dignità e la 
natura umana;
S. Kampowski : Dignità, natura e 
amicizia.

RdM Recht der Medizin

Wien, Zeitschrift in Deutsch
18. Jahrgang, Heft 2, 2011
Christian Kopetzki: Editorial; 
Lukas Stärker: Die Ärzte-GmbH (I); 
Martina Haag: Angehörigen-
schmerzengeld bei ärztlichen 
Behandlungsfehlern? „Zusätzli-
cher“ Mitverschuldenseinwand bei 
Angehörigenschmerzengeld?“; 
Bernhard Müller: „Off-Label-Use“ 
von Arzneimitteln.
 

18. Jahrgang, Heft 3, 2011
Christian Kopetzki: Editorial;
Christian Kopetzki: Die UbG-No-
velle 2010;
Johannes Zahrl: Die Ärzte-GmbH 
(II);
Roland Marko und Dominik 
Hofmarcher: Werben im Internet 
– Ärzte ohne Grenzen?.

Anuario Filosófico

Halbjährliche Zeitschrift in Spa-
nisch
44/1, 2011
Estudios:
Agnieszka Kijewska: The concep-
tion of the First Cause in Book 
Two of John Scottus Eriugena’s 
Periphyseon;
Elisabeth Reinhardt: La causalidad 
en la creación según Thierry de 
Chartres;
Laura Corso de Estrada: Unidad y 
jerarquía cosmológica en la Summa 
de Bono de Filipe el Canciller;
Alexander Fidora: Causality, 
contingency and science in Robert 
Kilwardby;
Alice Ramos: La causalidad del bien 
en Santo Tomás;
Hervé Pasqua: Le statut méon-
tologique de la créature selon 
Maître Eckhart.

Acta Medica Catholica Helvetica

Vereinigung katholischer Ärzte der 
Schweiz
13. Jahrgang, Heft Nr. 1/2011 (März 
2011)
Christoph Cassetti: Weihnachts-
brief 2010;
Christoph Cassetti: Was ist ein 
Sakrament?;
Sexualerziehung – Lehrplan 21 
– Nationales HIV&STI-Programm 
(1. Ermanno Pavesi: Libertà re-
ligiosa ed educazione sessuale; 2. 
Brief von Otto Jungo an Bundesrat 
Didier Burkhalter mit Hinweis auf 
das Zentrum für Sozialpädagogik 
Dortmund; 3. Brief der VKAS an 

Bundesrat Didier Burkhalter; 4. 
Antwort von Bundesrat Didier 
Burkhalter);
Vorstand VKAS: Von der Anklage 
wegen aktiver Sterbehilfe freige-
sprochen;
Ermanno Pavesi: Christus patiens, 
Christus medicus;
Bernard N. Schumacher: Die Dik-
tatur des Gewissens;
Josef Bättig: Das sogenannte Bio-
genetische Grundgesetz von Ernst 
Haeckel (1866);
Rodolfo Mazzi: Relazione per l’anno 
della Sezione Svizzero Italiana dell’ 
AMCS;
Robert Huber: Vorstellung der 
Akademischen Arbeitsgemein-
schaft AAG;
Rudolf Ehmann: Nachruf für Pro-
fessor Dino da Rugna-Geiger.

Ethik in der Medizin

Berlin, BRD
Bimestrale Zeitschrift in Deutsch
Band 23, Heft 1, 2011
Editorial: Sigrid Graumann, Mari-
anne Rabe: Menschenbilder in der 
(Medizin-)Ethik;
Festvortrag: Valentin Groebner: 
Menschenbilder auf dem Fleisch-
markt: Seit wann ist der menschli-
che Körper eine Ware? Festvortrag 
zu AEM-Jahrestagung, 24. Septem-
ber 2009;
Originalarbeiten:
Theda Rehbock: Personsein in 
Grenzsituationen. Anthropolo-
gische Kritik der Medizin und 
Medizinethik;
Marcus Düwell: Menschenbilder 
und Anthropologie in der Bioethik;
Gesa Lindemann: Anthropologie, 
gesellschaftliche Grenzregime und 
die Grenzen des Personseins;
Marianne Hirschberg: Krank 
oder behindert? Die Bedeutung 
tradierter Begriffssysteme unter 
deren Anwendung für komplexe 
Syndrome;
Johannes Fischer: Krankheit und 

 Zeitschriftenspiegel
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Zeitschriftenspiegel

Sinn: Zur religiösen Wahrnehmung 
von Krankheit und ihren ethischen 
Implikationen.

Zeitschrift für medizinische Ethik

Zeitschrift in Deutsch
57/1, 2011
Abhandlungen:
Klaus Baumann: Ethische Entschei-
dungskriterien und -strategien für 
Ärzte in unsicheren Situationen. 
Wie weit helfen Newmans Auf-
fassungen von theologischer und 
ethischer Gewissheit?;
Reiner Marquard: „Wir, sind wir 
von einem gewissen Grade unsin-
niger Schmerzen an noch wir?“ 
Schmerz, Leiden und Sinndeutung 
als theologische Aufgabe der Palli-
ativmedizin;
Sibylle Rolf: Forschung an mensch-
lichen Embryonen Zur Unhin-
tergehbarkeit weltanschaulicher 
Voraussetzungen in der bioethi-
schen Debatte;
Shinichiro Morinaga: Die aktu-
elle Debatte über Forschung an 
menschlichen Embryonen und 
Menschenwürde aus japanischer 
Perspektive.

57/2, 2011 
Abhandlungen: 
Giovanni Maio: Medizin in einer 
Zeit, die kein Schicksal duldet. Eine 
Kritik des Machbarkeitsdenkens 
der modernen Medizin; 
Dietrich von Engelhardt: Erklären 
und Verstehen in der Psychiatrie. 
Genese und Bedeutung im Kontext 
der Medizin- und Philosophiege-
schichte;
Oliver Hallich: Gefährdet Enhance-
ment die Identität der Person?;
Jörg Splett: Schmerz – Sinn und 
Widersinn. Das Leben leiden 
mögen?.

RdU Recht der Umwelt

Wien, Zeitschrift in Deutsch
18. Jahrgang, Heft 1, 2011

Wilhelm Bergthaler, Eva Schulev-
Steindl, Ferdinand Kerschner: 
Editorial;
Volker Mauerhofer: Zur Auswei-
sung von besonderen Schutzgebie-
ten (Natura 2000);
Georg Granner, Nicolas Raschauer: 
Carbon Dioxide Capture and Sto-
rage (CCS) (Teil 1).

18. Jahrgang, Heft 2, 2011 
Wilhelm Bergthaler, Eva Schulev-
Steindl, Ferdinand Kerschner: 
Editorial; 
Dieter Neger: Die Kognitionsbefug-
nis des Umweltsenats im Beru-
fungsverfahren;
Wolfgang Berger: Prüfungsbefug-
nis des Umweltsenats;
Georg Granner, Nicolas Raschauer: 
Carbon Dioxide Capture and Sto-
rage (CCS) (Teil 2).

Acta Philosophica

Rom, Italien
Quartalzeitschrift in Italienisch
Vol. 20 (2011), fasc. I
Studi:
Federica Bergamino: Questio 
disputata de immortalitate animae. 
Traduzione italiana e commento 
alla luce delle sue fonti e delle opere 
edite di Tommaso d’Aquino.

ETHICA

Innsbruck, Quartalsschrift in 
Deutsch
19. Jahrgang, Heft 1, 2011
Leitartikel:
Dieter Witschen: Der verletzliche 
Mensch – Schutz durch Achtung. 
Reflexionen zu einer menschen-
rechtlichen Tugend;
Giovanni Maio: Die wunscherfül-
lende Medizin auf dem Irrweg. Eine 
ethische Kritik des Enhancements;
Stephan Goertz: Theozentrik oder 
Autonomie? Zur Kritik und Herme-
neutik der Moral der Moderne bei 
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.
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Wie Ärzte ticken. Warum Mediziner so oder 
anders entscheiden
Jerome Groopman 
Südwest-Verlag, München 2010 
342 Seiten 
ISBN 978-3-517-08598-2

Der Autor, renommierter Onkologe und Infek-
tiologe an der Harvard Medical School, legt hier 
einen schillernden Erfahrungsbericht aus seiner 
ärztlichen Tätigkeit vor, wobei er immer wieder 
sein eigenes Innenleben offenbart: ein dramaturgi-
scher Effekt klassischer amerikanischer Sachbuch-
literatur, aber durchaus sympathisch.

Der Tenor seiner Aussage besteht in einem Plä-
doyer an die ärztlichen Kollegen, selbstkritischer zu 
sein, gegenüber den eigenen vorgefassten Meinun-
gen, aber auch gegenüber einer bedingungslosen 
Hörigkeit gegenüber Statistiken, den als universell 
gültig verkauften „Guidelines“, Skepsis auch ge-
genüber subjektiv gefärbten Wahrnehmungen und 
sehr vordergründigen Motiven zur Bereinigung 
von eigenen Zweifeln im Entscheidungsfall.

Zu kurz kommt hier allerdings – insbesondere 
im Heimatland des Autors – der Fragenkomplex 
rund um die so genannte „forensische Indikation“: 
Bin ich verpflichtet zu handeln oder nicht? Riskiere 
ich eine Anzeige, wenn ja/wenn nicht?

Das Buch ist auf den Schilderungen von Pati-
enten und ihren Nöten aufgebaut, wenn sie nicht 
das geneigte Ohr eines kompetenten Arztes finden, 
zeigt aber auch auf die Diskussionen unter den 
Ärzten – auch dies sehr anschaulich und für Lai-
en durchaus verständlich dargelegt. Der Laie be-
kommt Einblick in die höchst persönlichen Verhal-
tens- und Denkweisen der von ihm kontaktierten 
Ärzte, die nun eben – siehe Titel – jeweils anders 
„ticken“. Dabei wird nicht immer der Arzt mit der 
„richtigen“, d. h. mit der zum Erfolg führenden Di-
agnose als der strahlende und sympathische „Sie-
ger“ hingestellt; er kann auch als ruppiger Experte, 
kurz angebunden und barsch, in Erscheinung tre-
ten, Hauptsache, es gereicht dem Patienten zum 
Besten.

Nicht alles, was als „Befindlichkeitsstörung“ 
daherkommt, ist gleich als „funktionell“ oder 
„psychosomatisch“ zu qualifizieren. Andererseits 
bieten die Patienten mitunter die „Depression“ 
als vordergründig an, hinter welcher sich der Lei-
densdruck einer somatischen, aber noch nicht 
definierten Krankheit steckt (Diabetes, endokrine 
Dysfunktionen).

Diese vielen Inhalte der Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient unterstreicht der Autor 
durch die Schilderung von berührenden Schick-
salen, bei denen das Durchsetzungsvermögen der 
Patienten oder ihrer nächsten Angehörigen (Eltern 
für Kinder!) gegenüber frustrierten Ärzten, die mit 
ihrem Latein am Ende sind, eine entscheidende 
Rolle spielt.

Der Autor appelliert an die Ärzte, sich den Pa-
tienten und den Schilderungen ihrer Beschwerden 
in Ruhe zu widmen. An die Adresse der Patienten 
lautet die Botschaft, ihr Vertrauen auf den Arzt und 
in seine Kompetenz zu pflegen.

Ein Anliegen, das Kollegen in Europa noch nicht 
so ganz geläufig ist, besteht im Umgang der Ärzte 
mit Fehlern, dem Entwickeln einer Fehlerkultur. 
Darin haben die US-Kollegen eindeutig Vorsprung 
und bereits einen höheren Entwicklungsgrad er-
reicht. Dabei ergeht sich der Autor keineswegs in 
einem Meaculpismus, sondern erläutert in seiner 
anschaulichen, manchmal saloppen Weise die Hin-
tergründe, die zu offensichtlichen Fehlern führen 
„mussten“, und wie eine nachhaltige Manöverkri-
tik gestaltet werden kann.

Eine wohltuende Neuheit bei der Gestaltung 
des Buches ist eine mehrseitige Erläuterung der 
verwendeten Zitate aus der medizinischen Lite-
ratur, die nicht nur bibliographisch angeführt, 
sondern auch populärwissenschaftlich erklärt und 
diskutiert werden – zweifellos eine willkommene 
Informationsquelle für den interessierten Laien.

Damit vorläufig genug des Lobes, doch es darf 
eben auch kritische Anmerkungen geben.

Die vom Autor zitierten und teilweise in exten-
so diskutierten Fälle sind zweifellos medizinisch 

 Buchbesprechungen
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interessant, doch entweder gleich „zu klar“ (siehe 
den zur Einleitung gewählten Fall von Malabsorp-
tion) oder so vertrackt (wie die Geschichte des eige-
nen Handgelenks des Autors).

Für europäische Ärzte und Leserschaft wäre 
auch ein Kommentar zu spezifisch US-amerikani-
schen Praktiken wie der Pharma-Werbung in den 
Medien statthaft gewesen: Viele in unseren Breiten 
streng durch Rezeptpflicht geregelte Medikamente 
sind in den USA für Konsumenten über den Drug-
store erhältlich; oder betreffend die Health-Main-
tenance-Organisations (HMOs), die Ärzte unter 
Vertrag nehmen, aber jede Menge Druck auf die 
Behandlungskosten ausüben: eine amerikanische 
„Entdeckung“ des Chefarztprinzips und der Decke-
lung seitens unserer Krankenkassen. Hier „ticken“ 
Ärzte sehr unterschiedlich: Solche, die sich von den 
durch Werbung beeinflussten Patienten unterkrie-
gen lassen; solche, die sich durch die Zusicherung 
eines guten Vertrages von einer HMO „kaufen“ 
lassen, im Gegensatz zu jenen, die hier widerste-
hen und wie das die Patienten sehen und würdigen 
– auch im grauen Alltag außerhalb der gepriesenen 
Harvard Medical School.

Auch kann die in medizinischen Termini 
schwache Redaktion des Originaltextes nicht uner-
wähnt bleiben (an der die Übersetzerin wohl nicht 
ganz unschuldig ist), die sich von der Abbildung 
des Herzens (verwirrend in der Beschriftung, un-
glückliches Schwarz-Weiß, S. 163) über die „lym-
phozytische“ (statt lymphatische) Leukäme (S. 289) 
bis zur fälschlichen Erklärung der Abkürzung 
MDS ( Myelodysplasie- Syndrom) als Spina bifida 
(S. 286) erstreckt – noch dazu mitten im Kapitel der 
erwähnten Bluterkrankung.

Alles in allem ist das Buch von Jerome Groop-
man eine typisch amerikanisch-saloppe Darstel-
lung von ernsten Problemen der Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient, aber auch der Fehler-
kultur und Selbstkritik, die einem guten Arzt wohl 
anstehen. Obwohl der Autor – laut Klappentext 
– hauptsächlich mit Onkologie und HIV zu tun hat, 
macht er tunlichst einen großen Bogen um diese 

Kapitel, so dass man am Ende das Gefühl hat, der 
Autor sei aus seinem eigenen beruflichen Alltag 
zwecks Abfassung dieses Buches herausgetreten.

„Wie Ärzte ticken“ (Orig.: How Doctors Think) 
kann man durchaus aus Groopmans Buch entneh-
men. Es handelt sich dabei sicherlich nicht um ei-
nen großartigen Zuwachs an ärztekritischer Litera-
tur, lässt sich aber immerhin als Sachbuch über die 
menschlichen Stärken und Schwächen der Ärzte 
würdigen.

F. Kummer

Ethik und Recht in der Humanforschung
Ulrich H. J. Körtner, Christian Kopetzki, Christiane Druml 
(Hrsg.)
Springer Verlag, Heidelberg 2010
291 Seiten
ISBN 978-3-7091-0180-3

Drei prominente Mitglieder der Ethikkommis-
sion des österreichischen Bundeskanzleramtes 
fungieren als Herausgeber und (Mit-) Autoren der 
vorliegenden Publikation, die u. a. den Anspruch 
stellt, eine „differenzierte Analyse des Verhältnis-
ses zwischen Forschungsethik und Forschungs-
recht“ sowie eine „Diskussion über wirksame In-
strumente der Forschungskontrolle mit dem Ziel 
der Qualitätssicherung und -verbesserung“ zu 
bieten (Vorwort S. V). Dem Projekt zugrunde liegen 
Vorträge, welche die Autoren bei einer gemeinsam 
vom Institut für Ethik und Recht in der Medizin der 
Universität Wien und der Bioethikkommission im 
Jänner 2010 organisierten Tagung gehalten haben. 
U. Körtner (Forschungsethik und Menschenbild 
in Geschichte und Gegenwart, S. 1 ff.) eröffnet den 
Reigen der Beiträge.

Der Band enthält in der Folge einerseits Abhand-
lungen rechtswissenschaftlicher Natur, darunter 
von C. Kopetzki (Braucht Österreich eine Kodifi-
kation des biomedizinischen Forschungsrechts?), 
C. Druml (Ethikkommissionen – Richtlinien, „sci-
entific integrity“ und Reformbedarf ), H. Eberhard, 
(Forschungskontrolle durch Ethikkommissionen 
– von der kollegialen Beratung zur staatlichen Be-
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hörde) sowie M. Grimm (Forschungskontrolle im 
Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Qua-
lität und Wissenschaftsfreiheit aus Sicht der Medi-
zinischen Universitäten).

Daneben kommen Experten aus einzelnen hu-
manwissenschaftlichen Forschungsbereichen zu 
Wort, unter ihnen der Genetiker M. Hengstschlä-
ger (Grundlagenforschung im Spannungsfeld 
zwischen Forschungsfreiheit und Kontrolle); der 
Klinische Pharmakologe M. Wolzt (Klinische For-
schung im Spannungsfeld zwischen Forschungs-
freiheit und Kontrolle) und die Psychologen G. We-
ber/I. Kryspin-Exner (Ethik in der psychologischen 
Forschung).

Um den Rahmen einer Rezension nicht zu 
sprengen, möchte ich mich im Folgenden auf eini-
ge grundlegende Aspekte beschränken.

Von der Anlage der Publikation her würde man 
eigentlich einen interdisziplinären Dialog zwi-
schen den Rechtswissenschaftlern und den Vertre-
tern der einzelnen medizinischen und verwandten 
Disziplinen erwarten. Dieser findet – meines Erach-
tens bedauerlicherweise – allerdings nicht wirklich 
statt. So bieten die Beiträge der Erstgenannten dem 
juristisch Gebildeten zwar einen guten Einblick in 
den Diskussionsstand zu den jeweils analysierten 
Fragestellungen (wenngleich mit nicht geringen 
Überschneidungen), manche dokumentieren ein-
drucksvoll die Belesenheit ihrer Autoren. Beson-
ders hervorzuheben sind hier die rechtsstaatlichen 
Probleme, welche die Verlagerung gewichtiger 
Entscheidungen beim Eingriff in das Grundrecht 
auf Forschungsfreiheit auf (universitäre) Ethik- 
bzw. Evaluierungskommissionen mit sich bringen. 
Ebenso interessant ist die Abwägung der Vor- und 
Nachteile einer Kodifikation des biomedizinischen 
Forschungsrechts (samt Beispiel eines Kodifikati-
onsversuchs aus dem Nachbarland Schweiz). Die 
Abhandlungen bleiben jedoch weithin auf so abs-
trakter Ebene, dass im Weiteren wohl nur fachein-
schlägig Vorgebildete daraus einen nennenswerten 
Erkenntnisgewinn ziehen werden können.

Konkreter als die juristischen erscheinen inso-

fern manche humanwissenschaftlichen Beiträge, 
die schwierige und strittige Einzelfälle zur Dis-
kussion stellen, so etwa Hengstschläger, der die 
Möglichkeiten der Polkörperdiagnose denen der 
Präimplantationsdiagnose (PID) im engeren Sin-
ne gegenüberstellt und aus medizinisch-ethischer 
Sicht die Lockerung des Verbots der letztgenannten 
Untersuchungsform in Österreich verlangt. Auch 
die Psychologen Weber und Kryspin-Exner stellen 
hochinteressante, teilweise historisch berühmt 
gewordene psychologische Experimente (z. B. das 
„Milgram“-Experiment, das vor drei Jahrzehnten 
sogar Eingang in das Politthriller-Genre gefunden 
hat – „I wie Ikarus“ mit Yves Montand in der Haupt-
rolle) zur Diskussion.

Angesichts dessen wäre es sehr interessant ge-
wesen zu erfahren, was die z. T. sehr prominenten 
juristischen Autoren des Bandes zur Zulässigkeit 
etwa der psychologischen Experimente zu sagen 
haben (die Positionen mancher der Autoren zur 
PID kennt man immerhin schon aus vergleichba-
ren Publikationen). So könnte man ermessen, zu 
welchen konkreten Ergebnissen oder zumindest 
Beurteilungstendenzen die in abstrakter Form breit 
ausgefalteten juristischen Grundlagen führen.

Tatsächlich wird man hinsichtlich der Zuläs-
sigkeit so mancher von den Humanwissenschaft-
lern aufgeworfenen Forschungsmöglichkeiten 
leider trotz des hochkarätigen juristischen Sach-
verstandes nicht klüger. Dies muss wohl als ver-
passte Chance bezeichnet werden.

Kritisches ließe sich auch zu manchen (rechts-) 
ethischen Positionen mancher Autoren sagen, z. B. 
zum Plädoyer für die Zulassung der PID. Ebenso 
Kritik verdienen die im Ergebnis wertrelativis-
tisch-erkenntnisskeptischen Tendenzen als Unter-
fütterung für Forderungen nach Erweiterung des 
biomedizinischen Handlungsspielraumes, wie sie 
sich exemplarisch in den Arbeiten von Körtner und 
Kopetzki finden.

Auf ethischem bzw. anthropologischem Gebiet 
erkenntnisskeptische Positionen ganz allgemein 
als „Begründung“ für die Erweiterung von Hand-
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lungsoptionen auf welchem Gebiet auch immer 
heranzuziehen, ist ein seit langem, man könnte 
sagen seit Jahrtausenden bekanntes Verfahren: 
Dem geschätzten Leser werden hier unschwer die 
sokratischen/platonischen Dialoge mit den Sophis-
ten einfallen. Die u. a. in den genannten Dialogen 
erfolgte Infragestellung solcher Positionen ist al-
lerdings ebenso bekannt. Insofern muss man auch 
nach Lektüre des vorliegenden Bandes sagen: Es 
gibt nichts Neues unter der Sonne.

T. Piskernigg

Ethik, Natur und Doping
Claudia Pawlenka
mentis Verlag Paderborn, 2010
276 Seiten, 3 Abb.
ISBN 978-3-89785-316-4

Claudia Pawlenka legt hier ein kleines, aber 
ehrgeiziges Kompendium einer Philosophie des 
Sportes vor, wobei sie ihren Mentor, den deutschen 
Philosophen Dieter Birnbacher in unzählbaren Zi-
taten (insbesondere aus seinem Werk „Natürlich-
keit“ 2006) zu Wort kommen lässt. Dass die 1968 
geborene C. Pawlenka eine ehemalige Hochleis-
tungssportlerin und frischgebackene Privatdozen-
tin für Philosophie ist, die unter den Fittichen von 
Birnbacher in Düsseldorf steht, erfährt man aus 
dem Internet, aber leider nirgends im Buch.

Zu Beginn umreißt die Autorin die neue Sicht 
auf die Ethik des Sports (es gibt eine eigene Fach-
zeitschrift seit 1974, die Gründung einer inter-
nationalen Vereinigung für die Philosophie des 
Sports 1972 usw.). Im ersten Kapitel geht es ihr um 
Definitionen (Wesen des Sports), die von einem 
erweiterten Begriffsverständnis getragen werden 
und neben der motorischen Aktivität (mit Selbst-
zwecklichkeit), Wettbewerb, Institutionalisierung 
und sportlichen Regeln auch ethische Grundwerte 
einschließen (Fairplay).

Hier tritt bereits eine Schwäche zutage, zumal 
sich die Autorin offensichtlich ausschließlich von 
jener Art von institutionalisiertem Sport leiten 
lässt, der auf den Sportseiten der Tageszeitungen zu 

finden ist, wobei Aspekte der höchst individuellen 
Varianten des Privatsports nicht tangiert werden, 
obgleich sie in wichtigen Aspekten mindestens der 
sportlichen Gesinnung entsprechen (Selbstüber-
windung, Leistungssteigerung, Trainingsstruktur, 
Klugheit und Offensein für fachkompetenten Rat, 
aber auch Konkurrenz unter Hochleistungs- und 
Hobby-Athleten etc.

Für C. Pawlenka wird Sport ausschließlich zu 
einem Wettkampf, der an feste Regeln gebunden 
ist und unter Garantie der Chancengleichheit ab-
läuft. Nach Volkamer (1994) ist Sport definiert als 
Mittel zur Überwindung von willkürlich geschaffe-
nen Hindernissen, Problemen und Konflikten - und 
dies vorwiegend mit körperlichen Mitteln, fair und 
nach gemeinsam vereinbarten Regeln. Der Sport-
philosoph und Olympionike Hans Lenk sieht die 
Nützlichkeit der Fairness im Sport für den Alltag, 
wenn sie als eine Pufferfunktion genützt wird (De-
eskalation in Wettbewerbssituationen usw.). Im 
weitesten Sinn wird für eine Sportethik als Aspekt 
der Angewandten Ethik plädiert, gestützt durch 
Sportphilosophie, aber auch Sportpädagogik, 
Sportmedizin und andere.

Wenn sich die Sportethik aber mit Doping aus-
einander setzt, kommt auch die Bioethik zu Wort 
– wieder bezogen auf das gigantische biologische 
Experiment (so die Autorin) des kompetitiven 
Hochleistungssports. Und schon tritt der Konflikt 
um die Identität des Sportlers hervor, genauer der 
Streit zwischen den Biokonservatoren und den 
Transhumanisten. Es scheint ja, dass der Olympis-
mus mit seinem „Schneller-Höher-Stärker“ eine 
„Forderung nach Veränderung der naturgegebenen 
Physis“ impliziert, was für die Biokonservativen als 
Gefährdung, für die Transhumanisten als konse-
quente Entwicklung gilt (Birnbacher).

Teil 2 widmet sich „Natur und Sport“, genauer 
Natürlichkeit versus Künstlichkeit im Sport. Dies 
beginnt – aus der vorgegebenen Beschränkung auf 
den kompetitiven Sport heraus – mit den künstli-
chen Hindernissen und deren Überwindung, ge-
bunden an die jeweiligen Spielregeln, und leitet 
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über zu den sattsam bekannten Schwierigkeiten 
bei der Definition von Natur, der auf die Sprünge 
verholfen wird, bzw. der Kunst, dabei natürlich zu 
bleiben (Birnbacher: „ein semantisches Chamäle-
on“). Kein Zweifel darf aufkommen, wenn ein na-
türlicher Mangel ausgeglichen wird (Augen-, Ge-
lenks- oder Sehnenoperation), der kaum im Alltag, 
so doch im Hochleistungssport hinderlich wurde. 
Auch gegen präventive Maßnahmen (Traumaver-
meidung) kann kein Einwand bestehen. Weiters 
kann durch diätetische Kunstgriffe (z. B. Kreatin-
Zusatz) das natürliche Muskelwachstum beschleu-
nigt werden, ohne dass Doping vorliegt. Schließlich 
kann durch Höhentraining (real oder simuliert) ein 
natürlicher Leistungszuwachs angestrebt werden. 
Der Autorin ist beizupflichten, dass es noch immer 
Natur ist, wenn eine natürliche Weiterentwicklung 
auf einem künstlich geschaffenen höheren Niveau 
ermöglicht wird.

Interessanterweise weicht sie hier vom 
Grundthema ab, um dem Gedanken der Natürlich-
keit moderner Reproduktionstechniken ein eigenes 
Unterkapitel zu widmen (4.2., S. 71-88). Mit Recht 
weist sie auf das faktische Verschwimmen von Ge-
machtem und Gewachsenen hin und plädiert für 
die klare Grenzziehung. Jegliche Art der Zeugung 
ist immer an ein Zutun des Menschen gebunden, 
und das Resultat (Leibesfrucht) ist allemal Mensch 
und auch das IVF-Baby kein Biofakt. Der Unter-
schied – bei Zeugung wie bei Kontrazeption – liegt 
in der „natürlichen Intention“ (ehelicher Akt, na-
türliche Familienplanung) gegenüber einer „inten-
tionalen Natürlichkeit“ (IVF, Pille etc.), die eigent-
lich bereits der Natur widerspricht. Das Wachstum 
des Föten bleibt – unbeschadet der Methode – eine 
Angelegenheit der Natur, wenngleich die Reichwei-
te menschlicher Planung kulturrelativ geworden 
ist und den Duktus der Natur zerrissen hat.

Ohne viel Mühe geht die Beweisführung der Au-
torin von der Manipulierbarkeit in der reprodukti-
ven Technologie auf die analoge Überschreitung 
der Biogrenze im Sport, die nicht „gradierbar“ sei. 

Was den Sport/das Training anlangt, so ist 

– bei aller Natürlichkeit – ein gutes Maß an Inten-
tionalität gerechtfertigt (das Gewollt-Wüchsige): 
Der Mensch gibt auch hier den Anstoß, die Natur 
wächst dann selbst in die gewünschte Richtung 
(ein Mehr an Muskeln, Ausdauer, Schnelligkeit 
etc.). Übrigens kennzeichne ja gerade das in aller 
Freiheit intendierte Handeln die Natürlichkeit des 
Menschen. Wenn sich letztere beim Hochleistungs-
sport verändere (Muskelmasse, Herzgröße, Puls-
frequenz), so sei dies – als Sonderform des Sportes 
– eine natürliche Künstlichkeit, und dennoch kein 
Biofakt (naturähnliches Kunstprodukt).

Ab Kapitel 3 setzt sich die Autorin mit der Na-
türlichkeit des Trainings und dem Artefakt des 
Dopings auseinander. Ihre eigenen Überlegungen 
und Formulierungen erhalten Gewicht durch ver-
lässliche Zitate aus den letzten zehn Jahren (wieder 
Birnbacher, aber auch President’s Council 2003, 
Schöne-Seifert, Hans Lang, Karafylis, aber auch 
Habermas, Spaemann, DeCoubertin und Aristo-
teles). Es gilt die einheitliche Formulierung, dass 
Training die Natur befördert, während Doping die 
Natur vergewaltigt, indem es natürliche Prozes-
se umgeht, beschleunigt, übersteigt und letztlich 
pervertiert, nicht zuletzt aufgrund grotesker (hor-
monbedingter) Veränderungen im Aussehen, die 
weit außerhalb des naturgegebenen Formenspekt-
rums liegen.

In Kapitel 4 geht es schließlich um die schwieri-
ge Definition von Doping. Und doch wird die Sache 
plötzlich einfach: Doping ist nämlich alles, was auf 
der aktuellsten Liste der World-Antidoping-Asso-
ciation (WADA) zu finden ist! Was zunächst wie 
eine schlechte Tautologie klingt, stellt sich im Lauf 
der Diskussion durch die Autorin als schmerzlicher 
Minimalkonsens heraus: die soziale Ächtung als 
Ausdruck der gemeinsamen Ablehnung der als Do-
ping gekennzeichneten Verhaltensweisen (C. Pro-
kop, 2000). „Unfair“ ist Doping schon aufgrund der 
Verletzung der Chancengleichheit (Gerechtigkeit). 
Offen bleibt die Frage nach der Verbesserung des 
Sportgerätes (Speer mit besonderen Flugeigen-
schaften, gleitfähiger Schwimmanzug, optimierter 
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Skibelag etc.), die nicht allen Athleten gleicherma-
ßen zu Gebote steht. Eigene Fragen betreffen Heil-
mittel, die z. B. asthmakranken Sportlern erst aus 
dem Negativ zur neutralen Gesundheitsnorm ver-
helfen, und dies mit Medikamenten, die (mit eben 
dieser Einschränkung) auch auf der Dopingliste zu 
finden sind – um nur ein Beispiel zu nennen. Fer-
ner muss die Intention des Dopings als Grenzüber-
schreitung der sportlichen Ziele des „Trying“ und 
„Achieving“ erwiesen sein – was in der Jurisdiktion 
des Einzelfalles problematisch sein kann.

Im fünften und letzten Kapitel geht es um die 
Ethik des Dopingverbots, welches die Natürlichkeit 
beim Sport zu einem schützenswerten Gut macht. 
C. Pawlenka entdeckt zunächst in den (Spiel-)Re-
geln des Sportes jenes „ästhetische Fundament“, 
auf dem die Akteure „das faszinierende Gebäude 
ihres realen Leistungsaktes errichten“, der auch die 
Möglichkeit des Misslingens einschließt. Sie begibt 
sich aber auch auf das schwierige Terrain der „Gat-
tungsethik“ nach Habermas (2001) gegenüber dem 
„Common Body“ nach Gebauer (2000). Habermas 
schien (vor zehn Jahre noch) fasziniert von einer 
genetisch manipulierbaren Selbsttransformation 
unserer Gattung als Mensch. Solch eine Autoevo-
lution der menschlichen Natur würde „ethisches 
Neuland“ bedeuten. Demgegenüber prägte Gebau-
er im Common Body (analog zum Common Sen-
se) jene Grenze, deren Überspringen ein starkes 
Argument gegen den Einsatz von Gentechnologie 
zur Leistungssteigerung bilde. Ein Gen (oder einge-
bauter Computerchip) mit der Befähigung zu einer 
gewaltigen Sportleistung würde die Ehrfurcht vor 
dieser zweifellos vermindern, so als ob Stahlfeder-
beine oder Schwimmflossen im Spiel gewesen wä-
ren. So würde auch den natürlichen Anlagen eine 
Art von zu schützendem Natur- bzw. Kulturerbe 
zugedacht (L. Siep, 2005).

Weniger spektakulär geht es zu, wenn von je-
nen Medikamenten gegen Lampenfieber, übermä-
ßige Wettkampf-(Prüfungs-)Angst oder Händezit-
tern die Rede ist, die zwar auf der Liste der WADA 
stehen, aber nur für gewisse Disziplinen gelten. 

Letztlich ist zu entscheiden, ob es sich um die Her-
stellung einer Chancengleichheit durch Behebung 
eines Mankos handelt (Therapie!) oder Enhance-
ment – was nicht immer leicht zu unterscheiden 
ist. Die Autorin stellt sich auch klar gegen jene 
Universalisierung des Dopingverbots, das vom US 
President’s Council empfohlen wird und auch für 
Künstler und andere gestresste Berufsgruppen dis-
kutiert wird.

Also nur Dopingverbot für den Sport? Dar-
unter versteht aber die Autorin – wie eingangs zu 
beobachten war – ausschließlich den kompetitiven 
Sport. Andere Spielarten der sportlichen Hoch-
leistung ohne Wettkampf wie privates Klettern, 
Showsport (Akrobatik, Eisrevue etc.), extremer 
Hobbysport (Rad, Ironman etc.) werden nicht be-
rührt, obgleich der Fitness-Wahn bereits unter 
Jugendlichen zu alarmierendem Doping-Konsum 
geführt hat, insbesondere wenn Bewunderer ho-
fiert und Neider frustriert werden sollen – ganz 
zu schweigen von den nicht primär körperlichen, 
aber durchaus kompetitiven Spielen wie Schach, 
Bridge, Scrabble, Boccia, etc., die ein differentes, 
potentiell nicht minder gefährliches Doping oder 
Enhancement nützen, soweit verfügbar. Ruft dies 
auch die WADA auf den Plan? So gesehen wäre ein 
universelles Dopingverbot neu zu diskutieren.

Diese Schrift ist der ehrgeizige Versuch einer 
jungen Dozentin für Philosophie (und Sport), die 
Sache von Ethik und Doping von Grund auf zu er-
örtern. Sie schafft dies in groben Zügen und mit 
einer Riege von prominenten Zitaten, sodass sich 
auch für interessiertes Schmökern eine Fülle von 
Anregungen bietet.

F. Kummer
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 Hinweise für Autoren

1. Allgemeine Erläuterungen

Mit der Annahme eines Beitrages überträgt der Autor 
dem IMABE-Institut das ausschließliche, räumlich und 
zeitlich uneingeschränkte Recht zur Vervielfältigung 
durch Druck, Nachdruck und beliebige sonstige Verfah-
ren und das Recht zur Übersetzung in alle Sprachen. 
Bei der Abfassung von Manuskripten sind die nachfol-
genden Angaben zu berücksichtigen. 
Die Beiträge werden von den Autoren im elektronischen 
Format (MS Word oder RTF) erbeten. Das Manuskript 
sollte den Umfang von 15 Druckseiten (einschließlich 
Literatur) nicht überschreiten.

2. Gestalten der Manuskripte

Die erste Seite soll enthalten: 
1.  kurzen, klaren Titel der Arbeit
2.  Name aller Autoren
3.  Kontaktadresse
4. Eine Zusammenfassung des Beitrages auf Deutsch 
(max. 1200 Zeichen mit Leerzeichen) sowie 3–5 Schlüs-
selwörter
5. Englische Übersetzung von Zusammenfassung und 
Schlüsselwörtern

Die Manuskriptblätter sind einschließlich Literatur-
verzeichnis durchzunummerieren. Danksagungen sind 
an das Ende der Arbeit vor die Literatur zu stellen. Für 
die Literatur sind die automatisierten Fußnoten des Da-
tenformats zu verwenden. Tabellen und Abbildungen 
sind an dafür vorgesehenen Stellen im Text einzufügen. 

Grafiken werden in Druckqualität und mit klar lesbarer 
Schrift (2mm Schrifthöhe) erbeten. Nach Druckle-
gung werden dem Autor 3 Belegexemplare zugesandt. 
Weitere kostenpflichtige Sonderdrucke können bei der 
Redaktion bestellt werden.

3. Literatur
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 Guidelines for Authors

1. General Remarks

Submission of an article for publication implies the 
transfer of the comprehensive copyright from the 
author to IMABE as publisher, including the right of 
translation into any language. Accepted papers become 
the permanent property of the publisher.

By establishing manuscripts, the following guidelines 
should be respected:
The contribution should be provided by the authors in 
electronic format (MS Word or RTF). The manuscript 
may not exceed 15 pages when printed (reference list 
included).
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Example: MacKenzie T. D. et al, Tobacco Industry Strate-
gies for Influencing European Community Tobacco Advertis-
ing Legislation, Lancet (2002); 359: 1323-1330
Citation of monographs and books:
1. All authors’ names followed by initials of first names
2. Title of book
3. Publishing company
4. Locations of publishing company
5. Year in parentheses
6. Indication of pages (from – until)
Example: MacKenzie T., Die Perspektive der Moral, Akad-
emie Verlag, Berlin (2001), S. 59-79
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